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Niedersächsisches Gesetz 
zur Ausbildung der Juristinnen und 

Juristen (NJAG) 
in der Fassung vom 15.01.2004  
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E r s t e r  A b s c h n i t t  
Studium und erste Prüfung 
 

§ 1 
Studienzeit 

 
(1) Das rechtswissenschaftliche Stu-

dium einschließlich der ersten Prüfung 
umfasst in der Regel viereinhalb Jahre 
(Regelstudienzeit). 

 
(2) 1Die Befähigung für die Laufbahn der 
Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Justiz 
wird auf Antrag mit einem halben oder 
einem Jahr auf das Studium angerechnet. 
2Satz 1 gilt entsprechend für die Befähi-
gung für die Laufbahnen der Laufbahn-
gruppe 2 der Fachrichtung Allgemeine 
Dienste und der Fachrichtung Steuerver-
waltung, wenn die Befähigung für das 
Studium förderlich ist. 
 

§ 1 a 
Zwischenprüfung 

 
(1) 1Mit einer Zwischenprüfung durch 

die Hochschule wird festgestellt, ob die für 
die weitere Ausbildung erforderliche fach-
liche Qualifikation besteht. ²Die Gegen-
stände der Zwischenprüfung sind unter 
Berücksichtigung des Ausbildungsstandes 
den Pflichtfächern der Pflichtfachprüfung 
zu entnehmen. 

 
(2) 1Die Zwischenprüfung ist studien-

begleitend auszugestalten. 2Ihr soll ein 
Leistungspunktsystem nach § 15 Abs. 3 
des Hochschulrahmengesetzes zugrunde 
gelegt werden. 3Ihr Bestehen setzt min-
destens eine erfolgreiche Hausarbeit in 
einem der Pflichtfächer sowie je eine er-
folgreiche Aufsichtsarbeit in jedem Pflicht-
fach voraus. 4Wer die geforderten Leis-
tungsnachweise ohne wichtigen Grund 
mit Ablauf des vierten Semesters nicht 
erbracht hat, hat die Zwischenprüfung 
endgültig nicht bestanden. 

 
(3) 1Die juristischen Fakultäten erlas-

sen zu den Einzelheiten der Prüfungsan-
forderungen und des Prüfungsverfahrens 
Zwischenprüfungsordnungen, die der 
Genehmigung des Justizministeriums 
bedürfen. 2Für jeden geforderten Leis-
tungsnachweis ist für den Fall einer Be-

wertung mit „nicht bestanden" mindestens 
eine Wiederholungs- oder gleichwertige 
Ausgleichsmöglichkeit bis zum Ablauf des 
vierten Semesters vorzusehen. 3Prü-
fungsanforderungen und -verfahren sowie 
das Lehrangebot sind so zu gestalten, 
dass die geforderten Leistungsnachweise 
mit Ablauf des dritten Semesters erbracht 
werden können. 4Die Zwischenprüfungs-
ordnung kann vorsehen, dass Prüfungs-
leistungen von nur einer Person bewertet 
werden. 5Ein Freiversuch darf nicht vor-
gesehen werden. 
 

(4) Im Übrigen sind auf den Erlass 
der Zwischenprüfungsordnungen die all-
gemeinen Vorschriften des Hochschul-
rechts anwendbar. 
 

§ 2 
Erste Prüfung 

 
(1) 1Die erste Prüfung besteht aus ei-

ner staatlichen Pflichtfachprüfung und ei-
ner universitären Schwerpunktbereichs-
prüfung. 2In der ersten Prüfung werden die 
rechtsprechende, verwaltende und rechts-
beratende Praxis einschließlich der hierfür 
erforderlichen Schlüsselqualifikationen be-
rücksichtigt. 3Die erste Prüfung dient der 
Feststellung, ob der Prüfling das Recht mit 
Verständnis erfassen und anwenden kann, 
in den Prüfungsfächern einschließlich der 
europarechtlichen Bezüge, der rechtswis-
senschaftlichen Methoden und der philo-
sophischen, geschichtlichen, gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen und politischen 
Grundlagen über die erforderlichen Kennt-
nisse verfügt und damit für den juristi-
schen Vorbereitungsdienst fachlich geeig-
net ist. 

 
(2) Die erste Prüfung hat bestanden, 

wer die Pflichtfachprüfung und die 
Schwerpunktbereichsprüfung bestanden 
hat. 

 
§ 3 

Bestandteile und Gegenstände der Pflicht-
fachprüfung 

 
(1) 1Die Pflichtfachprüfung besteht 

aus sechs Aufsichtsarbeiten und einer ab-
schließenden mündlichen Prüfung. 2Die 
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mündliche Prüfung besteht aus drei Prü-
fungsgesprächen. 

 
(2) 1Pflichtfächer sind die Kernberei-

che des Bürgerlichen Rechts, des Straf-
rechts und des Öffentlichen Rechts sowie 
die Kernbereiche des jeweils zugehörigen 
Verfahrensrechts. 2Zu den Kernbereichen 
gehören die jeweiligen europarechtlichen 
Bezüge. 3Die Pflichtfächer schließen die 
rechtswissenschaftlichen Methoden und 
die philosophischen, geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Grundlagen ein. 
 

§ 4 
Zulassung zur Pflichtfachprüfung 

 
(1) Zur Pflichtfachprüfung wird auf An-

trag zugelassen, wer 
 

1. a)  an einer rechtswissenschaft-
lichen Lehrveranstaltung, in der ge-
schichtliche, philosophische oder so-
ziale Grundlagen des Rechts und die 
Methodik seiner Anwendung exempla-
risch behandelt werden, 

 
 b)   an der Zwischenprüfung, 

 

 c)  an je einer Übung für Fortge-
schrittene im Bürgerlichen Recht, im 
Strafrecht und im Öffentlichen Recht, 

 

 d)  an einer fremdsprachigen 
rechtswissenschaftlichen Veranstal-
tung oder einem rechtswissen-
schaftlich ausgerichteten Sprachkurs,  

 

 e)  an einer Lehrveranstaltung für 
Wirtschafts- oder Sozialwissen-
schaften und 

 

 f)  an einer Lehrveranstaltung zur 
Vermittlung von Schlüsselqualifika-
tionen (§ 5 a Abs. 3 Satz 1 des Deut-
schen Richtergesetzes) 

mit Erfolg teilgenommen hat, 

 

2.  während der vorlesungsfreien Zeit 
ein vier Wochen dauerndes Prakti-
kum jeweils bei 

 a)  einem Amtsgericht, 

 b)  einer Verwaltungsbehörde und 

 c)  einem Rechtsanwaltsbüro oder 
der Rechtsabteilung eines Wirt-
schaftsunternehmens, einer Ge-
werkschaft, eines Arbeitgeberver-
bandes oder einer Körperschaft wirt-
schaftlicher oder beruflicher Selbst-
verwaltung 

abgeleistet hat und 

 

3.  in dem Zeitpunkt der Antragstellung 
sowie in dem unmittelbar vorausge-
gangenen Semester an einer Uni-
versität in Niedersachsen im Fach 
Rechtswissenschaften eingeschrieben 
war. 

(2) 1Zur Pflichtfachprüfung wird auf 
Antrag frühzeitig zugelassen, wer 

1. mindestens sechs Semester Rechts-
wissenschaften ohne Unterbrechung 
studiert hat und 

2. die Voraussetzungen des Absatzes 1 
Nr. 1 Buchst. a bis c sowie Nrn. 2 und 
3 erfüllt. 

2Im Fall der frühzeitigen Zulassung können 
die Aufsichtsarbeiten in zwei Prüfungs-
durchgängen angefertigt werden; dabei 
dürfen die Aufsichtsarbeiten eines Pflicht-
fachs nicht auf zwei Prüfungsdurchgänge 
verteilt werden. 3Die letzte Aufsichtsarbeit 
muss spätestens in dem Prüfungsdurch-
gang angefertigt werden, der sich an das 
achte Fachsemester eines ununterbro-
chenen rechtswissenschaftlichen Studi-
ums anschließt. 4Ist dies wegen einer Un-
terbrechung aus wichtigem Grund (§ 16 
Abs. 1) nicht möglich, so ist die letzte Auf-
sichtsarbeit im darauf folgenden Prüfungs-
durchgang anzufertigen. 5Zur mündlichen 
Prüfung wird der Prüfling erst geladen, 
wenn auch die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Nr. 1 Buchst. d bis f erfüllt sind. 

 

(3) Studierende der juristischen Fakul-
tät der Universität Osnabrück müssen mit 
Erfolg an der wirtschaftswissenschaftl-
ichen Zusatzausbildung der juristischen 
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Fakultät anstelle der Veranstaltung nach 
Absatz 1 Nr. 1 Buchst. e teilgenommen 
haben. 

(4) 1Von den Erfordernissen des Ab-
satzes 1 Nr. 2 können aus wichtigem 
Grund Ausnahmen zugelassen werden. 
2Die Zulassungsvoraussetzung nach Ab-
satz 1 Nr. 1 Buchst. d muss nicht erfüllen, 
wer das Praktikum nach Absatz 1 Nr. 2 
Buchst. b oder c bei einer fremdsprachig 
arbeitenden Institution abgeleistet oder auf 
andere Weise rechts-wissenschaftlich 
ausgerichtete Fremdsprachenkenntnisse 
erworben hat. 3Die Zulassungsvorausset-
zung nach Absatz 1 Nr. 1 Buchst. e muss 
nicht erfüllen, wer in einem anderen Studi-
engang mit Erfolg an einer Veranstaltung 
teilgenommen hat, in der wirtschafts- oder 
sozialwissenschaftliche Kenntnisse vermit-
telt wurden.  

(5) Zur Prüfung wird nicht zugelassen, 
wer nach den für sein bisheriges rechts-
wissenschaftliches Studium geltenden 
Rechtsvorschriften den Prüfungsanspruch 
verloren hat. 

§ 4 a 
Schwerpunktbereichsprüfung 

 
(1) 1Die Schwerpunktbereiche dienen 

der Ergänzung des Studiums, der Vertie-
fung der mit ihnen zusammenhängenden 
Pflichtfächer sowie der Vermittlung inter-
disziplinärer und internationaler Bezüge 
des Rechts. 2Die oder der Studierende 
muss in dem gewählten Schwerpunktbe-
reich Lehrveranstaltungen von insgesamt 
mindestens 16 Semesterwochenstunden 
belegen. 

 
(2) 1Die Prüfung trägt der Breite des 

Schwerpunktbereichs angemessen Rech-
nung. 2Sie besteht aus einer Studienarbeit 
und mindestens einer weiteren Leistung. 
3Für die Prüfung wird eine Prüfungsge-
samtnote gebildet. 4Die Bewertung der 
einzelnen Prüfungsleistungen und die Bil-
dung der Prüfungsgesamtnote erfolgt nach 
Maßgabe der Verordnung über eine No-
ten- und Punkteskala für die erste und 
zweite juristische Prüfung vom 3. Dezem-
ber 1981 (BGBl. I S. 1243) in der jeweils 
geltenden Fassung. 5Die Vorschriften des 

Dritten Abschnitts finden auf die Schwer-
punktbereichsprüfung keine Anwendung. 

 
(3) 1Die Studienarbeit der Schwer-

punktbereichsprüfung darf nur bearbeiten, 
wer an einer Lehrveranstaltung zur Vorbe-
reitung auf diese Prüfung mit Erfolg teilge-
nommen hat. 2Diese Lehrveranstaltung 
kann inhaltlich vom gewählten Schwer-
punktbereich abweichen und dient insbe-
sondere der Vermittlung von Präsenta-
tions- und Vortragstechniken. 3Die Teil-
nahme an dieser Veranstaltung kann nicht 
zugleich der Erfüllung der Voraussetzung 
nach § 4 Abs. 1 Nr.1 Buchst. f dienen. 4Die 
Studienarbeit besteht aus einem schriftli-
chen Teil mit einer Bearbeitungszeit von 
mindestens vier Wochen und einer münd-
lichen Präsentation, die gesondert zu be-
werten ist. 5Der schriftliche Teil der Stu-
dienarbeit kann nach Maßgabe der Prü-
fungsordnungen durch  
 
1. eine gleichwertige schriftliche Ausar-

beitung im Rahmen einer von der Fa-
kultät begleiteten Teilnahme an einem 
Wettbewerb, bei dem im Rahmen ei-
ner simulierten Gerichtsverhandlung 
die beste Bearbeitung eines Falles er-
mittelt wird (Moot-Court), oder 

 
2. eine gleichwertige im Ausland ange-

fertigte Prüfungsarbeit, die dort zum 
Studienabschluss gehört und für die 
eine Bearbeitungszeit von mindestens 
vier Wochen zur Verfügung steht,  

 
ersetzt werden. 

 
(4) 1Die juristischen Fakultäten be-

stimmen durch Prüfungsordnungen die 
Schwerpunktbereiche sowie die Einzelhei-
ten der Prüfungsanforderungen und des 
Prüfungsverfahrens. 2In der Prüfungsord-
nung kann bestimmt werden, dass Prü-
fungsleistungen nur von einer Person be-
wertet werden, wenn sichergestellt ist, 
dass die von dieser Person allein bewerte-
ten Prüfungsleistungen nicht mehr als 
50 vom Hundert der Prüfungsgesamtnote 
ausmachen. 3Ein Freiversuch muss nicht 
vorgesehen werden. 4Im Übrigen gelten 
für den Erlass der Prüfungsordnungen die 
allgemeinen Vorschriften des Hochschul-
rechts. 
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(5) 1Die Prüfungsordnung bedarf der 

Genehmigung des Justizministeriums. 
2Die Genehmigung ist zu versagen, wenn 
die Prüfungsordnung die erforderliche 
Gleichwertigkeit der Schwerpunktbereiche 
und Einheitlichkeit der Prüfungsanforde-
rungen nicht gewährleistet. 

 
 

Z w e i t e r  A b s c h n i t t 
Vorbereitungsdienst und zweite Staats-
prüfung 
 

§ 5 
 

Aufnahme in den Vorbereitungsdienst; 
Rechte und Pflichten 

 
(1) 1Wer die erste Prüfung bestanden hat, 
wird auf Antrag in entsprechender Anwen-
dung des § 119 Abs. 1 bis 3 und 5 des 
Niedersächsischen Beamtengesetzes 
(NBG) zum juristischen Vorbereitungs-
dienst zugelassen, in ein öffentlich-
rechtliches Ausbildungsverhältnis zum 
Land aufgenommen und führt die Dienst-
bezeichnung "Referendarin" oder "Refe-
rendar". 2In den Vorbereitungsdienst nicht 
aufgenommen wird, wer persönlich unge-
eignet ist; die Ungeeignetheit kann sich 
insbesondere aus einem Verbrechen oder 
einem vorsätzlich begangenen Vergehen 
ergeben. 3Wer einen Teil des Vorberei-
tungsdienstes in einem anderen Land ab-
geleistet hat, darf nur aufgenommen wer-
den, wenn hierfür ein wichtiger Grund vor-
liegt; ist schon mehr als die Hälfte des 
Vorbereitungsdienstes abgeleistet, so 
setzt die Aufnahme das Vorliegen eines 
zwingenden persönlichen Grundes voraus. 
4Wer bereits in einem anderen Land eine 
Prüfungsleistung erbracht hat, kann nicht 
mehr aufgenommen werden. 
 
(2) 1Für die Rechte und Pflichten der Refe-
rendarinnen und Referendare einschließ-
lich des Disziplinar- und des Personalver-
tretungsrechts und für die Beendigung des 
Vorbereitungsdienstes finden die für Be-
amtinnen und Beamte auf Widerruf gel-
tenden Vorschriften mit Ausnahme des § 7 
Abs. 1 Nr. 2, des § 33 Abs. 1 Satz 3 und 
des § 38 des Beamtenstatusgesetzes so-
wie des § 47 NBG entsprechende Anwen-

dung, soweit nicht durch dieses Gesetz 
etwas anderes bestimmt ist. 2Die Referen-
darinnen und Referendare sind zu Beginn 
des Vorbereitungsdienstes nach Maßgabe 
des Verpflichtungsgesetzes auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten, 
insbesondere ihrer Verschwiegenheits-
pflicht, zu verpflichten. 
 
(3) 1Referendarinnen und Referendare 
erhalten eine monatliche Unterhaltsbeihil-
fe. 2Sie besteht aus einem Grundbetrag in 
Höhe von 85 vom Hundert des höchsten 
nach dem Niedersächsischen Besol-
dungsgesetz geltenden Anwärtergrundbe-
trags; ferner werden in entsprechender 
Anwendung des Bundesbesoldungsgeset-
zes in der bis zum 31. August 2006 gel-
tenden Fassung vom 6. August 2002 
(BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 Abs. 4 des Gesetzes vom 12. Juli 
2006 (BGBl. I S. 1466), ein Familienzu-
schlag nach Anlage 5 des Niedersächsi-
schen Besoldungsgesetzes für eine Rich-
terin oder einen Richter der Besoldungs-
gruppe 1 der Niedersächsischen Besol-
dungsordnung R und, soweit einer Refe-
rendarin oder einem Referendar eine Aus-
bildungsstelle im Ausland zugewiesen ist, 
Kaufkraftausgleich gewährt. 3Die Zahlung 
erfolgt jeweils zum letzten Tag eines Mo-
nats für den laufenden Monat; im Übrigen 
sind auf die Unterhaltsbeihilfe die besol-
dungsrechtlichen Vorschriften entspre-
chend anzuwenden. 4Beihilfen im Sinne 
des § 80 NBG sowie eine jährliche Son-
derzahlung, vermögenswirksame Leistun-
gen und Urlaubsgeld werden nicht ge-
währt. 
 
(4) Referendarinnen und Referendaren ist 
entsprechend den beamtenrechtlichen 
Vorschriften eine Anwartschaft auf Ver-
sorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit 
und im Alter sowie auf Hinterbliebenen-
versorgung gewährleistet. 
 

§ 6 
Ziel der Ausbildung 

 
(1) Die Ausbildung in den Pflichtstati-

onen hat das Ziel, die Referendarinnen 
und Referendare mit den richterlichen und 
staatsanwaltlichen Aufgaben, den Aufga-
ben des höheren allgemeinen Verwal-
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tungsdienstes und der Anwaltschaft ver-
traut zu machen. 

 
(2) Die Wahlstation dient der Vertie-

fung und der Ergänzung der Ausbildung 
sowie der Berufsfindung und der Vorberei-
tung auf die besonderen Anforderungen 
der beruflichen Tätigkeit, die die Refe-
rendarin oder der Referendar anstrebt. 
 

§ 7 
Vorbereitungsdienst 

 
(1) Der Vorbereitungsdienst gliedert 

sich in 

1. fünf Monate bei einem ordentlichen 
Gericht in Zivilsachen (erste Pflicht-
station), 

2. drei Monate bei einer Staatsanwalt-
schaft (zweite Pflichtstation), 

3. drei Monate bei einer Verwaltungsbe-
hörde (dritte Pflichtstation), 

4. neun Monate bei einer Rechtsanwältin 
oder einem Rechtsanwalt (vierte 
Pflichtstation) und 

5. vier Monate in einem der Wahlberei-
che 

a) Zivil- und Strafrecht, 

b) Staats- und Verwaltungsrecht, 

c) Wirtschafts- und Finanzrecht, 

d) Arbeits- und Sozialrecht und 

e) Europarecht 

nach Bestimmung der Referendarin 
oder des Referendars (Wahlstation). 

 
(2) 1Die Ausbildung kann in den letz-

ten drei Monaten der vierten Pflichtstation 
bei einer Notarin oder einem Notar, einem 
Unternehmen, einem Verband oder bei 
einer sonstigen Ausbildungsstelle stattfin-
den, bei der eine sachgerechte rechtsbe-
ratende Ausbildung gewährleistet ist. 2Die 
Ausbildung kann in drei zusammenhän-
genden Monaten der vierten Pflichtstation, 
in der Wahlstation sowie bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes auch im Übrigen 
bei einer entsprechenden überstaatlichen, 
zwischenstaatlichen oder ausländischen 
Stelle stattfinden, soweit eine sachgerech-
te Ausbildung gewährleistet ist. 

 
(3) 1Die Ausbildung in der dritten 

Pflichtstation oder in den Wahlbereichen 
Staats- und Verwaltungsrecht sowie Euro-
parecht der Wahlstation kann bei der 
Deutschen Hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer stattfinden. 2Erfolgt 
die Ausbildung bei der Deutschen Hoch-
schule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer in der dritten Pflichtstation, so 
muss die Ausbildung in der Wahlstation 
bei einer Verwaltungsbehörde stattfinden. 

 
(4) Die Ausbildung im Wahlbereich 

kann an einer juristischen Fakultät in ei-
nem auf den Wahlbereich ausgerichteten, 
für die Referendarausbildung geeigneten, 
praxisbezogenen Ausbildungsprogramm 
stattfinden. 
 

(5) Auf Antrag kann die Befähigung 

1.  für die Laufbahn der Laufbahngruppe 
2 der Fachrichtung Justiz mit drei Mo-
naten auf die erste Pflichtstation ange-
rechnet werden und 

 
2.  für die Laufbahnen der Laufbahngrup-

pe 2 der Fachrichtung Allgemeine 
Dienste oder der Fachrichtung Steuer-
verwaltung die dritte Pflichtstation er-
setzen, wenn die Befähigung geeignet 
ist, die erforderlichen Fähigkeiten und 
Kenntnisse für diesen Ausbildungsab-
schnitt zu vermitteln. 

 
§ 8 

Beendigung des Vorbereitungsdienstes 
 

(1) Eine Referendarin oder ein Refe-
rendar kann unbeschadet der nach § 5 
Abs. 2 Satz 1 entsprechend anzuwenden-
den allgemeinen beamtenrechtlichen Vor-
schriften entlassen werden, wenn 

1. sie oder er sich als ungeeignet er-
weist, den Vorbereitungsdienst fortzu-
setzen, weil insbesondere während 
des Vorbereitungsdienstes ein Um-
stand eintritt oder nachträglich be-
kannt wird, der die Versagung der 
Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
rechtfertigen würde, oder 

2. im Hinblick auf die Prüfungsanfor- 
derungen kein hinreichender Fort-
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schritt in der Ausbildung festzustellen 
ist, weil insbesondere in zwei Ausbil-
dungsabschnitten keine ausrei-
chenden Leistungen erzielt wurden. 

(2) 1Eine Referendarin oder ein Refe-
rendar soll entlassen werden, wenn sie 
oder er die Wiederholungsprüfung in zwei 
aufeinander folgenden Prüfungsdurchgän-
gen aus wichtigem Grund (§ 16 Abs. 1) 
unterbricht. 2Prüfungsdurchgänge in Zei-
ten des Mutterschutzes oder der Elternzeit 
bleiben außer Betracht. 3Der Anspruch auf 
Durchführung der Wiederholungsprüfung 
bleibt unberührt. 
 

§ 9 
Bestandteile und Gegenstände der zwei-

ten Staatsprüfung 
 

(1) 1Die zweite Staatsprüfung besteht 
aus acht Aufsichtsarbeiten und einer ab-
schließenden mündlichen Prüfung. 2Die 
mündliche Prüfung besteht aus einem Ak-
tenvortrag und vier Prüfungsgesprächen. 

 
(2) Die schriftlichen Leistungen be-

ziehen sich auf die Ausbildung bei den 
Pflichtstationen; die mündlichen Leistun-
gen beziehen sich auf die gesamte Aus-
bildung unter besonderer Berücksichti-
gung der Wahlstation. 

 
§ 10 

Wirkung der zweiten Staatsprüfung 
 

(1) Mit dem Bestehen der zweiten 
Staatsprüfung werden die Befähigung zum 
Richteramt und die Befugnis erlangt, die 
Bezeichnung „Assessorin“ oder „Assessor“ 
zu führen. 

 
(2) Das öffentlich-rechtliche Ausbil-

dungsverhältnis endet mit Ablauf des Ta-
ges, an dem 

1. das Bestehen der zweiten Staats-
prüfung oder 

2. das Nichtbestehen der Wieder-
holungsprüfung 

bekannt gegeben wird. 
 
 
 
 

D r i t t e r  A b s c h n i t t  
Verfahren in den Staatsprüfungen,  
Zeugnis über die erste Prüfung 
 

§ 11 
Landesjustizprüfungsamt 

 
(1) 1Das Landesjustizprüfungsamt 

nimmt die Pflichtfachprüfung und die zwei-
te juristische Staatsprüfung (Staats-
prüfungen) ab. 2Es stellt die schriftlichen 
Prüfungsaufgaben und bestimmt aus sei-
nen Mitgliedern die Prüfenden, die die 
schriftlichen Arbeiten bewerten, und die, 
die dem für die mündliche Prüfung gebil-
deten Prüfungsausschuss angehören. 3Es 
trifft alle Entscheidungen, die außerhalb 
der mündlichen Prüfung ergehen und kei-
ne endgültige Beurteilung von Prüfungs-
leistungen enthalten. 4Das Landesjustiz-
prüfungsamt stellt die Zeugnisse über das 
Bestehen der Staatsprüfungen aus und 
nimmt darin die jeweils zu bildende Prü-
fungsgesamtnote auf. 

 
(2) 1Wenn die Pflichtfachprüfung in 

Niedersachsen bestanden wurde, bildet 
das Landesjustizprüfungsamt bei Beste-
hen der ersten Prüfung die Prüfungsge-
samtnote und stellt das Zeugnis aus. 2In 
das Zeugnis sind neben der Prüfungsge-
samtnote der ersten Prüfung die Prüfungs-
gesamtnoten der Pflichtfachprüfung und 
der Schwerpunktbereichsprüfung aufzu-
nehmen. 
 

(3) Die Mitglieder des Landesjus-
tizprüfungsamtes sind in der Beurteilung 
von Prüfungsleistungen unabhängig und 
keinen Weisungen unterworfen. 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen,  

Prüfungsgesamtnoten 
 

(1) Die Bewertung der einzelnen Prü-
fungsleistungen und die Bildung der Prü-
fungsgesamtnoten erfolgt nach Maßgabe 
der in § 4 a Abs. 2 Satz 4 genannten Ver-
ordnung. 

 
(2) In die Prüfungsgesamtnote der 

Pflichtfachprüfung gehen die Bewertungen 
der Aufsichtsarbeiten mit insgesamt 64 
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vom Hundert und der Prüfungsgespräche 
mit je 12 vom Hundert ein. 

 
(3) In die Prüfungsgesamtnote der 

ersten Prüfung geht die Prüfungsgesamt-
note der Pflichtfachprüfung mit 70 vom 
Hundert und die Prüfungsgesamtnote der 
Schwerpunktbereichsprüfung mit 30 vom 
Hundert ein. 

 
(4) In die Prüfungsgesamtnote der 

zweiten Staatsprüfung gehen 

1. die Bewertungen der Aufsichtsarbei-
ten mit je 7,5 vom Hundert, 

2. die Bewertung des Aktenvortrages mit 
12 vom Hundert und 

3. die Bewertungen der Prüfungsgesprä-
che mit je 7 vom Hundert 

ein. 
 

(5) 1Der Prüfungsausschuss kann von 
der für die Staatsprüfungen errechneten 
Prüfungsgesamtnote bis zu einem Punkt 
abweichen, wenn dies aufgrund des Ge-
samteindrucks aller Prüfungsleistungen 
den Leistungsstand des Prüflings besser 
kennzeichnet und die Abweichung auf das 
Bestehen der Prüfung keinen Einfluss hat. 
2In der zweiten Staatsprüfung sind auch 
die Leistungen im Vorbereitungsdienst zu 
berücksichtigen. 

 
§ 13 

Prüfungsentscheidungen und Einwendun-
gen 

 
(1) 1Jede schriftliche Prüfungsleistung 

wird von zwei Mitgliedern des Landesjus-
tizprüfungsamtes nacheinander bewertet. 
2In der Pflichtfachprüfung soll nach Mög-
lichkeit ein Mitglied des wissenschaftlichen 
Personals der juristischen Fakultät einer 
niedersächsischen Hochschule beteiligt 
sein, das zur selbständigen Lehre in ei-
nem Pflichtfach berechtigt ist. 3Weichen 
die Bewertungen nicht um mehr als drei 
Punkte voneinander ab und wird eine Eini-
gung nicht erzielt, so gilt der Mittelwert. 
4Bei größeren Abweichungen setzt ein 
weiteres Mitglied die Note und Punktzahl 
fest; dabei kann es sich für eine der bis-
herigen Bewertungen oder für eine dazwi-
schen liegende Punktzahl entscheiden. 

 
(2) Für die sich bei der Anwendung 

des Absatzes 1 Satz 3 ergebenden Punkt-
zahlen lautet die Note auf: 

sehr gut  
bei einer Punktzahl von 16,00 bis 18,00 

gut  
bei einer Punktzahl von 13,00 bis 15,99 

vollbefriedigend  
bei einer Punktzahl von 10,00 bis 12,99 

befriedigend  
bei einer Punktzahl von 7,00 bis 9,99 

ausreichend  
bei einer Punktzahl von 4,00 bis 6,99 

mangelhaft  
bei einer Punktzahl von 1,00 bis 3,99 

ungenügend  
bei einer Punktzahl von 0,00 bis 0,99. 
 

(3) 1Die übrigen Prüfungsentschei-
dungen werden durch die Prüfungsaus-
schüsse getroffen, die in der Pflichtfach-
prüfung aus drei und in der zweiten 
Staatsprüfung aus vier Mitgliedern ein-
schließlich des vorsitzenden Mitgliedes 
bestehen. 2Die Prüfungsausschüsse tref-
fen ihre Entscheidungen mit Stimmen-
mehrheit. 3Bei Stimmengleichheit geben 
die für den Prüfling günstigeren Stimmen 
den Ausschlag. 4Den Prüfungsausschüs-
sen für die Pflichtfachprüfung soll nach 
Möglichkeit mindestens ein Mitglied des 
wissenschaftlichen Personals der juristi-
schen Fakultät einer niedersächsischen 
Hochschule, das zur selbständigen Lehre 
in einem Pflichtfach berechtigt ist, den 
Prüfungsausschüssen für die zweite 
Staatsprüfung soll nach Möglichkeit eine 
Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt 
angehören. 
 

(4) 1Die Bewertungen der mündlichen 
Prüfungsleistungen werden mit der Ver-
kündung der Prüfungsgesamtnote durch 
den Prüfungsausschuss erläutert. 2Der 
Prüfling kann nur sofort eine mündliche 
Ergänzung verlangen. 

 
(5) Einwendungen gegen Verwal-

tungsakte, denen eine Bewertung von Prü-
fungsleistungen zugrunde liegt, werden in 
einem Vorverfahren nachgeprüft. 
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§ 14 

Bestehen der Staatsprüfungen 
 

(1) 1Die Pflichtfachprüfung ist bestan-
den, wenn 

1. zwei Aufsichtsarbeiten mindestens mit 
„ausreichend“ bewertet worden sind, 

2. die Summe der Bewertungen der Auf-
sichtsarbeiten mindestens 21 Punkte 
ergibt und 

3. die Prüfungsgesamtnote mindestens 
„ausreichend“ lautet. 

2Im Fall der frühzeitigen Zulassung ist die 
Pflichtfachprüfung nicht bestanden, wenn 
die letzte Aufsichtsarbeit entgegen § 4 
Abs. 2 Sätze 3 und 4 nicht rechtzeitig an-
gefertigt wird. 
 

(2) Die zweite Staatsprüfung ist be-
standen, wenn 

1. drei Aufsichtsarbeiten mindestens mit 
„ausreichend“ bewertet worden sind, 

2. die Summe der Bewertungen der Auf-
sichtsarbeiten mindestens 28 Punkte 
ergibt und 

3. die Prüfungsgesamtnote mindestens 
„ausreichend“ lautet. 

 
§ 15 

Täuschungsversuch und Ordnungsverstoß 
 

(1) 1Versucht ein Prüfling, das Ergeb-
nis der Staatsprüfung durch Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel, unzulässige 
Hilfe Dritter oder sonstige Täuschung zu 
beeinflussen, so ist die betroffene Prü-
fungsleistung in der Regel mit der Note 
„ungenügend“ zu bewerten. 2In leichten 
Fällen kann Nachsicht gewährt werden. 
3Im Fall eines schweren Täuschungsver-
suchs ist die gesamte Staatsprüfung für 
nicht bestanden zu erklären; der wieder-
holte Täuschungsversuch steht in der Re-
gel einem schweren Täuschungsversuch 
gleich. 
 

(2) Wird ein schwerer Täuschungs-
versuch nach der Verkündung der Prü-
fungsgesamtnote bekannt, so kann die 
betroffene Staatsprüfung innerhalb einer 
Frist von fünf Jahren seit dem Tag der 

mündlichen Prüfung für nicht bestanden 
erklärt werden. 

 
(3) 1Ein Prüfling, der erheblich gegen 

die Ordnung verstößt, kann von der Fort-
setzung der Anfertigung der Aufsichtsar-
beit oder der mündlichen Prüfung ausge-
schlossen werden. 2Wird der Prüfling von 
der Fortsetzung der Anfertigung einer Auf-
sichtsarbeit ausgeschlossen, so gilt diese 
als mit „ungenügend“ bewertet. 3Im Fall 
eines wiederholten Ausschlusses von der 
Anfertigung einer Aufsichtsarbeit oder des 
Ausschlusses von der mündlichen Prüfung 
gilt die Staatsprüfung als nicht bestanden. 
 

§ 16 
Versäumnis und Unterbrechung 

 
(1) 1Der Prüfling kann die Staatsprü-

fung nach dem Zugang der Ladung zu den 
Aufsichtsarbeiten nur aus wichtigem 
Grund unterbrechen. 2Ein wichtiger Grund 
liegt nur vor, wenn der Prüfling nicht prü-
fungsfähig oder ihm das Erbringen der 
Prüfungsleistung nicht zumutbar ist. 3Der 
Grund ist dem Landesjustizprüfungsamt 
unverzüglich anzuzeigen und unverzüglich 
glaubhaft zu machen. 4Prüfungsunfähig-
keit ist unverzüglich durch ein amtsärztli-
ches Attest nachzuweisen. 

 
(2) 1Wird die Pflichtfachprüfung aus 

wichtigem Grund unterbrochen, so wird sie 

1. mit der Neuanfertigung aller Auf-
sichtsarbeiten fortgesetzt, wenn noch 
nicht alle Aufsichtsarbeiten angefertigt 
worden sind, 

2. mit der Neuanfertigung aller Auf-
sichtsarbeiten des zweiten Prüfungs-
durchgangs fortgesetzt, wenn bei ei-
ner frühzeitigen Zulassung alle Auf-
sichtsarbeiten des ersten Prüfungs-
durchgangs angefertigt worden sind, 
oder 

3. mit der mündlichen Prüfung fortge-
setzt, wenn bereits alle Aufsichtsarbei-
ten angefertigt worden sind. 

2Abweichend von Satz 1 sind Aufsichtsar-
beiten, die nach Absatz 4 Satz 1 oder 
nach § 15 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 
Satz 2 mit „ungenügend“ bewertet worden 
sind, nicht mehr anzufertigen. 
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(3) 1Die aus wichtigem Grund unter-

brochene zweite Staatsprüfung wird fort-
gesetzt 

1. im nächsten Prüfungsdurchgang mit 
den noch nicht angefertigten Auf-
sichtsarbeiten und 

2. mit der mündlichen Prüfung, wenn alle 
Aufsichtsarbeiten angefertigt worden 
sind. 

2Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

(4) 1Eine Aufsichtsarbeit, die ohne 
wichtigen Grund nicht oder nicht rechtzei-
tig abgeliefert wird, gilt als mit „ungenü-
gend“ bewertet. 2Verweigert sich der Prüf-
ling der mündlichen Prüfung, ohne dass 
ein wichtiger Grund vorliegt, so ist die 
Staatsprüfung nicht bestanden. 
 

§ 17 
Wiederholung der Staatsprüfungen 

 
(1) Die Staatsprüfungen dürfen bei 

Nichtbestehen einmal wiederholt werden. 
 

(2) 1Eine nochmalige Wiederholung 
der zweiten Staatsprüfung kann das Jus-
tizministerium gestatten, wenn die erfolg-
losen Prüfungen bei dem niedersächsi-
schen Landesjustizprüfungsamt abgelegt 
worden sind und eine außergewöhnliche 
Beeinträchtigung der Referendarin oder 
des Referendars in dem zweiten Prü-
fungsverfahren vorgelegen hat. 2Diese ist 
unverzüglich geltend zu machen. 3Die 
nochmalige Wiederholung findet außer-
halb des öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnisses statt. 
 

§ 18 
Freiversuch 

 
(1) Eine nicht bestandene Pflichtfach-

prüfung gilt als nicht unternommen, wenn 

1. die Zulassung zu der Prüfung nach 
ununterbrochenem rechtswissen-
schaftlichem Studium zu dem Prü-
fungsdurchgang beantragt worden ist, 
der sich an das achte Fachsemester 
anschließt, oder 

2. eine frühzeitige Zulassung zur Prü-
fung erfolgt ist und die Zulassungsvo-
raussetzungen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. d und e vor Ablauf des achten 
Fachsemesters erfüllt werden. 

 
(2) Versucht ein Prüfling, das Ergeb-

nis des Freiversuchs im Sinne des § 15 
Abs. 1 zu beeinflussen, so gilt die Prüfung 
als unternommen. 

 
§ 19 

Wiederholung der Staatsprüfungen zur 
Notenverbesserung 

 
(1) 1Wer die Pflichtfachprüfung oder 

die zweite Staatsprüfung in Niedersachsen 
beim ersten Versuch bestanden hat, kann 
diese zur Verbesserung der Prüfungsge-
samtnote jeweils einmal wiederholen. 2Der 
Antrag auf Zulassung zur Wiederholung 
der Pflichtfachprüfung ist innerhalb eines 
Jahres, der Antrag auf Zulassung zur Wie-
derholung der zweiten Staatsprüfung ist 
innerhalb von drei Monaten nach Bekannt-
gabe der Entscheidung über das Bestehen 
zu stellen. 3Die Zulassung erfolgt nur, 
wenn die nach Maßgabe des Gesetzes 
über Kosten im Bereich der Justizver-
waltung für die vollständige Wiederholung 
zu zahlende Gebühr innerhalb der gesetz-
ten Frist gezahlt wird; bei Fristversäumung 
ist die Zulassung zu versagen. 4Die Prü-
fung ist jeweils vollständig zu wiederholen. 
5Die Wiederholung der zweiten Staatsprü-
fung zur Notenverbesserung findet außer-
halb des öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnisses statt. 
 

(2) Wird in der Wiederholungsprüfung 
eine höhere Punktzahl in der Prüfungs-
gesamtnote erreicht, so werden neue 
Zeugnisse erteilt. 

 
§ 20 

Einsicht in die Prüfungsakten 
 

(1) Die Geprüften haben das Recht, 
innerhalb eines Monats nach schriftlicher 
Bekanntgabe der Entscheidung über das 
Bestehen oder Nichtbestehen der Staats-
prüfung ihre Prüfungsakten persönlich 
einzusehen. 
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(2) 1Bei der Einsichtnahme ist eine 
Aufzeichnung über den Inhalt der Akten 
oder die Anfertigung auszugsweiser Ab-
schriften der Beurteilungen zu gestatten. 
2Fotokopien sind nicht zulässig. 
 
 

 
 

V i e r t e r  A b s c h n i t t  
Ergänzende Vorschriften, Schlussvor-
schriften 

 
§ 21 

Verordnungsermächtigungen 
 

Das Justizministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Innenministe-
rium durch Verordnung ergänzende Vor-
schriften zu erlassen über 

1. den Inhalt und die Ausgestaltung des 
Studiums, der praktischen Studien-
zeiten und der Fächer der Pflicht-
fachprüfung sowie die Feststellung 
der Studienzeiten, 

2. die Gestaltung, den Inhalt und die 
Durchführung des Vorbereitungs-
dienstes einschließlich der zeitlichen 
Abfolge und Verlängerung der Statio-
nen sowie des Vorbereitungsdienstes 
und über die Beurteilung der erbrach-
ten Leistungen, 

3. die Voraussetzungen und das Ver-
fahren der Zulassung zu den Staats-
prüfungen, die Auswahl und die Be-
stellung der Prüferinnen und Prüfer, 
die Prüfungsverfahren, die Fest-
stellung der Prüfungsergebnisse so-
wie die Voraussetzungen und das 
Verfahren bei der Wiederholung einer 
Staatsprüfung, insbesondere die An-
rechnung einzelner Prüfungsleis-
tungen. 

 
§ 22 

Beirat für Fragen der anwaltsspezifischen  
Ausbildung und Prüfung 

 
(1) Das Justizministerium soll einen 

Beirat für Fragen der anwaltsspezifischen 
Ausbildung und Prüfung einrichten. 
 

(2) 1In den Beirat sollen eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter 

1. einer jeden Rechtsanwaltskammer in 
Niedersachsen, 

2. der Justizverwaltung und 

3. der juristischen Fakultäten in Nieder-
sachsen 

sowie die Präsidentin oder der Präsident 
des Landesjustizprüfungsamtes berufen 
werden. 2Das Mitglied nach Satz 1 Nr. 3 ist 
von den juristischen Fakultäten einver-
nehmlich vorzuschlagen. 
 

(3) 1Die Mitglieder nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 bestimmen aus ihrer Mitte das 
vorsitzende Mitglied. 2Der Beirat ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. 3Er fasst 
seine Beschlüsse mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder; bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. 

 
(4) 1Die juristischen Fakultäten, die 

Justizverwaltung, das Landesjustizprü-
fungsamt und die Rechtsanwaltskammern 
sollen dem Beirat vor Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung für die an-
waltsspezifische Ausbildung oder Prüfung 
Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
2Der Beirat kann eigene Vorschläge zu 
Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für 
die anwaltsspezifische Ausbildung oder 
Prüfung unterbreiten. 3Die in Satz 1 ge-
nannten Institutionen haben dem Beirat 
die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte zu geben. 
 

§ 23 
Übergangsvorschriften 

 
(1)1 Für Studierende, die vor dem  

1. Oktober 2009 die Zulassung zur Pflicht-
fachprüfung oder Schwerpunktbereichs-
prüfung beantragen, finden die am 30. 
September 2009 geltenden Vorschriften 
über die erste Prüfung weiterhin Anwen-
dung. 2Studierende, die ab dem 1. Okto-
ber 2009 und vor dem 1. Juli 2010 die Zu-
lassung zur Pflichtfachprüfung oder 
Schwerpunktbereichsprüfung beantragen, 
können mit Ihrem Antrag entscheiden, ob 
sich die Zulassung und die erste Prüfung 
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nach den am 30. September 2009 gelten-
den oder den danach geltenden Vorschrif-
ten richtet. 3Für Prüfungen, die im An-
schluss an eine im Freiversuch als nicht 
unternommen geltende Prüfung abgelegt 
werden, und für Wiederholungsprüfungen 
gelten die gleichen Bestimmungen wie für 
den ersten Prüfungsversuch. 
 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 finden 
für Studierende, die für die erste Prüfung 
nach den am 30. September 2009 gelten-
den Vorschriften zugelassen sind, die ab 
dem 1. Oktober 2009 geltenden Vorschrif-
ten Anwendung, wenn die Prüfungsleis-
tungen nicht bis zum 31. Mai 2013 voll-
ständig erbracht worden sind. 2Die Bewer-
tungen der vor dem 1. Juni 2013 bereits 
erbrachten Prüfungsleistungen gehen ent-
sprechend den ab dem 1. Oktober 2009 
geltenden Vorschriften in die Prüfungsge-
samtnote ein. 
 

(3) Die Möglichkeit der Wiederholung 
der zweiten Staatsprüfung zur Notenver-
besserung nach § 19 hat nicht, wer vor 
dem 1. September 2007 in den Vorberei-
tungsdienst eingetreten ist. 
 

§ 24 
In-Kraft-Treten**) 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Novem-

ber 1993 in Kraft. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 21 

am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 

                                            
**) Diese Vorschrift betrifft das In-Kraft-Treten 
des Gesetzes in seiner ursprünglichen Fas-
sung vom 22. Oktober 1993 (Nds. GVBl. 
S. 449). Der Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens 
der späteren Änderungen ergibt sich aus 
den in der vorangestellten Bekanntma-
chung näher bezeichneten Gesetzen. 
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Verordnung zum Niedersächsischen 
Gesetz zur Ausbildung der 

Juristinnen und Juristen vom  
11. September 2009 

 
 

Aufgrund 
 
des § 21 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Gesetzes zur Ausbildung der Juristinnen 
und Juristen (NJAG) vom 15. Januar 2004 
(Nds. GVBl. S. 7), zuletzt geändert durch 
Artikel 19 des Gesetzes vom 25. März 

2009 (Nds. GVBl. S. 72) im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Inneres, Sport und 

Integration und 
 

des § 21 Abs. 2 NJAG im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium 

 
wird verordnet: 

 
 
I n h a l t s ü b e r s i c h t 
 
Erster Abschnitt 
Landesjustizprüfungsamt und allge-
meine Vorschriften über die Staatsprü-
fungen 
 
§ 1  Besetzung des Landesjustizprü-

fungsamtes 
§ 2 Vorsitz der Prüfungsausschüsse 
§ 3  Beeinträchtigungen 
§ 4 - aufgehoben - 
§ 5 Mitteilungen über den Prüfling 
§ 6  Bekanntgabe der Bewertungen der 

schriftlichen Arbeiten 
§ 7 - aufgehoben - 
§ 8 - aufgehoben - 
§ 9  Beurkundung des Prüfungsher- 
 ganges 
§ 10 - aufgehoben - 
§ 11 Wiederholung der Staatsprüfungen 
 
 
Zweiter Abschnitt 
Studium und Pflichtfachprüfung 
 
§ 12 Hochschulstudium 
§ 13 Anrechnung einer Ausbildung 
§ 14 Praktische Studienzeiten 
§ 15 Gruppenarbeitsgemeinschaft 
§ 16 Prüfungsstoff der Pflichtfachprü-  
 fung 

§ 17 Berechnung der Studienzeit 
§ 18 - aufgehoben -  
§ 19 Aufsichtsarbeiten 
§ 20 - 22 - aufgehoben -  
§ 23 Mündliche Prüfung 
§ 24 - aufgehoben - 
 
 
Dritter Abschnitt 
Vorbereitungsdienst und zweite Staats-
prüfung 
 
§ 25 Einstellung und Beendigung des 

Vorbereitungsdienstes 
§ 26 Leitung der Ausbildung und Dienst- 
 aufsicht  
§ 27 Ausbildung in anderen Bezirken 

und Ländern 
§ 28 - aufgehoben - 
§ 29 Ausbildung bei der Wahlstation 
§ 30 Veränderte Einteilung des Vorbe- 
 reitungsdienstes 
§ 31 Verlängerung des Vorbereitungs- 
 dienstes 
§ 32 - aufgehoben - 
§ 33 Gestaltung der Ausbildung 
§ 34 Ausbildungsnachweise 
§ 35 Zeugnisse 
§ 36 - aufgehoben - 
§ 37 Aufsichtsarbeiten 
§ 38 - aufgehoben - 
§ 39 Mündliche Prüfung 
§ 40 Wiederholung der Prüfung 
§ 41 Übergangsvorschriften
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Erster Abschnitt 
Landesjustizprüfungsamt und allge-
meine Vorschriften über die Staatsprü-
fungen 
 

§ 1 
Besetzung des Landesjustizprüfungsam-

tes 
 

(1) 1Das Justizministerium beruft 
 
1. die Präsidentin oder den Präsiden-ten 
und bis zu zwei Vizepräsidentinnen oder 
Vizepräsidenten und 

 
2. die weiteren Mitglieder 
 
des Landesjustizprüfungsamtes. 2Die Mit-
glieder des Landesjustizprüfungsamtes 
müssen die Befähigung zum Richteramt 
besitzen oder die Voraussetzungen nach 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 NJAG erfüllen. 
3Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
werden auf Vorschlag ihrer Rechtsan-
waltskammer berufen. 
 

(2) 1Die Mitgliedschaft endet 
 

1. regelmäßig am 30. September des vier-
ten auf die Berufung folgenden Kalen-
derjahres, 

 
2. durch eine Beendigungserklärung des 
Mitglieds oder 
 

3. spätestens mit Vollendung des 70. Le-
bensjahres. 

2Das Justizministerium kann im Einzelfall 
bestimmen, dass die Mitgliedschaft einer 
Professorin oder eines Professors abwei-
chend von Satz 1 Nr. 3 erst nach der Voll-
endung des 70. Lebensjahres, jedoch spä-
testens mit der Vollendung des 74. Le-
bensjahres endet. 
 

(3) Das Justizministerium soll die Mit-
gliedschaft der Mitglieder vorzeitig been-
den, die nicht mehr in einem juristischen 
Beruf tätig sind. 
 

 (4) Prüfungsaufträge können nach 
Beendigung der Mitgliedschaft zu Ende 
geführt werden. 

 
 

§ 2 
Vorsitz der Prüfungsausschüsse 

 
Den Vorsitz der Prüfungsausschüsse führt 
die Präsidentin oder der Präsident, eine 
Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident 
oder ein ständig oder für den Einzelfall mit 
dem Vorsitz betrautes Mitglied. 

 
§ 3 

Beeinträchtigungen 

 
1Bei der prüfungsunabhängigen Be-

einträchtigung eines Prüflings können 
nach Vorlage eines amtsärztlichen Zeug-
nisses auf Antrag die Bearbeitungszeit für 
die Aufsichtsarbeiten und die Vorberei-
tungszeit für den Vortrag verlängert sowie 
persönliche und sächliche Hilfsmittel zuge-
lassen werden; bei einer Verlängerung 
oder Zulassung muss gewährleistet sein, 
dass die prüfungserheblichen Fähigkeiten 
des Prüflings feststellbar bleiben. 2Bei ei-
ner nur vorübergehenden Beeinträch-
tigung ist nach Vorlage eines amtsärzt-
lichen Zeugnisses auf Antrag zu entschei-
den, ob Satz 1 entsprechend angewendet 
wird oder die Prüfungsleistung zu einem 
späteren Termin zu erbringen ist. 
 

§ 4 
- aufgehoben - 

 
§ 5 

Mitteilungen über den Prüfling 
 

1Den Prüferinnen oder Prüfern dürfen 
vor der abschließenden Bewertung der 
schriftlichen Arbeit keine Mitteilungen über 
die Person und die bisherigen Leistungen 
des Prüflings gemacht werden. 2Dies gilt 
nicht, soweit die Prüferinnen und Prüfer im 
Hauptamt im Landesjustizprüfungsamt be-
schäftigt sind und die Mitteilungen benöti-
gen, um die Aufgaben des Landesjustiz-
prüfungsamtes erfüllen zu können. 
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§ 6 
Bekanntgabe der Bewertungen der schrift-

lichen Arbeiten 
 

1Die Bewertungen der schriftlichen Ar-
beiten werden dem Prüfling vor der münd-
lichen Prüfung mitgeteilt. 2Die Mitteilung 
unterbleibt, wenn dies beantragt wird. 
 

§§ 7, 8 
- aufgehoben - 

 
§ 9 

Beurkundung des Prüfungsherganges 
 

Über den Prüfungshergang ist eine 
Niederschrift aufzunehmen, aus der sich 

 
1. die Bewertung der einzelnen Prüfungs-
leistungen mit Notenbezeichnung und 
Punktzahl, 

 
2. die Gegenstände der mündlichen Prü-
fung und 

 
3. die Prüfungsgesamtnote mit Notenbe- 
  zeichnung und Punktzahl ergeben. 

 
§ 10 

- aufgehoben - 
 

§ 11 
Wiederholung der Staatsprüfungen 

 
(1) Die Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses, der die Prüfung für nicht be-
standen erklärt hat, dürfen am mündlichen 
Teil der Wiederholungsprüfung nicht mit-
wirken. 

(2) 1Wer die Staatsprüfung vor dem 
Prüfungsamt eines anderen Landes erst-
mals nicht bestanden hat, kann im Einver-
nehmen mit diesem Prüfungsamt zur Wie-
derholung zugelassen werden, wenn wich-
tige Gründe dies rechtfertigen. 2Die Prü-
fung ist in diesem Fall vollständig zu wie-
derholen.  
 
 
Zweiter Abschnitt 
Studium und Pflichtfachprüfung 
 

§ 12 
Hochschulstudium 

 
(1) Die Inhalte des Studiums beziehen 

sich auf die rechtsprechende, verwalten-
de und rechtsberatende Praxis einschließ-
lich der hierfür erforderlichen Schlüssel-
qualifikationen betreffend Bereiche wie 
Verhandlungsmanagement, Gesprächs-
führung, Rhetorik, Streitschlichtung, Medi-
ation, Vernehmungslehre und Kommuni-
kationsfähigkeit. 

 
(2) In den Übungen für Fortgeschrit-

tene sollen auch die in den praktischen 
Studienzeiten gewonnenen Einblicke in 
die Praxis berücksichtigt werden. 

 
(3) Die Einzelheiten der Leistungsan-

forderungen bestimmen die juristischen 
Fakultäten. 

§ 13 
Anrechnung einer Ausbildung 

 
Hat ein anderes Land über einen An-

trag im Sinne des § 1 Abs. 2 NJAG bereits 
entschieden, so ist diese Entscheidung 
bindend. 

 
§ 14 

Praktische Studienzeiten 
 

(1) Die praktischen Studienzeiten kön-
nen frühestens nach Vorlesungsschluss 
des zweiten Fachsemesters abgeleistet 
werden. 

 
(2) 1Die praktischen Studienzeiten die-

nen dazu, den Studierenden einen Ein-
blick zu verschaffen 

 
1. in den Ablauf des Verfahrens vor dem 
Amtsgericht und in die richterliche Ar-
beitsweise und 

 
2. in die Aufgabenstellung und Arbeits-
weise einer Verwaltungsbehörde sowie 
eines Rechtsanwaltsbüros oder einer 
Rechtsabteilung. 

 
2Die praktischen Studienzeiten bei einer 
Verwaltungsbehörde und einem Rechtsan-
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waltsbüro oder einer Rechtsabteilung kön-
nen auch im Ausland abgeleistet werden. 
 

(3) Die praktische Studienzeit braucht 
nicht abzuleisten 
 
1. bei einem Amtsgericht, wer die Befähi-
gung für die Laufbahn der Laufbahn-
gruppe 2 der Fachrichtung Justiz be-
sitzt, und 

 
2. bei einer Verwaltungsbehörde, wer die 
Befähigung für die Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 2 der Fachrichtung Allge-
meine Dienste oder Fachrichtung Steu-
erverwaltung besitzt, wenn die Befähi-
gung geeignet ist, die erforderlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse für diese 
praktische Studienzeit zu vermitteln. 

 
(4) Von der Ableistung einer prakti-

schen Studienzeit kann ganz oder teilwei-
se freigestellt werden, wer die erforderli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen durch 
eine frühere Berufsausbildung oder beruf-
liche Tätigkeit erworben hat. 

 
§ 15 

Gruppenarbeitsgemeinschaft 
 

1Bei einem Amtsgericht, einem Land-
gericht oder einer Verwaltungsbehörde 
können Gruppenarbeitsgemeinschaften für 
die praktische Studienzeit eingerichtet 
werden. 2Die Teilnahme an einer solchen 
Arbeitsgemeinschaft ersetzt die entspre-
chende praktische Studienzeit. 3Zusätzlich 
zu der Gruppenarbeitsgemeinschaft bei 
einer Verwaltungsbehörde kann die Zu-
weisung an eine Beamtin oder einen Be-
amten zur Einführung in die Verwaltungs-
praxis erfolgen. 
 

§ 16 
Prüfungsstoff der Pflichtfachprüfung 

 
(1) Der Prüfungsstoff der Pflichtfach-

prüfung umfasst im Pflichtfach Bürgerli-
ches Recht mit dem dazugehörigen Ver-
fahrensrecht und den jeweiligen europa-
rechtlichen Bezügen: 

 

1. die allgemeinen Lehren, den allgemei-
nen Teil des Schuldrechts, ausgewählte 
einzelne Schuldverhältnisse (Kauf, Dar-
lehen, Schenkung, Miete, Dienstver-
trag, Werkvertrag, Auftrag, Geschäfts-
führung ohne Auftrag, Bürgschaft, 
Schuldanerkenntnis, ungerechtfertigte 
Bereicherung und unerlaubte Hand-
lungen) und ausgewählte Teile des Sa-
chenrechts (Prinzipien des Sachen-
rechts; Besitz; allgemeine Vorschriften 
über Rechte an Grundstücken; Inhalt, 
Erwerb und Verlust des Eigentums so-
wie Ansprüche aus dem Eigentum, 
auch bei Zwangsvollstreckung und In-
solvenz) sowie 

 
2. in Grundzügen: 
 
a) die in Nummer 1 nicht genannten 
Vorschriften des besonderen Teils 
des Schuldrechts sowie ausgewählte 
Teile des Sachenrechts (Dienstbar-
keiten, Hypothek, Grundschuld so-
wie Pfandrecht an beweglichen Sa-
chen und an Rechten sowie Mitei-
gentum), des Familienrechts (Ehe-
wirkungen, Zugewinngemeinschaft, 
Scheidungsgründe und -folgen, Ver-
wandtschaft, Abstammung, elterliche 
Sorge sowie Betreuung) und des 
Erbrechts (Erbfolge, Annahme und 
Ausschlagung der Erbschaft, Testa-
ment, Erbvertrag, Pflichtteil, Erb-
schein, Erbenhaftung sowie Erb-
schaftsanspruch), 

 
b) ausgewählte Teile des Handels-
rechts (Kaufleute, Handelsregister, 
Handelsfirma, Prokura, Handlungs-
vollmacht, allgemeine Vorschriften 
über Handelsgeschäfte, Handels-
kauf) und des Gesellschaftsrechts 
(Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 
offene Handelsgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft sowie Gründung, 
Organe und Kapitalschutz der 
GmbH), 

 
c) ausgewählte Teile des Arbeitsrechts 
(Regelungsinstrumente, Begründung 
und Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses einschließlich der sich darauf 
beziehenden Regelungen des Be-
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triebsverfassungsrechts sowie die 
wesentlichen Vertragspflichten und 
die Folgen ihrer Verletzung) und 

  
d) Streitschlichtung und Streitvermei-
dung, ausgewählte Teile des Er-
kenntnisverfahrens (gerichtsverfas-
sungsrechtliche Grundlagen, Verfah-
ren im ersten Rechtszug ohne die 
Bücher 4 bis 6 der Zivilprozessord-
nung, Verfahrensgrundsätze, Pro-
zessvoraussetzungen, Arten und 
Wirkungen von Klagen und gerichtli-
chen Entscheidungen, Beweis-
grundsätze, Arten der Rechtsbehel-
fe) und ausgewählte Teile der 
Zwangsvollstreckung (allgemeine 
Vollstreckungsvoraussetzungen, Ar-
ten der Zwangsvollstreckung, Voll-
streckungsorgane, Rechtsbehelfe). 

 
(2) Der Prüfungsstoff der Pflichtfach-

prüfung umfasst im Pflichtfach Strafrecht 
mit dem dazugehörigen Verfahrensrecht 
und den jeweiligen europarechtlichen Be-
zügen: 

 
1. allgemeine Lehren; Tatbestand, 
Rechtswidrigkeit, Schuld einschließlich 
actio libera in causa und Vollrausch; 
Vorsatz und Fahrlässigkeit; Täterschaft 
und Teilnahme; Versuch und Rücktritt; 
Unterlassen einschließlich unterlas-
sener Hilfeleistung; Konkurrenzen; De-
likte gegen Leib, Leben und persönliche 
Freiheit außer den §§ 239 a und 239 b 
des Strafgesetzbuchs; Eigentums- und 
Vermögensdelikte außer § 261 des 
Strafgesetzbuchs; Urkundsdelikte ein-
schließlich Falschbeurkundung im Amt; 
Aussage- und Rechtspflegedelikte; 
Straßenverkehrsdelikte sowie 

 
2. in Grundzügen: 

a) Arten der Sanktionen und Strafzu-
messung; Geltung für Inlands- und 
Auslandstaten; Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte; Beleidigung; 
Hausfriedensbruch; Unerlaubtes 
Entfernen vom Unfallort; Bestech-
ungsdelikte außer § 299 des Straf-
gesetzbuchs; Rechtsbeugung und 

 

b) Beteiligte im Strafverfahren; Pro-
zessvoraussetzungen, insbesondere 
Strafantrag und Verjährung; 
Zwangsmittel und Grundrechtsein-
griffe; Ablauf eines Verfahrens erster 
Instanz; Prinzipien des Hauptverfah-
rens; Kommunikation im Strafverfah-
ren, zum Beispiel Aussage und Ver-
nehmung; Beweisrecht; Rechtskraft; 
Arten der Rechtsbehelfe. 

 
(3) Der Prüfungsstoff der Pflichtfach-

prüfung umfasst im Pflichtfach Öffentliches 
Recht mit dem dazugehörigen Verfahrens-
recht und den jeweiligen europarechtli-
chen Bezügen: 

 
1. das Staatsrecht einschließlich des Ver-
fassungsprozessrechts ohne das Fi-
nanzverfassungsrecht und Notstands-
verfassungsrecht, 

 
2. allgemeines Verwaltungsrecht und all-
gemeines Verwaltungsverfahrensrecht 
ohne Planfeststellungsrecht sowie aus 
dem Verwaltungsprozessrecht die Zu-
lässigkeit des Verwaltungsrechtsweges, 
die Klagearten und ihre Sachurteils-
voraussetzungen, 

 
3. aus dem besonderen Verwaltungsrecht 
das allgemeine Recht der Gefahrenab-
wehr und ausgewählte Teile des Bau-
rechts (städtebauliche Planung, städte-
baurechtliche Zulässigkeit, bauliche 
Nutzung, Bauaufsicht) und 

 
4. in Grundzügen: 

 
a) ausgewählte Teile des Europarechts 
(Rechtsquellen des Rechts der Euro-
päischen Gemeinschaft; Rechtsna-
tur, Organe und Handlungsformen 
der Europäischen Gemeinschaft; 
Grundfreiheiten des EG-Vertrages; 
Rechtsschutzsystem des EG-Vertra-
ges; Struktur der Europäischen Uni-
on),  

 
b) das Recht der öffentlichen Ersatz-
leistungen, 
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c) weitere Teile aus dem Verwal-
tungsprozessrecht (vorläufiger 
Rechtsschutz, gerichtlicher Prü-
fungsumfang, gerichtliche Ent-
scheidungen) und 

 
d) das Kommunalrecht (verfassungs-
rechtliche Grundlagen, Aufgaben 
und Tätigkeitsbereiche sowie Kom-
munalverfassungsrecht). 

 
(4) Andere als die in den Absätzen 1 

bis 3 bezeichneten Teile des Rechts dür-
fen nur insoweit zum Gegenstand der Prü-
fung gemacht werden, als festgestellt wer-
den soll, ob der Prüfling das Recht mit 
Verständnis erfassen und anwenden kann 
und mit den rechtswissenschaftlichen Me-
thoden vertraut ist. 

 
§ 17 

Berechnung der Studienzeit 

 
Bei der Berechnung der Studienzeit für die 
Zulassung nach § 4 Abs. 2 NJAG und für 
den Freiversuch (§ 18 NJAG) bleiben un-
berücksichtigt: 

 
1. Semester, in denen die oder der Stu-
dierende wegen Krankheit oder aus ei-
nem anderen wichtigen Grund an ei-
nem Studium gehindert und des-wegen 
beurlaubt war, 

 
2. von einem rechtswissenschaftlichen 
Studium des ausländischen Rechts 

 
a) bis zu drei Auslandssemester, so-
weit ein Studienerfolg nachgewiesen 
wird, oder 

 
b) bis zu zwei Auslandssemester und 
zusätzlich ein Inlandssemester, 
wenn in diesem Studium im Ausland 
ein Studienerfolg nachgewiesen wird 
und im Inland eine Magisterarbeit mit 
Erfolg angefertigt worden ist, 

 
3. bis zu zwei Semester einer Tätigkeit als 
Mitglied in Gremien einer Hochschule, 
der Selbstverwaltung der Studierenden 
oder eines Studentenwerks und 

4. ein Semester, wenn die oder der Stu-
dierende an einer besonderen studien-
bezogenen Veranstaltung, die sich über 
insgesamt mindestens 200 Zeitstunden 
erstreckt hat, an einer Universität er-
folgreich teilgenommen hat. 

 
§ 18 

- aufgehoben - 
 

§ 19 
Aufsichtsarbeiten 

 
(1) 1Jede Aufsichtsarbeit ist innerhalb 

von fünf Zeitstunden anzufertigen. 2Die Ar-
beit wird anstelle des Namens mit einer 
zugeteilten Kennzeichnung versehen. 3Zu 
bearbeiten sind aus 
 
1. dem Zivilrecht drei Aufgaben, 
 
2. dem Strafrecht eine Aufgabe und 
 
3. dem Öffentlichen Recht zwei Aufgaben. 

 
(2) Die Aufgaben sollen rechtlich und 

tatsächlich einfach liegen, jedoch hinrei-
chend Gelegenheit geben, die Fähigkeit 
zur Erörterung von Rechtsfragen zu zei-
gen. 

 
§§ 20 – 22 

- aufgehoben - 
 

§ 23 
Mündliche Prüfung 

 
(1) 1Die Prüfungsgespräche sind ent-

sprechend den Pflichtfächern zu gliedern 
und dauern bei fünf Prüflingen jeweils et-
wa sechzig Minuten. 2Die Prüfung ist 
durch angemessene Pausen zu unter-
brechen. 
 

(2) Die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses kann einer begrenzten 
Anzahl von 

 
1. Studierenden der Rechtswissenschaft, 
vorzugsweise solchen, die bereits zur 
Prüfung zugelassen sind, sowie 
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2. anderen Personen, an deren Anwesen-
heit ein dienstliches Interesse besteht, 
das Zuhören bei den Prüfungsgesprä-
chen gestatten. 
 

§ 24 
- aufgehoben - 

 
 
Dritter Abschnitt 
Vorbereitungsdienst und zweite Staats-
prüfung 
 

§ 25 
Einstellung und Beendigung des Vorberei-

tungsdienstes 
 

(1) Die Oberlandesgerichte stellen in 
den Vorbereitungsdienst ein und treffen 
die Entscheidungen über die Beendigung 
des Vorbereitungsdienstes. 

 
(2) Die Entscheidungen des Oberlan-

desgerichts nach diesem Abschnitt gehö-
ren zum Bereich der Justizverwaltung. 

 
§ 26 

Leitung der Ausbildung und Dienstaufsicht 
 

(1) 1Die Leitung der Ausbildung und 
die Dienstaufsicht über die Referenda-
rinnen und Referendare obliegen den 
Oberlandesgerichten. 2Abweichend von 
Satz 1 kann 

 
1. das Justizministerium in der dritten 
Pflichtstation und, soweit in der öffent-
lichen Verwaltung ausgebildet wird, in 
der Wahlstation im Einvernehmen mit 
dem für Inneres zuständigen Ministe-
rium auf dieses oder eine diesem nach-
geordnete Behörde, 

 
2. das Justizministerium in der vierten 
Pflichtstation im Einvernehmen mit den 
Rechtsanwaltskammern auf diese, 

 
3. das Oberlandesgericht in den anderen 
Ausbildungsstationen auf das Landge-
richt, in dessen Bezirk die Referendarin 
oder der Referendar ausgebildet wird, 

 

einzelne Befugnisse, die nicht durch 
Rechtsvorschrift zugewiesen sind, über-
tragen. 
 

(2) Die Referendarin oder der Refe-
rendar untersteht in ihrer oder seiner 
dienstlichen Tätigkeit den Weisungen der 
Ausbildungsstelle, der Leitung der Arbeits-
gemeinschaft und der Ausbilderin oder 
des Ausbilders am Arbeitsplatz. 

 
§ 27 

Ausbildung in anderen Bezirken und Län-
dern 

 
(1) Mit Zustimmung der beteiligten 

Oberlandesgerichte können einzelne Sta-
tionen in einem anderen Oberlandesge-
richtsbezirk abgeleistet werden. 

 
(2) Das Oberlandesgericht kann ges-

tatten, dass einzelne Stationen, Teile ein-
zelner Pflichtstationen, die mindestens 
drei Monate dauern, oder die Wahlstation 
in einem anderen Land oder im Ausland 
abgeleistet werden, soweit eine sachge-
rechte Ausbildung gewährleistet ist. 

   
(3) 1Wer in einem anderen Land in 

den Vorbereitungsdienst eingestellt ist, 
kann mit Zustimmung seiner zuständigen 
Behörde einzelne Stationen in Nieder-
sachsen ableisten. 2Über die Zulassung 
als Gastreferendarin oder Gastreferendar 
entscheidet das Oberlandesgericht. 
 

§ 28 
- aufgehoben - 

 
§ 29 

Ausbildung bei der Wahlstation 
 

(1) 1Die Referendarin oder der Refe-
rendar wird in einem der folgenden Wahl-
bereiche ausgebildet: 

 
1.  Wahlbereich „Zivilrecht und Strafrecht“ 
mit den Ausbildungsstellen 

 
a) ordentliches Gericht in Zivilsachen, 

 
b) Gericht in Familiensachen, 
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c)  Gericht in Sachen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, 

 
d)  Gericht in Strafsachen, 
 
e)  Staatsanwaltschaft, 
 
f)  Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, 
 
g)  Notarin oder Notar, 
 
h)  Wirtschaftsunternehmen, 
 
i)  Justizministerium, 
 
j)  Justizvollzugsanstalt; 

 
2.  Wahlbereich „Staats- und Verwaltungs-
recht“ mit den Ausbildungsstellen 

 
a) Verwaltungsbehörde, 

 
b)  Gericht der Verwaltungs- oder Ver-   
  fassungsgerichtsbarkeit, 

 
c)  gesetzgebende Körperschaft des 
Bundes oder eines Landes, 

 
d)  Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt; 

 
3.  Wahlbereich „Wirtschaftsrecht und Fi-
nanzrecht“ mit den Ausbildungsstellen 

 
a)  ordentliches Gericht in Zivilsachen 
(Handels-, Wettbewerbs- und Kar-
tellsachen, Angelegenheiten der In-
solvenzordnung), 

 
b)  Gericht der Finanzgerichtsbarkeit, 
 
c)  Behörde der Finanzverwaltung, 
 
d)  Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, 
 
e)  Notarin oder Notar, 
 
f)  Körperschaft wirtschaftlicher oder 
beruflicher Selbstverwaltung, 

 
g)  Wirtschaftsunternehmen, 
 
h)  Wirtschaftsprüferin oder Wirt-
schaftsprüfer, 
 

i)  Steuerberaterin oder Steuerberater; 

 
4.  Wahlbereich „Arbeitsrecht und Sozial-
recht“ mit den Ausbildungsstellen 

 
a)  Gericht der Arbeitsgerichtsbarkeit, 
 
b)  Gericht der Sozialgerichtsbarkeit, 
 
c) Verwaltungsbehörde, die vorwiegend 
im Bereich des Arbeits- oder Sozial-
rechts tätig ist, Träger der Sozialver-
sicherung oder Verband von Trägern 
der Sozialversicherung, 

 
d)  Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, 
 
e)  Gewerkschaft, 
 
f)  Arbeitgeberverband, 
 
g)  Körperschaft wirtschaftlicher oder 
beruflicher Selbstverwaltung, 

 
h)  Wirtschaftsunternehmen; 
 

5.  Wahlbereich „Europarecht” mit den 
Ausbildungsstellen 

 
a) Organ oder Behörde der Europäi-
schen Gemeinschaft,  

 
b ) Gericht der Europäischen Gemein-
schaft, 

 
c)  Verwaltungsbehörde, die Aufgaben 
mit europarechtlichen Bezügen zu 
erfüllen hat, 

 
d)  Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, 
 
e)  Wirtschaftsunternehmen mit interna-
tionalen Beziehungen.   

 
2Die Ausbildung in den Wahlbereichen 
kann auch bei einer sonstigen Stelle, bei 
der eine sachgerechte Ausbildung ge-
währleistet ist, abgeleistet werden. 
 

(2) Die Referendarin oder der Refe-
rendar hat dem Oberlandesgericht spä-
testens drei Monate vor Beginn der Wahl-
station mitzuteilen, in welchem Wahlbe-
reich und bei welcher Ausbildungsstelle 
sie oder er ausgebildet werden soll. 
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§ 30 
Veränderte Einteilung des Vorbereitungs-

dienstes 
 

(1) Auf Antrag kann das Oberlandes-
gericht die Reihenfolge der Stationen än-
dern, wenn dies der Ausbildung förderlich 
ist. 
 

(2) Das Oberlandesgericht regelt den 
weiteren Vorbereitungsdienst für diejeni-
gen, die einen Teil des Vorbereitungs-
dienstes in einem anderen Land abgeleis-
tet haben und nunmehr in Niedersachsen 
übernommen werden. 
 

§ 31 
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes 
 

(1) Ist Ausbildungszeit wegen Dienst-
unfähigkeit entfallen, so können auf Antrag 
die erste und die vierte Pflichtstation bei 
mehr als 40 entfallenen Arbeitstagen und 
die übrigen Stationen bei mehr als 30 ent-
fallenen Arbeitstagen um drei Monate ver-
längert werden. 
 

(2) Das Oberlandesgericht kann im 
Einzelfall die Ausbildungszeit auf Antrag 
auch aus sonstigen zwingenden Gründen 
um drei Monate verlängern; unzureichen-
de Leistungen stellen keinen zwingenden 
Grund dar. 
 

(3) Eine Verlängerung nach Absatz 1 
oder 2 kann auch mehrfach gewährt wer-
den. 

(4) Der Antrag kann nur bis zum Ende 
der Station gestellt werden, die verlängert 
werden soll. 

§ 32 
- aufgehoben – 

 
§ 33 

Gestaltung der Ausbildung 
 

(1) Die Referendarin oder der Refe-
rendar hat die Arbeitskraft voll der Ausbil-
dung zu widmen. 
 

(2) 1Die Ausbildung findet am Arbeits-
platz, in der Arbeitsgemeinschaft und in 
Sonderveranstaltungen statt. 2Die Ober-
landesgerichte stellen Grundsätze für die 

Zuweisung an Ausbildungsstellen und Ar-
beitsgemeinschaften auf. 3Ein Anspruch 
auf eine Ausbildung bei einer bestimmten 
Ausbildungsstelle besteht nicht. 4Die Re-
ferendarin oder der Referendar kann einer 
Arbeitsgemeinschaft in einem anderen 
Oberlandesgerichtsbezirk zugewiesen 
werden. 5Das Oberlandesgericht kann von 
der Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft 
befreien. 
 

(3) In der vierten Pflicht- und der 
Wahlstation kann die Teilnahme an Aus-
bildungslehrgängen bis zu einer Dauer 
von insgesamt drei Monaten gestattet wer-
den. 
 

(4) Die Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaften wählen zur Wahrnehmung ihrer 
Interessen in Ausbildungsfragen eine 
Sprecherin oder einen Sprecher sowie 
eine Vertreterin oder einen Vertreter. 
 

(5) Die Ausbildung wird durch Klau-
surenkurse zur Prüfungsvorbereitung er-
gänzt; die Teilnahme ist freiwillig. 
 

(6) 1Die Ausbildung darf nur von Per-
sonen durchgeführt werden, die die Befä-
higung zum Richteramt oder bei einer 
Ausbildung im Ausland eine entspre-
chende Qualifikation besitzen. 2Von die-
sem Erfordernis kann bei den Wahlstellen 
nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchst. h 
und i im Einzelfall abgesehen werden. 

 
(7) In jeder Station wird nach einem 

Plan ausgebildet, der die Gegenstände 
und die Methoden der Ausbildung festlegt. 
 

§ 34 
Ausbildungsnachweise 

 
Über die Ausbildung am Arbeitsplatz 

ist ein Ausbildungsnachweis anzulegen, 
der über die erbrachten schriftlichen und 
mündlichen Leistungen, soweit sie nicht 
nur von untergeordneter Bedeutung sind, 
und ihre Bewertung Aufschluss gibt. 
 

§ 35 
Zeugnisse 

 
(1) 1Jede Ausbilderin oder jeder Aus-

bilder am Arbeitsplatz und in der Arbeits-
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gemeinschaft der Pflichtstationen hat sich 
in einem Ausbildungszeugnis über die Re-
ferendarin oder den Referendar zu äu-
ßern. 2Das Zeugnis hat Angaben zu ent-
halten über die Fähigkeiten, die Rechts-
kenntnisse, die während der Ausbildung 
erbrachten Leistungen und soweit möglich 
die persönlichen Eigenschaften. 
 

(2) Für die Bewertung der Leistungen 
gilt § 12 Abs. 1 NJAG. 
 

(3) 1Das Zeugnis ist am Ende der Sta-
tion oder des Stationsteils anzufertigen 
und zu eröffnen, bevor es zu den Perso-
nalakten gegeben wird. 2Ist beabsichtigt, 
die Gesamtleistung mit „mangelhaft“ oder 
„ungenügend“ zu beurteilen, so soll dies 
spätestens zehn Tage vor Beendigung 
des Beurteilungszeitraumes mitgeteilt 
werden. 3Eine schriftliche Äußerung der 
Referendarin oder des Referendars zu 
dem Zeugnis ist zusammen mit diesem 
aufzubewahren. 
 

§ 36 
- aufgehoben - 

 
§ 37 

Aufsichtsarbeiten 
 

(1) 1Die Aufsichtsarbeiten werden zu 
Beginn des letzten Monats der letzten 
Pflichtstation geschrieben. 2§ 19 Abs. 1 
Sätze 1 und 2 gilt entsprechend. 

 
(2) 1Die Aufsichtsarbeiten beziehen 

sich auf die Ausbildung in den Pflicht-
stationen. 2Anzufertigen sind 
 
1. vier Aufsichtsarbeiten aus dem Bereich 
des Zivilrechts, davon zwei Arbeiten mit 
einer gutachterlich-rechtsberatenden 
oder gutachterlich-rechtsgestaltenden 
sowie jeweils eine Arbeit mit einer zi-
vilgerichtlichen und einer gutachter-
lichen Aufgabenstellung,  

 
2. eine Aufsichtsarbeit aus dem Bereich 
des Strafrechts mit einer staatsan-
waltschaftlichen Aufgabenstellung, 

 
3. zwei Aufsichtsarbeiten aus dem Be-
reich des Öffentlichen Rechts, davon 
eine mit einer verwaltungsfachlichen 

und eine mit einer gutachterlich-rechts-
beratenden Aufgabenstellung, 

 
4. eine Aufsichtsarbeit nach Wahl des 
Prüflings aus dem Strafrecht mit einer 
staatsanwaltschaftlichen oder aus dem 
Öffentlichen Recht mit einer verwal-
tungsfachlichen Aufgabenstellung. 

 

3Liegt dem Landesjustizprüfungsamt bis 
spätestens zum Ende der Ausbildung in 
der dritten Pflichtstation eine Wahlent-
scheidung des Prüflings nach Satz 2 Nr. 4 
nicht vor, so ist eine Aufsichtsarbeit mit 
einer staatsanwaltschaftlichen Aufgaben-
stellung anzufertigen. 

 
§ 38 

- aufgehoben - 
 

§ 39 
Mündliche Prüfung 

 
(1) 1Die mündliche Prüfung beginnt 

mit dem freien Aktenvortrag zu einer an-
waltlichen Aufgabenstellung. 2Daran 
schließt sich ein kurzes Vertiefungsge-
spräch an. 
 

(2) 1Die Akten, die dem Vortrag zu-
grunde liegen, beziehen sich auf den vom 
Prüfling gewählten Wahlbereich. 2Ist ein 
Wahlbereich nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1, 3 oder 4 gewählt, so kann die Refe-
rendarin oder der Referendar spätestens 
zwei Monate vor Ende der Wahlstation ge-
genüber dem Landesjustizprüfungsamt er-
klären, welchem Teilbereich der Vortrag 
zu entnehmen ist. 3Die Aufgabe wird dem 
Prüfling eine Stunde vor der mündlichen 
Prüfung übergeben. 
 

(3) 1Die Prüfungsgespräche dauern 
bei vier Prüflingen insgesamt etwa drei 
Stunden. 2Sie sind durch angemessene 
Pausen zu unterbrechen. 
 

(4) 1Die Prüfungsgespräche sind ent-
sprechend den vier Pflichtstationen zu 
gliedern. 2Sie sollen von den jeweils typi-
schen Berufssituationen ausgehen. 3Die 
Prüfungsgespräche dienen der Fest-
stellung, ob der Prüfling in der Lage ist, 
Aufgaben und Probleme der juristischen 
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Praxis rasch zu erfassen, die maßgeben-
den Gesichtspunkte zutreffend zu erken-
nen und durch überzeugende Erwägungen 
zu einer Lösung beizutragen. 
 

(5) Das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses kann das Zuhören bei 
der mündlichen Prüfung gestatten: 
 
1.  Referendarinnen und Referendaren, 
vorzugsweise denen, die demnächst 
zur Prüfung anstehen, 

 
2.  Vertreterinnen und Vertretern von Spit-
zenorganisationen der Gewerkschaften 
und Berufsverbände sowie 
 

3.  anderen Personen, an deren Anwesen-
heit ein dienstliches Interesse besteht. 

 
§ 40 

Wiederholung der Prüfung 
 

(1) 1Ist die Prüfung nicht bestanden, 
so bestimmt der Prüfungsausschuss, wel-
che der vier Pflichtstationen ganz oder 
teilweise zu wiederholen sind. 2Er legt die 
Dauer des Ergänzungsvorbereitungs-
dienstes, der mindestens drei und höchs-
tens sieben Monate beträgt, fest. 3Wird er 
aufgeteilt, so entfallen auf die einzelnen 
Stationen mindestens drei Monate. 4Die 
Ausbildung im Ergänzungsvorbereitungs-
dienst beginnt unverzüglich. § 31 bleibt 
unberührt. 
 

(2) 1Hat eine mündliche Prüfung nicht 
stattgefunden oder ist die Prüfung wegen 
einer Täuschungshandlung für nicht be-
standen erklärt worden, so trifft das Lan-
desjustizprüfungsamt die Entscheidungen 
nach Absatz 1. 2Es kann von der Anord-
nung eines Ergänzungsvorbereitungs-
dienstes absehen, wenn mit den schrift-
lichen Prüfungsleistungen die Voraus-
setzungen für die Teilnahme an der münd-
lichen Prüfung erfüllt sind. 
 

(3) Die Referendarin oder der Refe-
rendar hat die Aufsichtsarbeiten gegen 
Ende des Ergänzungsvorbereitungs-
dienstes anzufertigen. 
 

(4) Ist die Prüfung zu wiederholen, 
aber kein Ergänzungsvorbereitungsdienst 

abzuleisten (Absatz 2 Satz 2), so werden 
die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungs-
leistungen auf die Prüfungsgesamtnote 
der Wiederholungsprüfung angerechnet. 

 
§ 41 

Übergangsvorschriften 
 

(1) 1Für Studierende, die vor dem  
1. Oktober 2009 die Zulassung zur Pflicht-
fachprüfung oder Schwerpunktbereichs-
prüfung beantragen, finden die am 30. 
September 2009 geltenden Vorschriften 
über die erste Prüfung weiterhin Anwen-
dung. 2Studierende, die ab dem 1. Oktober 
2009 und vor dem 1. Juli 2010 die Zulas-
sung zur Pflichtfachprüfung oder Schwer-
punktbereichsprüfung beantragen, können 
mit ihrem Antrag entscheiden, ob sich die 
Zulassung und die erste Prüfung nach den 
am 30. September 2009 geltenden oder 
den danach geltenden Vorschriften richtet. 
3Für Prüfungen, die im Anschluss an eine 
im Freiversuch als nicht unternommen gel-
tende Prüfung abgelegt werden, und für 
Wiederholungsprüfungen gelten die glei-
chen Bestimmungen wie für den ersten 
Prüfungsversuch. 

 
(2) 1Abweichend von Absatz 1 finden 

für Studierende, die für die erste Prüfung 
nach den am 30. September 2009 gel-
tenden Vorschriften zugelassen sind, die 
ab dem 1. Oktober 2009 geltenden Vor-
schriften Anwendung, wenn die Prüfungs-
leistungen nicht bis zum 31. Mai 2013 voll-
ständig erbracht worden sind. 2Die Bewer-
tungen der vor dem 1. Juni 2013 bereits 
erbrachten Prüfungsleistungen gehen ent-
sprechend den ab dem 1. Oktober 2009 
geltenden Vorschriften in die Prüfungs-
gesamtnote ein. 
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1. Teil: Allgemeines 
 
1. Vorbemerkungen 
Der Vorbereitungsdienst gliedert sich 
in: 
 
Erste Pflichtstation 
5 Monate bei einem ordentlichen Ge-
richt in Zivilsachen; 
Zweite Pflichtstation 
3 Monate bei einer Staatsanwaltschaft; 
Dritte Pflichtstation 
3 Monate bei einer Verwaltungs-
behörde; 
Vierte Pflichtstation 
9 Monate bei einer Rechtsanwältin o-
der einem Rechtsanwalt; 
Wahlstation 
4 Monate nach Wahl der Referendarin 
oder des Referendars in einem Wahl-
bereich. 
 
Die Referendarinnen und Referendare 
werden am Arbeitsplatz und in der Ar-
beitsgemeinschaft ausgebildet. Sie 
sollen die erforderlichen Rechtskennt-
nisse in selbständiger Arbeit vertiefen 
und ergänzen. § 33 Abs. 1 NJAVO be-
stimmt, dass die Referendarin oder der 
Referendar die Arbeitskraft voll der 
Ausbildung zu widmen hat. Zur Ausbil-
dung gehört auch die Teilnahme an 
Sonderveranstaltungen. Klausuren-
kurse, deren Teilnahme freiwillig ist, 
ergänzen die Ausbildung und bereiten 
auf die zweite Staatsprüfung vor.  
 
2. Ausbildung am Arbeitsplatz 
 
2.1 Ausbildungsgegenstände 
Der Schwerpunkt der Ausbildung am 
Arbeitsplatz liegt in der Einübung in die 
berufsspezifische Arbeitsweise, z.B. 
das Erarbeiten von Konfliktlösungen, 
das Abfassen von schriftlichen Ent-
scheidungen und Schriftsätzen, die 
Leitung einer Verhandlung, der Um-
gang mit Rechtsuchenden sowie der 
Aktenvortrag. 

Die Referendarin oder der Referendar 
soll sowohl inhaltlich wie methodisch 
einen Querschnitt des Aufgabenbe-
reichs der Ausbilderin oder des Ausbil-
ders kennen lernen. Fälle, die in tat-
sächlicher oder verfahrensrechtlicher 
Hinsicht problematisch sind, verdienen 
vor materiell-rechtlich interessanten 
Fällen den Vorzug. Das genaue Erfas-
sen des Sachverhalts und die Anwen-
dung des Verfahrensrechts standen im 
Universitätsstudium im Hintergrund 
und sind daher in der praktischen Aus-
bildung besonders zu üben. Der Refe-
rendarin oder dem Referendar sollen 
zunächst einfache Aufgaben übertra-
gen werden. Es empfiehlt sich, mit der 
Referendarin oder dem Refe-rendar zu 
Beginn der Ausbildung deren Ablauf 
und die Ausbildungsgegenstän-de zu 
besprechen. Die Auswahl soll - soweit 
möglich - den Stoffkatalog und den 
Ausbildungsplan der Arbeitsge-
meinschaft berücksichtigen. 
 
2.2 Ausbildungsmethoden 
2.2.1 Die Ausbildung am Arbeitsplatz 
findet grundsätzlich als Einzelausbil-
dung statt. Sie kann als Gruppenaus-
bildung durchgeführt werden, soweit es 
die Verhältnisse in der Ausbildungs-
stelle zulassen und hierfür eine beson-
ders geeignete Ausbilderin oder ein 
besonders geeigneter Ausbilder zur 
Verfügung steht. Bei einer Einzelaus-
bildung sollen unter der Leitung einer 
Ausbilderin oder eines Ausbilders nicht 
mehr als zwei Referendarinnen oder 
Referendare gleichzeitig tätig sein. Sie 
erhalten grundsätzlich verschiedene 
Aufgaben, die mit der Ausbilderin oder 
dem Ausbilder im Einzelgespräch oder 
auch gemeinsam erörtert werden. Bei 
der Gruppenausbildung können einer 
Ausbilderin oder einem Ausbilder bis 
zu fünf Referendarinnen oder Referen-
dare zur gleichzeitigen Ausbildung in 
einer kleinen Gruppe zugewiesen wer-
den. 
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2.2.2 Die Referendarin oder der Refe-
rendar soll, soweit es den Umständen 
nach möglich und der Ausbildung för-
derlich ist, den beruflichen Tagesablauf 
der Ausbilderin oder des Ausbilders 
miterleben. Jede Leistung der Referen-
darin oder des Referendars, die nicht 
nur von untergeordneter Bedeutung ist, 
muss mit ihr bzw. ihm zeitnah und ein-
gehend erörtert werden. 
 
2.2.3 Das Interesse und das eigene 
Bemühen der Referendarin oder des 
Referendars sollen gefördert werden, 
indem insbesondere 
a) ihr bzw. ihm frühzeitig die Gelegen-
heit gegeben wird, im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten selb-
ständig tätig zu werden; 

b) auch die wirtschaftliche und soziale 
Bedeutung des Falles und seiner 
Bearbeitung erörtert werden; 

c) die Referendarin bzw. der Referen-
dar gleich zu Beginn der Ausbildung 
mit Neueingängen befasst wird, die 
voraussichtlich während der Ausbil-
dungszeit aktuell bleiben oder sogar 
abgeschlossen werden können. Um 
der Referendarin oder dem Referen-
dar einen Überblick über das Dezer-
nat zu verschaffen, sollen jedoch 
Aufgaben aus allen Verfahrensab-
schnitten zugewiesen werden; 

d) grundsätzlich keine Aufgaben über-
tragen werden, die bereits gelöst 
worden sind oder sich auf andere 
Weise erledigt haben. Die Befas-
sung mit abgeschlossenen Akten zu 
Informationszwecken wird hierdurch 
nicht ausgeschlossen. 

 
2.2.4 Maß und Art der Arbeiten für die 
Referendarin oder den Referendar be-
stimmen sich nach dem Ausbildungs-
ziel. Arbeiten, die vorwiegend dazu 
dienen, die Arbeitskraft für die ausbil-
dende Stelle nutzbar zu machen, dür-
fen nicht zugewiesen werden. Hierzu 
gehört z.B. das Sammeln von Literatur 
und Rechtsprechung oder die Proto-

kollführung zu Vorgängen, die nicht zur 
Bearbeitung übertragen worden sind. 
Routinemäßige Tätigkeiten sollen nur 
verlangt werden, solange und soweit 
ihnen ein Ausbildungswert zukommt. 
 
2.2.5 Sämtliche schriftliche Arbeiten 
sind der Referendarin oder dem Refe-
rendar zurückzugeben, nachdem sie – 
soweit erforderlich – korrigiert, bewer-
tet, besprochen und in den Ausbil-
dungsnachweis aufgenommen worden 
sind. Dies gilt nicht, wenn die schriftli-
che Arbeit durch ihre praktische Ver-
wertung oder aus anderen Gründen 
formell Bestandteil der Akten gewor-
den ist. 
 
3. Ausbildung in den Arbeitsge-

meinschaften 
 
Die Teilnahme an den Arbeitsgemein-
schaften dient der ergänzenden Ver-
mittlung von Fähigkeiten, Sachinfor-
mationen und Methodenkenntnissen, 
die für die Wahrnehmung der Aufga-
ben am Arbeitsplatz in dem jeweiligen 
Berufsbereich erforderlich sind, der 
Examensvorbereitung sowie der Ver-
arbeitung der am Arbeitsplatz gemach-
ten Erfahrungen. 
 
3.1 Zeitliche Aufteilung 
Während der Eingangsphasen der 
Pflichtstationen werden die Arbeitsge-
meinschaften in Form eines Lehrgangs 
durchgeführt. In dieser Zeit finden an 
mehreren Tagen in der Woche Arbeits-
gemeinschaften statt, die sich mindes-
tens über 4 Unterrichtsstunden (zu je 
45 Minuten) erstrecken. Eine Ausbil-
dung am Arbeitsplatz erfolgt während 
der Eingangsphasen nicht. Dasselbe 
gilt für den zentralen Blockunterricht in 
der 4. Pflichtstation. Die Referendarin-
nen und Referendare sollen die ver-
bleibende Zeit nutzen, um den Ausbil-
dungsstoff selbstständig zu erarbeiten 
und zu vertiefen. Die Arbeitsgemein-
schaft nimmt in der Folgezeit etwa 2/5 
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der Arbeitskraft der Referendarin oder 
des Referendars in Anspruch. Die 
Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft 
umfasst in den Pflichtstationen 
• 4 Unterrichtsstunden pro Woche; 
• die Anfertigung und Besprechung der 
vorgeschriebenen Übungsklausuren 
außerhalb der Unterrichtsstunden. 
Es ist Aufgabe der Referendarinnen 
und Referendare, den Unterricht eigen-
verantwortlich vor- und nachzuberei-
ten. Die Teilnahme an der Arbeitsge-
meinschaft geht – vorbehaltlich von 
Ausnahmebewilligungen durch die Ar-
beitsgemeinschaftsleitung – jedem an-
deren Dienst vor. Bei der zeitlichen 
Planung wird zu berücksichtigen sein, 
dass einige Referendarinnen und Re-
ferendare zur Teilnahme an den Ar-
beitsgemeinschaften anreisen müssen. 
 
3.2 Ausbildungsgegenstände 
Ausbildungsgegenstände der Arbeits-
gemeinschaft sind: 
• das Aufgabengebiet und die Arbeits-
weise der Richterin oder des Rich-
ters, der Staatsanwältin oder des 
Staatsanwalts, der Beamtin oder des 
Beamten des höheren allgemeinen 
Verwaltungsdienstes und der Rechts-
anwältin oder des Rechtsanwalts; 
• zusätzlicher Rechtsstoff. 
In der Arbeitsgemeinschaft sollen typi-
sche Problemkonstellationen darge-
stellt, Kenntnisse aus dem Studium 
vertieft und ergänzt sowie praktisch 
umgesetzt werden.  
 
3.3 Ausbildungsmethoden 
Die Arbeitsgemeinschaftsleiterin oder 
der Arbeitsgemeinschaftsleiter soll den 
Unterrichtsstoff so auswählen und ge-
stalten, dass seine Bearbeitung der 
Einübung in die Arbeitsweise, der Ver-
mittlung zusätzlichen Rechtsstoffs und 
dem Überblick über den berufsspezifi-
schen Aufgabenbereich dient. 
Die Arbeitsgemeinschaft kann nur 
dann ihre Wirkung voll entfalten, wenn 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sich aktiv an ihr beteiligen. Dies setzt 
im Allgemeinen voraus, dass sie Gele-
genheit erhalten, sich auf die Thematik 
der einzelnen Unterrichtsstunden vor-
zubereiten. 
Die gesamte Arbeitsgemeinschaft soll 
daher im Voraus schematisch geplant 
und die Übersicht den Referendarin-
nen und Referendaren rechtzeitig mit-
geteilt werden. 
   
3.4 Aufsichtsarbeiten 
Zur Vorbereitung auf die Prüfungsklau-
suren sind in allen Pflichtstationen Auf-
sichtsarbeiten unter examensmäs-
sigen Bedingungen anzufertigen und 
zur Bewertung und Besprechung abzu-
liefern. Die Teilnahme gehört zu den 
Dienstpflichten der Referendarinnen 
und Referendare. Die Bearbeitungszeit 
(fünf Stunden) und die für das Bespre-
chen der Aufsichtsarbeit erforderliche 
Zeit (regelmäßig zwei Unterrichtsstun-
den) sind zusätzlich zu den Unter-
richtsstunden der Arbeitsgemeinschaft 
anzusetzen. Klausuren, die die Refe-
rendarin oder der Referendar – ent-
schuldigt oder unentschuldigt – nicht 
mitgeschrieben hat, werden nicht 
nachgeholt. Alle Aufsichtsarbeiten 
werden bei der Bewertung der Leistun-
gen im Ausbildungszeugnis berück-
sichtigt. 
 
4. Klausurenkurs 
 
In einem Klausurenkurs wird zusätzlich 
auf freiwilliger Basis eine Examensvor-
bereitung für die Referendarinnen und 
Referendare angeboten. Die Ausbilde-
rinnen und Ausbilder sollen die Teil-
nahme am Klausurenkurs ermöglichen. 
 
5. Koordination 
 
Die Ausbildung am Arbeitsplatz und 
die Lehrveranstaltungen der Arbeits-
gemeinschaft sollen nach Möglichkeit 
aufeinander abgestimmt werden. Hier-
für ist es hilfreich, wenn die Lehrkräfte 



  28 

der Arbeitsgemeinschaften den Aus-
bilderinnen und Ausbildern am Arbeits-
platz eine vorläufige Planung der ge-
samten Arbeitsgemeinschaft (Zeitauf-
wand und Reihenfolge der einzelnen 
Ausbildungsgegenstände) zukommen 
lassen.  
 
6. Sonderveranstaltungen 
 
Sonderveranstaltungen dienen der 
Einbeziehung wichtiger Ausbildungs-
gegenstände, die wegen ihrer Beson-
derheiten im allgemeinen Ausbildungs-
programm für den Arbeitsplatz und die 
Arbeitsgemeinschaft nicht enthalten 
sind. Sie können in der Form von Ex-
kursionen, Vorträgen und Arbeits-
wochen durchgeführt werden und ge-
hen jedem anderen Dienst vor. 
 
7. Ausbildungsnachweise und 

Zeugnisse 
 
7.1 Ausbildungsnachweise 
Jede Ausbilderin oder jeder Ausbilder 
am Arbeitsplatz hat einen Ausbildungs-
nachweis anzulegen. Dieser gibt über 
die von der Referendarin oder dem 
Referendar erbrachten schriftlichen 
und mündlichen Leistungen, soweit sie 
nicht nur von untergeordneter Bedeu-
tung sind, und deren Bewertungen 
Aufschluss. Der Ausbildungsnachweis 
ermöglicht es, die Entwicklung der Re-
ferendarin oder des Referendars zu 
beobachten; er ist die Grundlage für 
das Zeugnis. 
In den Ausbildungsnachweis sind die 
Art der Aufgabe und die Bewertung der 
Leistung einzutragen. Dies gilt nicht für 
mündliche Leistungen, die – wie etwa 
die Wahrnehmung von Amtsanwalts-
aufgaben – in Abwesenheit der Ausbil-
derin oder des Ausbilders erbracht 
worden sind. 
Jede in den Ausbildungsnachweis auf-
zunehmende Leistung ist mit der Refe-
rendarin oder dem Referendar unver-
züglich eingehend zu erörtern; die Be-

wertung und die dafür maßgebenden 
Gründe sind bekanntzugeben. Da-
durch wird die Referendarin oder der 
Referendar in die Lage versetzt, den 
eigenen Ausbildungsstand fortlaufend 
zu beurteilen und festgestellte Mängel 
zu beseitigen. Für die Bewertung gilt 
die Noten- und Punkteskala der Ver-
ordnung über die Noten- und Punkte-
skala für die erste und zweite juristi-
sche Prüfung vom 3. Dezember 1981 
(BGBI. I S. 1243). 
Die einzelnen Leistungen sind danach 
mit einer der folgenden Noten und 
Punktzahlen zu bewerten: 
 
sehr gut: 
eine besonders hervorragende Leis-
tung        = 16 bis 18 Punkte; 
 
gut: 
eine erheblich über den durchschnittli-
chen Anforderungen liegende Leistung
         = 13 bis 15 Punkte; 
 
vollbefriedigend: 
eine über den durchschnittlichen An-
forderungen liegende Leistung  
         = 10 bis 12 Punkte; 
 
befriedigend 
eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen ent-
spricht    = 7 bis 9 Punkte; 
 
ausreichend 
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
durchschnittlichen Anforderungen noch 
entspricht    = 4 bis 6 Punkte; 
 
mangelhaft 
eine an erheblichen Mängeln leidende, 
im Ganzen nicht mehr brauchbare 
Leistung     = 1 bis 3 Punkte; 
 
ungenügend 
eine völlig unbrauchbare Leistung 
       = 0 Punkte. 
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7.2 Zeugnisse 
Jede Ausbilderin und jeder Ausbilder 
am Arbeitsplatz (Pflicht- und Wahlsta-
tion) sowie die Lehrkräfte einer Ar-
beitsgemeinschaft in einer Pflichtstati-
on haben sich in einem ein-gehenden 
Zeugnis über die Referen-darin oder 
den Referendar zu äußern. Dabei sind 
die hierfür entwickelten Formulare zu 
verwenden. 
Beabsichtigt die Ausbilderin oder der 
Ausbilder die Gesamtleistung mit 
„mangelhaft“ oder „ungenügend“ zu 
beurteilen, so soll dies der Referenda-
rin oder dem Referendar spätestens 10 
Tage vor Beendigung der Station mit-
geteilt werden. Dies ist auch im Hin-
blick auf eine Entlassung aus dem 
Vorbereitungsdienst nach § 8 Abs. 1 
Nr. 2 NJAG bedeutsam. 
Das Zeugnis hat Angaben zu enthalten 
über die Fähigkeiten, die Rechtskennt-
nisse, die während der Ausbildung er-
brachten Leistungen und die persön-
lichen Eigenschaften der Referendarin 
oder des Referendars. Insbesondere 
soll zu folgenden Beurteilungskriterien 
Stellung genommen werden: 
• Fachkenntnisse (Rechtskenntnisse, 
Beherrschung von Entscheidungs-
techniken); 
• Auffassungsgabe, Denk- und Urteils-
fähigkeit; 
• Ausdrucksvermögen; 
• Bereitschaft zur Mitarbeit; 
• Arbeitszuverlässigkeit und Sorgfalt. 
Das Zeugnis schließt mit der Erteilung 
einer Note nebst Punktzahl. 
Bei der Gesamtbeurteilung sind alle 
von der Referendarin oder dem Re-
ferendar erbrachten schriftlichen und 
mündlichen Einzelleistungen zu be-
rücksichtigen, soweit sie nicht nur von 
untergeordneter Bedeutung sind. Die 
in den Eingangsphasen der Arbeits-
gemeinschaften erbrachten Leistungen 
einschließlich einer Übungsarbeit (Pro-
berelation bzw. Probeklausur) sollen 
jedoch nur dann in die Beurteilung ein-
fließen, wenn dadurch das Leistungs-

vermögen besser gekennzeichnet 
werden kann. Bei der Bewertung muss 
der Leistungsstand der Referendarin 
oder des Referendars im Zeitpunkt der 
Bearbeitung berücksichtigt werden. 
Eine Arbeit sollte also mit 18 Punkten 
bewertet werden, wenn sie die höchs-
ten Anforderungen erfüllt, die in dem 
betreffenden Stadium der praktischen 
Ausbildung gestellt werden können. 
Die Ausbilderin oder der Ausbilder am 
Arbeitsplatz und die Lehrkraft der Ar-
beitsgemeinschaft haben die Bedeu-
tung der einzelnen Leistungen nach Art 
und Umfang zu würdigen und danach 
den Anteil zu bemessen, der ihnen bei 
der Gesamtbeurteilung zukommen 
muss. 
Bei Leistungen, die in Kleingruppen-
arbeit vorbereitet worden sind, ist nur 
der erkennbar eigene Beitrag der Refe-
rendarin oder des Referendars zu be-
werten (Leistung eines Vortrags oder 
eines Teilreferats, Bewertung von Bei-
trägen in den Diskussionen). 
Das Zeugnis ist vor Beendigung der 
Station anzufertigen und der Referen-
darin oder dem Referendar in einem 
persönlichen Gespräch zu eröffnen, 
bevor es zu den Personalakten gege-
ben wird. Vor Eröffnung des Zeugnis-
ses soll der Ausbilderin oder dem Aus-
bilder keine Einsicht in die Personal-
akten der Referendarin oder des Refe-
rendars gewährt werden. 
Ist die Referendarin oder der Refe-
endar während einer Station nachein-
ander mehreren Ausbilderinnen oder 
Ausbildern am Arbeitsplatz zugewie-
sen worden, so setzt die Leitung der 
Ausbildungsstelle Note und Punktzahl 
des Zeugnisses aufgrund des Inhalts 
der Zeugnisse der Ausbilderinnen oder 
Ausbilder fest. 
Für die Zeit der Urlaubs- oder Krank-
heitsvertretung eines Ausbilders oder 
einer Ausbilderin, die nicht länger als 4 
Wochen dauert, sind von der Vertre-
tung nur die Einzelleistungen zu beur-



  30 

teilen und in den Ausbildungsnachweis 
aufzunehmen. 
Das Zeugnis ist nach Abschluss der 
Ausbildung zusammen mit dem Aus-
bildungsnachweis sowie einer mög-
lichen schriftlichen Äußerung der Refe-
rendarin oder des Referendars dem für 
die Gesamtausbildung der Referenda-
rin oder des Referendars zuständigen 
Oberlandesgericht zu übersenden. 
 
8. Geltung für die dritte Pflicht-

station 
 
Die vorstehenden Regelungen gelten 
für die 3. Pflichtstation bei einer Ver-
waltungsbehörde, sofern nicht im Aus-
bildungsplan des Niedersächsi-schen 
Ministeriums für Inneres und Sport ab-
weichende oder ergänzende Regelun-
gen getroffen sind. 
 
 
2. Teil: Ausbildungsplan für die ers-
te Pflichtstation (Zivilsachen) 
 
Während der ersten Pflichtstation soll 
die Referendarin oder der Referendar 
für die Aufgaben einer Richterin oder 
eines Richters der Zivilgerichtsbarkeit 
der ersten Instanz ausgebildet werden. 
Aus Kapazitätsgründen kann aus-
nahmsweise eine Zuweisung an eine 
Richterin oder einen Richter der zwei-
ten Instanz erfolgen, wenn gewährleis-
tet ist, dass die Ausbildung erstinstanz-
liche Zivilsachen beinhaltet. Während 
der Station nimmt die Referendarin 
oder der Referendar an einer beglei-
tenden Arbeitsgemeinschaft teil. 
 
1. Ausbildung am Arbeitsplatz 
 
Die Referendarin oder der Referendar 
soll in der ersten Pflichtstation üben: 
a) Urteile, Beschlüsse und Verfügun-
gen zu entwerfen; 
Die Anfertigung von Urteilsentwür-
fen ist von großer Bedeutung, weil 
die im Examen zu schreibende Auf-

sichtsarbeit mit zivilgerichtlicher Auf-
gabenstellung in der Regel einen 
Urteilsentwurf erfordert. Daneben 
soll aber auch das Entwerfen von 
Gerichtsentscheidungen, die im Ver-
laufe des Prozesses erforderlich 
werden – insbesondere prozesslei-
tende Verfügungen und Beweisbe-
schlüsse –, nicht vernachlässigt 
werden, damit die Referendarin oder 
der Referendar einen Überblick über 
den gesamten Aufgabenbereich der 
Ausbilderin oder des Ausbilders er-
hält; 

b) die richterliche Entscheidung durch 
Gutachten und Vortrag vorzuberei-
ten; 
Die Relationstechnik soll als die 
grundlegende Denk- und Arbeits-
methode ausführlich durch die Er-
stellung von kurzen Gutachten ge-
übt werden. Ihre Beherrschung ist 
insbesondere auch für das Examen 
von außerordentlicher Bedeutung, 
da insgesamt vier Aufsichtsarbeiten 
eine gutachterliche Aufgabenstel-
lung haben. 
Der Vortrag soll unter Berücksichti-
gung der Anforderungen in der zwei-
ten Staatsprüfung geübt, also nach 
begrenzter Vorbereitungszeit (im 
Examen 1 Stunde) gehalten werden; 

c) unter Aufsicht der Richterin oder des 
Richters Verfahrensbeteiligte anzu-
hören, Beweise zu erheben, münd-
liche Verhandlungen zu leiten und – 
soweit möglich – Rechtshilfeersu-
chen zu erledigen. Von dieser Mög-
lichkeit soll ausgiebig Gebrauch 
gemacht werden; 

d) als Zuhörer sollen Referendarinnen 
und Referendare an den Sitzungen 
nur teilnehmen, soweit sie durch Ak-
tenstudium oder sonstige Infor-
mationen darauf vorbereitet wurden. 
Das Aktenstudium soll mit einer be-
stimmten Aufgabenstellung ver-
bunden werden; 

e) Eingänge eines Tages (Dezernat) 
zu bearbeiten. 
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Die Referendarin oder der Referendar 
soll den Aufbau des Gerichts und des-
sen Geschäftsverteilung sowie die Ar-
beit der Geschäftsstelle und der 
Rechtspflegerin oder des Rechtspfle-
gers kennen lernen. 
 
2. Ausbildung in der Arbeitsge-

meinschaft 
 
2.1 Ausbildungsgegenstände 
2.1.1 Denk- und Arbeitsmethoden zur 
Lösung zivilrechtlicher Streitigkeiten, 
Ergänzung und Vertiefung von Aus-
bildungs- und Prüfungsstoff. 
Die Referendarinnen und Referendare 
sollen lernen: 
a) die relationsmäßige Bearbeitung 
eines Sachverhalts; 

b) die Erstellung von Sachbericht, Tat-
bestand und Gutachten; 

c) die Anfertigung eines gerichtlichen 
Urteiles und Beschlusses (einschl. 
Beweisbeschluss); 
Hierfür soll unter anderem in der 
Eingangsphase eine einfache 
Übungsrelation und ein Urteils-
entwurf in derselben Sache zur Be-
arbeitung gestellt werden; 

d) die Technik des Aktenvortrages in 
Zivilsachen unter Berücksichtigung 
der Examensbedingungen. 

 
2.1.2 Rechtsstoff 
Der Prüfungsstoff der ersten Staats-
prüfung bzw. der Pflichtfachprüfung im 
Pflichtfach Bürgerliches Recht und 
dem dazugehörigen Verfahrensrecht (§ 
16 Abs.1 NJAVO) wird vorausgesetzt. 
Die Vorkenntnisse über das Recht der 
Zivilprozessordnung sollen ergänzt und 
vertieft werden. 
Insbesondere folgende Gegenstände 
sind als ausbildungsrelevant zu be-
trachten: 
• Klagearten, Urteilsarten, Tenorierung, 
Nebenentscheidungen; 
• Grundzüge des Prozesskostenhilfe-
verfahrens; 

• Zulässigkeitsvoraussetzungen (ins-
besondere örtliche und sachliche Zu-
ständigkeit); 
• Partei (Begriff, Änderung, Streitge-
nossenschaft, Stellvertretung, subjek-
tive Rechtskraft); 
• Streitgegenstand und objektive 
Rechtskraft; 
• nichtstreitige Erledigung des Verfah-
rens (Anerkenntnis, Verzicht, Ver-
gleich, Erledigung der Hauptsache, 
Klagerücknahme); 
• Mahn- und Versäumnisverfahren; 
• Beweisverfahren (Beweismittel, Be-
weislast, Beweiswürdigung, freie 
Schadensschätzung); 
• Arrest und einstweilige Verfügung; 
• Verkehrsunfallprozess. 
 
2.2 Aufsichtsarbeiten 
Zur Vorbereitung auf die Prüfungsklau-
suren sind nach Besprechung der 
Übungsrelation von jeder Referendarin 
und jedem Referendar drei Aufsichts-
arbeiten (darunter mindestens eine mit 
einer gutachterlichen Aufgabenstel-
lung) unter examensmäßigen Bedin-
gungen anzufertigen und zur Bewer-
tung und Besprechung abzuliefern. 
Gegenstand der Aufsichtsarbeiten sind 
Rechtsfälle in Aktenform, die dem Bür-
gerlichen Recht (einschließlich der 
Grundzüge des Handels- und Gesell-
schaftsrechts) und dem Recht der Zi-
vilprozessordnung zu entnehmen sind. 
 
3. Sonderveranstaltungen 
 
Der Referendarin oder dem Referen-
dar soll Gelegenheit gegeben werden, 
eine Richterin bzw. einen Richter in 
Betreuungssachen oder eine Gerichts-
vollzieherin bzw. einen Gerichtsvoll-
zieher auf einem Dienstgang zu beglei-
ten. 
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3. Teil: Ausbildungsplan für die 
zweite Pflichtstation (Strafsachen) 
 
In der zweiten Pflichtstation soll die 
Referendarin oder der Referendar drei 
Monate für die staatsanwaltlichen Auf-
gaben ausgebildet werden. 
 
1. Ausbildung am Arbeitsplatz 
 
1.1 Die Referendarin oder der Refe-
rendar soll üben 
a) Ermittlungsverfügungen, Anklage-
schriften, Strafbefehlsanträge und 
Einstellungsbescheide zu entwerfen; 
Es soll dabei Gelegenheit gegeben 
werden, die für die Ausbildung ge-
eigneten Eingänge im Dezernat 
kennenzulernen und nach Möglich-
keit zu bearbeiten; 

b) die Anklage vor Gericht zu vertreten; 
Die Anklagevertretung soll mit der 
Ausbilderin oder dem Ausbilder vor- 
und nachbesprochen werden. Bei 
der Vorbesprechung sollen Grund-
fragen der Gestaltung des Plädoy-
ers und der Strafzumessung behan-
delt werden. Vor der ersten Sit-
zungsvertretung soll die Referen-
darin oder der Referendar an min-
destens einer Hauptverhandlung 
beobachtend teilnehmen. Die Sit-
zungsvertretung soll anfangs unter 
Aufsicht der Ausbilderin oder des 
Ausbilders erfolgen, später soll die 
Referendarin oder der Referendar 
selbständig die amtsanwaltlichen 
Aufgaben vor dem Straf- oder Ju-
gendgericht wahrnehmen (§ 142 
Abs. 3 GVG). Die Referendarin oder 
der Referendar soll nicht häufiger 
als einmal in der Woche für Sit-
zungsvertretungen eingesetzt wer-
den; 

c) Zeugen und Beschuldigte zu ver-
nehmen; 
Der Ablauf der Vernehmung soll mit 
der Ausbilderin oder dem Ausbilder 
vorbesprochen werden und zumin-

dest anfangs im Beisein der Ausbil-
derin oder des Ausbilders erfolgen. 

 
1.2 Die Referendarin oder der Refe-
rendar soll für einen Ausbildungstag 
die Rechtspflegertätigkeit bei der 
Staatsanwaltschaft (z.B. technische 
Einzelheiten der Strafvollstreckung) 
kennen lernen. 
 
1.3 Ist die Referendarin oder der Re-
ferendar ausnahmsweise aus Gründen 
fehlender Ausbildungskapa-zität bei 
den Staatsanwaltschaften einer Straf-
richterin oder einem Straf-richter zur 
Ausbildung zugewiesen, so muss ihr 
oder ihm Gelegenheit gege-ben wer-
den, sich mit dem Abfassen von An-
klageschriften und Einstellungs-
verfügungen vertraut zu machen. 
 
2. Ausbildung in der Arbeitsge-

meinschaft 
 
2.1 Ausbildungsgegenstände 
2.1.1 Staatsanwaltschaftliche Arbeits-
weise  
Die Referendarinnen und Referendare 
sollen lernen: 
a) Grundsätze für die Führung eines 
Ermittlungsverfahrens; 

b) die Anfertigung einer Anklageschrift, 
eines Strafbefehlsantrages und ei-
ner Einstellungsverfügung; 

c) die Erstellung des Gutachtens in der 
strafrechtlichen Klausur; 
Hierfür soll unter anderem in der 
Eingangsphase ein Klausurfall zur 
Bearbeitung (auch als häusliche 
Übung mit einer Bearbeitungszeit 
von etwa zwei Tagen) aufgegeben 
werden; 

d) die Aufgaben der amtsanwaltlichen 
Sitzungsvertretung wahrzunehmen; 

e) die Technik des Aktenvortrages in 
Strafsachen unter Berücksichtigung 
der Examensbedingungen. 
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2.1.2 Rechtsstoff: 
Der Prüfungsstoff der ersten Staats-
prüfung bzw. der Pflichtfachprüfung im 
Pflichtfach Strafrecht mit dem dazu-
gehörenden Verfahrensrecht wird vo-
rausgesetzt (§ 16 Abs. 2 NJAVO). 
a) Die Vorkenntnisse über das Straf-
verfahrensrecht sollen ergänzt und 
vertieft werden. Hierfür kommt ins-
besondere die Behandlung der fol-
genden Gegenstände in Betracht: 
Aus dem Vorverfahren: 
• Zusammenwirken der Staatsan-
waltschaft mit anderen Behörden, 
insbesondere der Polizei und dem 
Gericht; 
• Rechtsstellung der oder des Be-
schuldigten im Vorverfahren, Ver-
teidigerbestellung; 
• Rechtsstellung des Opfers (ein-
schließlich Täter-Opfer-Ausgleich); 
• Zwangsmittel im Vorverfahren (ins-
besondere Beschlagnahme und 
Durchsuchung, vorläufige Entzie-
hung der Fahrerlaubnis, vorläufige 
Festnahme und Untersuchungs-
haft); 
• Abschluss des Ermittlungsverfah-
rens (Einstellung, Klageerzwin-
gungsverfahren und Erhebung der 
öffentlichen Klage); 

 
Aus dem Hauptverfahren: 
• äußerer Ablauf der Hauptverhand-
lung; 
• Durchführung und Umfang der 
Beweisaufnahme, Unmittelbarkeit 
und freie richterliche Beweiswürdi-
gung; 
• Verfahrensgrundsätze, insbeson-
dere „in dubio pro reo“ und „ne bis 
in idem“; 
• Begriff und Bedeutung der Tat,   § 
264 StPO; 
• Grundzüge der Strafzumessung; 
• Urteil; 
• Rechtsmittel, Rechtskraft; 

 

b) Überblick über das Jugendstrafrecht 
und das Recht der Ordnungswidrig-
keiten. 

 
2.2 Aufsichtsarbeiten 
Nach der Besprechung der Übungs-
klausur sind zwei Aufsichtsarbeiten 
unter examensmäßigen Bedingungen 
anzufertigen und zur Bewertung und 
Besprechung abzuliefern. Gegenstand 
der Aufsichtsarbeiten sind Rechtsfälle 
in Aktenform. 
 
3. Sonderveranstaltungen 
Die Referendarin oder der Referendar 
soll Gelegenheit zum Besuch einer 
Justizvollzugsanstalt oder eines psy-
chiatrischen Krankenhauses erhalten. 
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4. Teil: Durchführungsbestimmun-
gen zur Juristenausbildung in der 
öffentlichen Verwaltung* 

 
Gem. RdErl. d. MI u. d. MJ v. 12. 5. 

2011 
- 15.4-03122/4.2 - 
- VORIS 20411 - 

  
Fundstelle: Nds. MBl. 2011 Nr. 19, S. 
355 

Bezug: 

 a) Gem. RdErl. d. MJ u. d. MI v. 11. 5. 
2011 (Nds. MBl. S. 360) 

- VORIS 31210 - 

 b) RdErl. d. MI v. 19. 8. 2004 (Nds. 
MBl. S. 627) 

- VORIS 20411 - 

 c) AV d. MJ v. 17. 12. 2009 (Nds. Rpfl. 
2010 S. 14) 

- VORIS 31210 - 

 d) Beschl. d. LReg v. 9. 11. 2010 
(Nds. MBl. S. 1130) 

- VORIS 20100 - 

  

1. Allgemeines 

 

Zur Durchführung der Ausbildung der 
Referendarinnen und Referendare in 
der öffentlichen Verwaltung nach dem 
Deutschen Richtergesetz, dem NJAG 
und der NJAVO werden nachstehend 
die Ziele, die Gegenstände, die Me-
thoden und die Organisation der Aus-
bildung bei Verwaltungsbehörden und 
in den Arbeitsgemeinschaften näher 
bestimmt. 

 

Es handelt sich nicht um ein „Pflicht-
programm“, das vollständig absolviert 
werden muss. Vielmehr soll dazu bei-
getragen werden, dass an den Ar-
beitsplätzen und in den Arbeitsge-
meinschaften eine qualitativ gleichwer-

tige Ausbildung stattfindet. Außerdem 
sollen Anregungen für die Bildung von 
Ausbildungsschwerpunkten und für die 
methodische Ausgestaltung der Aus-
bildung gegeben werden. Auf diesen 
Grundlagen sind auch die schriftlichen 
Leistungskontrollen (Aufsichtsarbei-
ten/Übungsklausuren) durchzuführen. 

 

Die Ausbildung in der öffentlichen 
Verwaltung soll sich an den Arbeits-
plätzen und in den Arbeitsgemein-
schaften an der Praxis des Verwal-
tungshandelns orientieren. Sie darf 
sich nicht in der Vermittlung von Wis-
sen und von juristisch-handwerklichen 
Fähigkeiten erschöpfen. Die Ziele der 
Ausbildung und nicht die Nutzbarma-
chung der Arbeitskraft bestimmen Maß 
und Art der zu übertragenden Arbeiten. 

 

Die Ausbildung im öffentlichen Recht 
kann stattfinden: 

 

- drei Monate in der dritten Pflichtstati-
on bei einer Verwaltungsbehörde und 
vier Monate in der Wahlstation in den 
Wahlbereichen „Staats- und Verwal-
tungsrecht“ oder „Europarecht“ bei 
entsprechenden Behörden und Einrich-
tungen oder 

 

- in der dritten Pflichtstation und im 
Wahlbereich „Staats- und Verwaltungs-
recht“ oder „Europarecht“ bei der 
Deutschen Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften Speyer (vgl. dazu 
Anlage 1). 

 

 

 

Darüber hinaus kann die Ausbildung 
im öffentlichen Recht in der vierten 
Pflichtstation bei einer Fachanwältin 
oder einem Fachanwalt für Verwal-
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tungsrecht fortgeführt werden. Der 
Vorbereitungsdienst kann dementspre-
chend so gestaltet werden, dass eine 
Ausbildung im öffentlichen Recht — 
aus verschiedenen Blickwinkeln — 
möglich ist. Insbesondere den Refe-
rendarinnen und Referendaren, die 
eine Berufstätigkeit in der öffentlichen 
Verwaltung anstreben, ist zu empfeh-
len, ihre Ausbildung entsprechend zu 
gestalten. 

 

Die Durchführungsvorschriften des MJ 
(siehe Bezugs-AV zu c) sind zu beach-
ten, soweit nicht nachfolgend abwei-
chende oder ergänzende Regelungen 
getroffen werden. 

 

2. Ausbildung in der dritten Pflichts-
tation bei einer Verwaltungsbehörde 

 

Die Ausbildung hat das Ziel, die Refe-
rendarinnen und Referendare in die 
Aufgaben, den Aufbau und die Ar-
beitsweise der Verwaltung einzufüh-
ren. Durch sie sollen sie Kenntnisse 
und Fähigkeiten erlangen, die zur Er-
füllung der Aufgaben der Leiterin oder 
des Leiters einer Organisationseinheit 
einer Verwaltungsbehörde erforderlich 
sind. Den Referendarinnen und Refe-
rendaren soll Gelegenheit gegeben 
werden, das gesamte Aufgabengebiet 
und Arbeitsspektrum ihrer Ausbilderin-
nen und Ausbilder kennenzulernen und 
typische aber auch gesondert gelager-
te Einzelfälle des jeweiligen Aufgaben-
gebiets zu bearbeiten. Die Ausbildung 
soll sich nicht auf die rechtsanwenden-
de Tätigkeit der Verwaltung beschrän-
ken. Den Referendarinnen und Refe-
rendaren ist auch Gelegenheit zu ge-
ben, ihre im Studium erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu den 
Schlüsselqualifikationen wie z. B. Ver-
handlungsmanagement, Gesprächs-
führung, Rhetorik, Streitschlichtung, 
Mediation und Konfliktfähigkeit an ge-

eigneten verwaltungspraktischen Fra-
gestellungen zu erproben. Der Leis-
tungswille, die Selbständigkeit und die 
Entscheidungs- und Verantwortungs-
freude der Referendarinnen und Refe-
rendare sind zu fördern. Sie sollen an 
Verhandlungen, Besprechungen, Orts-
terminen und ggf. auch an Dienstrei-
sen teilnehmen, diese Termine ggf. 
vor- und nachbereiten und bei ihrer 
Durchführung mitwirken. Sie sollen 
dabei vortragen und Gelegenheit erhal-
ten, kleinere Besprechungen selbstän-
dig und größere Besprechungen unter 
Anleitung zu leiten. Sie sollen Einblick 
in komplexe Verwaltungsvorgänge er-
halten und insbesondere die rechtli-
chen, die wirtschaftlichen, die ökologi-
schen und die sozialen Fragen des 
Verwaltungshandelns und die verwal-
tungspolitischen Zielsetzungen ken-
nenlernen und die Auswirkungen auf 
die öffentlichen Haushalte berücksich-
tigen. Bei der Durchführung ihrer Auf-
gaben sollen sie sich der modernen 
technischen Hilfsmittel der Verwaltung 
bedienen. Ihnen soll auch verdeutlicht 
werden, dass es zu den wesentlichen 
Aufgaben einer Führungskraft gehört, 
in dem jeweiligen Aufgabenbereich 
anstehende Aufgaben frühzeitig zu 
erkennen, Rangfolgen der Bearbeitung 
zu bestimmen und die Aufgabenerfül-
lung ggf. mit Zielvorgaben und Zielver-
einbarungen sicherzustellen. Auch ei-
ne Beteiligung an der Lösung von Or-
ganisations- und Personalführungsfra-
gen ist nach Möglichkeit vorzusehen. 
Sie sollen mehrfach Gelegenheit erhal-
ten, die gesamten Tageseingänge zu 
sichten und ihrer Ausbilderin oder ih-
rem Ausbilder dabei Vorschläge zum 
weiteren Verfahren machen. Die Auf-
gabenstellung und die Arbeitsweise 
der Beschäftigten der unterschiedli-
chen Funktionsebenen sind zu vermit-
teln, ggf. auch durch die exemplarische 
Bearbeitung einzelner Vorgänge. Den 
Referendarinnen und Referendaren ist 
nach Möglichkeit Gelegenheit zu ge-
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ben, zu ausgewählten Verwaltungs-
vorgängen ihren Ablauf vom Entstehen 
bis zu ihrem Abschluss mitzuverfolgen. 
Findet die Ausbildung in einer Kom-
munalverwaltung statt, so sollen die 
Referendarinnen und Referendare 
auch zu den Beratungen der Vertre-
tungskörperschaften und ihrer Aus-
schüsse hinzugezogen werden. Die 
Referendarinnen und Referendare sol-
len lernen, ihre schriftlichen Entwürfe 
jeweils adressatengerecht zu gestal-
ten. Im Hinblick auf die Bedeutung des 
mündlichen Informationsaustausches 
ist ihnen möglichst häufig Gelegenheit 
zu geben, die Ergebnisse ihrer Überle-
gungen vorzutragen und zu vertreten. 

 

Im Einzelnen sind die Referendarinnen 
und Referendare nach Möglichkeit ins-
besondere mit folgenden Aufgabenfel-
dern und Ausbildungsgegenständen 
vertraut zu machen: 

 

- exemplarische Vorgänge der planen-
den Verwaltung, der Eingriffs- und 
Leistungsverwaltung, 

 

- Grundzüge des öffentlichen Haus-
halts- und Rechnungswesens und der 
Finanzplanung, 

- Durchsetzung von Verwaltungsent-
scheidungen, 

 

- Arbeitsorganisation und Arbeitsab-
lauf, 

 

- innerbehördliche und externe Kom-
munikation einschließlich der Beschaf-
fung von Entscheidungsgrundlagen, 

 

- Mitarbeiterführung und Personalwe-
sen, 

 

- Zusammenarbeit mit parlamentari-
schen Gremien, 

 

- Zusammenarbeit mit anderen Behör-
den und Einrichtungen, 

 

- Kommunikation mit Bürgerinnen und 
Bürgern, Verbänden und Interessen-
vertretungen, 

 

- Wahrnehmung von Gerichtsterminen. 

 

Es können dementsprechend insbe-
sondere folgende Entwürfe gefordert 
werden: 

 

- Erstbescheide, Widerspruchsbe-
scheide, behördeninterne Schreiben 
und Vermerke, Zwischenbescheide, 
abschließende Stellungnahmen, 

 

- Berichte an übergeordnete Behörden, 

 

 

- rechts- oder fachaufsichtliche Verfü-
gungen und Erlasse, 

 

- gutachtliche Äußerungen, öffentlich-
rechtliche Verträge, Verwaltungsver-
einbarungen usw., 

 

- Antworten auf Eingaben und Be-
schwerden, 

 

- Verordnungen, Satzungen, Rundver-
fügungen, Runderlasse, Rundschrei-
ben, 

 

- Anträge und Schriftsätze in gerichtli-
chen Verfahren, 



  37 

- Zielvereinbarungen und Zielvorga-
ben, 

 

- Konzepte zur Neugestaltung und 
Neuorganisation von Aufgaben. 

 

Die Ausbildung darf nur von Personen 
durchgeführt werden, die die Befähi-
gung zum Richteramt oder bei einer 
Ausbildung im Ausland eine entspre-
chende Qualifikation besitzen. Von 
diesem Erfordernis kann bei den 
Wahlstellen nach § 29 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 Buchst. h und i NJAVO im Einzel-
fall abgesehen werden (§ 33 Abs. 6 
NJAVO). Geeignete Referendarinnen 
oder Referendare können von der 
Ausbilderin oder dem Ausbilder mit der 
Vertretung in ihrem oder seinem Auf-
gabengebiet beauftragt werden. Ge-
eigneten Referendarinnen oder Refe-
rendaren kann Zeichnungsbefugnis in 
bestimmtem Umfang erteilt werden. 

 

Die Ausbildung am Arbeitsplatz ein-
schließlich der Vor- und Nachbereitung 
soll drei bis dreieinhalb Arbeitstage 
wöchentlich in Anspruch nehmen. Die 
Dauer der Anwesenheit am Arbeits-
platz im Rahmen der Nds. ArbZVO 
bestimmt die Ausbilderin oder der 
Ausbilder unter Beachtung der Ausbil-
dungsziele. Hierbei ist zu beachten, 
dass die Teilnahme der Referendarin 
oder des Referendars an der Arbeits-
gemeinschaft der Ausbildung am Ar-
beitsplatz vorgeht. Darüber hinaus ist 
den Referendarinnen und Referenda-
ren die Teilnahme an den Klausuren-
kursen des Landes (vgl. § 33 Abs. 5 
NJAVO) zu ermöglichen. Die Ausbil-
dung findet grundsätzlich als Einzel-
ausbildung statt. Im Einzelfall können 
einer Ausbilderin oder einem Ausbilder 
bis zu fünf Referendarinnen oder Refe-
rendare zur gleichzeitigen Ausbildung 
zugewiesen werden. Die Referenda-
rinnen und Referendare haben am Ar-

beitsplatz einen Ausbildungsnachweis 
zu führen, in den die von ihnen er-
brachten schriftlichen und mündlichen 
Leistungen und ihre Bewertung einge-
tragen werden. Alle zu bewertenden 
Leistungen müssen mit der Referenda-
rin oder dem Referendar vorher aus-
führlich besprochen werden. Für den 
Ausbildungsnachweis ist das Formular 
der Anlage 2 zu verwenden. Nach Ab-
schluss der Ausbildung ist der Ausbil-
dungsnachweis von der Ausbilderin 
oder dem Ausbilder abzuzeichnen und 
dem Ausbildungszeugnis beizufügen. 

 

Ausbildungsbehörden für die Ausbil-
dung in der dritten Pflichtstation kön-
nen alle Behörden und Einrichtungen 
der mittelbaren und unmittelbaren 
Staatsverwaltung des Bundes und der 
Länder sein, die das VwVfG (vgl. §§ 1 
und 2 Abs. 1 NVwVfG, § 1 VwVfG) 
und/oder die AO oder das SGB I und 
das SGB X anzuwenden haben. Es 
dient den Ausbildungszielen der dritten 
Pflichtstation, eine Behörde zu wählen, 
die unmittelbare Kontakte zu Bürgerin-
nen und Bürgern hat und in der Gele-
genheit besteht, Entwürfe der o. g. Art 
zu fertigen. 

 

3. Ausbildung in der Wahlstation 

 

Die Ausbildung in der viermonatigen 
Wahlstation im öffentlichen Recht kann 
bei einer Stelle in den Wahlbereichen 
„Staats- und Verwaltungsrecht“ oder 
„Europarecht“, bei einer überstaatli-
chen, zwischenstaatlichen oder aus-
ländischen Stelle oder im Rahmen ei-
nes Ergänzungsstudiums an der Deut-
schen Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer stattfinden. Im 
Wahlbereich „Staats- und Verwaltungs-
recht“ kann die Ausbildung bei einer 
Verwaltungsbehörde, einem Gericht 
der Verwaltungs- oder Verfassungsge-
richtsbarkeit, bei einer gesetzgeben-
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den Körperschaft des Bundes oder 
eines Landes oder bei einer Rechts-
anwältin oder einem Rechtsanwalt 
stattfinden. Im Wahlbereich „Europa-
recht“ kann die Ausbildung bei einem 
Organ oder einer Behörde der EU, bei 
einer Verwaltungsbehörde, die Aufga-
ben mit europarechtlichen Bezügen zu 
erfüllen hat, bei einer Rechtsanwältin 
oder einem Rechtsanwalt oder bei ei-
nem Wirtschaftsunternehmen mit in-
ternationalen Beziehungen stattfinden. 

 

Die Ausbildung in der Wahlstation bie-
tet die Möglichkeit, sich aus verschie-
denen Blickwinkeln verstärkt auf die 
künftige berufliche Tätigkeit im öffentli-
chen Recht als Führungskraft vorzube-
reiten. Zugleich sollen die Ausbil-
dungsziele und -inhalte der dritten 
Pflichtstation vertieft und ergänzt wer-
den. 

 

4. Ausbildung in den Arbeitsge-
meinschaften 

 

In der Arbeitsgemeinschaft sollen die 
Referendarinnen und Referendare in 
Ergänzung und Vertiefung der Ausbil-
dung am Arbeitsplatz durch exemplari-
sches Lernen und Üben an die Ar-
beitsweise einer Juristin oder eines 
Juristen in der öffentlichen Verwaltung 
herangeführt werden. In den Mittel-
punkt des Unterrichts sind aktuelle 
praktische Verwaltungsvorgänge aus 
den Stoffgebieten des jeweiligen Ar-
beitsplans (Anlage 3) zu stellen. Die 
Behandlung schwieriger Rechtsfragen 
soll nur erfolgen, wenn sie für die ver-
waltungspraktische Arbeit von Bedeu-
tung sind. Innerhalb der Ausbildungs-
schwerpunkte soll anhand geeigneter 
Beispiele auf die interdisziplinären Be-
züge des öffentlichen Rechts und auf 
die zunehmende Bedeutung des euro-
päischen Rechts und der hierfür infra-
ge kommenden Handlungsformen 

exemplarisch hingewiesen werden. 

 

Geeignete Ausbildungsgegenstände 
können auch in Gruppenarbeit, Plan-
spielen, Projektstudien o. Ä. vermittelt 
werden. Jede Referendarin und jeder 
Referendar soll die Gelegenheit erhal-
ten, einen Aktenvortrag unter exa-
mensmäßigen Bedingungen oder ein 
Referat zu halten. Die Ausbildung kann 
durch Sonderveranstaltungen wie z. B. 
eine Seminarwoche oder eine Studien-
reise, durch Exkursionen, die Teilnah-
me an Vortragsveranstaltungen, durch 
Besichtigungen und Besuche anderer 
Behörden usw. ergänzt werden. Die 
Sonderveranstaltungen müssen unmit-
telbare Beziehung zur Tätigkeit der 
Verwaltung haben und der Ausbildung 
förderlich sein. Die Referendarinnen 
und Referendare sind verpflichtet, 
während der Dauer der Arbeitsge-
meinschaft zwei Aufsichtsarbeiten mit 
einer verwaltungsfachlichen Aufgaben-
stellung in der dritten Pflichtstation un-
ter examensmäßigen Bedingungen 
anzufertigen. In der Wahlstation ist von 
jeder Referendarin und jedem Refe-
rendar unter examensmäßigen Bedin-
gungen mindestens ein Aktenvortrag 
zu halten. Die Vorträge, alle Aufsichts-
arbeiten und die Übungsklausuren sind 
zeitnah zu beurteilen und zu bespre-
chen. Die Arbeit in der Arbeitsgemein-
schaft einschließlich der Klausuren soll 
etwa eineinhalb Arbeitstage wöchent-
lich in Anspruch nehmen. Den Refe-
rendarinnen und Referendaren ist die 
Teilnahme an den Klausurenkursen 
des Landes (vgl. § 33 Abs. 5 NJAVO) 
zu ermöglichen. 

 

Für die Dauer der Ausbildung bei einer 
niedersächsischen Verwaltungsbehör-
de oder Einrichtung werden die Refe-
rendarinnen und Referendare vom zu-
ständigen Oberlandesgericht einer Ar-
beitsgemeinschaft zugewiesen. Einer 
Arbeitsgemeinschaft sollen mindestens 
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7 und nicht mehr als 25 Referendarin-
nen und Referendare angehören. Die 
Arbeitsgemeinschaft beginnt mit einer 
einwöchigen Einführung. In der Folge-
zeit wird die Arbeitsgemeinschaft wö-
chentlich einmal mit sechs Unterrichts-
stunden (45 Minuten) durchgeführt. Die 
Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft 
geht jedem anderen Dienst vor. Über 
Ausnahmen im Einzelfall entscheidet 
die Leiterin oder der Leiter der Arbeits-
gemeinschaft. 

 

Die Leiterin oder der Leiter der Ar-
beitsgemeinschaft erfüllt ihre oder sei-
ne Aufgaben im Rahmen der Rechts-
vorschriften und der Durchführungs-
vorschriften zur Juristenausbildung 
nach Maßgabe der Regelungen durch 
die Ausbildungsleitung eigenverant-
wortlich. Die Leitung soll nur Personen 
übertragen werden, die neben der Be-
fähigung zum Richteramt über päda-
gogische Kenntnisse und Fertigkeiten 
sowie über hinreichende Berufserfah-
rung verfügen. Für jede Arbeitsge-
meinschaftsleitung ist eine Vertre-
tungsregelung zu treffen. Die Leiterin 
oder der Leiter der Arbeitsgemein-
schaft kann einzelne Fachmodule (z. 
B. Baurecht, Umweltrecht etc.) auf Drit-
te mit der Befähigung zum Richteramt 
übertragen. Die Leiterinnen und Leiter 
der Arbeitsgemeinschaft haben sich in 
diesem Fall mit der oder dem Dritten 
über die Bewertungen der mündlichen 
Leistungen der Referendarinnen und 
Referendare abzustimmen und zu ei-
nigen. 

 

5. Organisation der Ausbildung 

 

Die Leitung und die Organisation der 
Durchführung der Ausbildung bei Ver-
waltungsbehörden obliegen in der drit-
ten Pflichtstation und in der Wahlstati-
on in den Wahlbereichen „Staats- und 
Verwaltungsrecht“ und „Europarecht“ 

mit Wirkung vom 1. 1. 2011 den Ober-
landesgerichten (siehe Bezugsbe-
schluss zu d). Grundsatzfragen über 
die Gestaltung der Ausbildung in der 
öffentlichen Verwaltung werden gemäß 
Bezugserlass zu a vom MI im Beneh-
men mit dem MJ geregelt. Im Hinblick 
auf die Gewinnung von Leitungen von 
Arbeitsgemeinschaften, die von allen 
Ressorts unterstützt wird, erfolgt eine 
koordinierende Unterstützung durch 
das MI (siehe hierzu auch Bezugser-
lass zu a). Dies gilt bei Bedarf ebenso 
für die Gewinnung von Leitungen für 
die Klausurenkurse und die Gewin-
nung von Ausbildungsplätzen für die 
praktische Ausbildung. Darüber hinaus 
ist bei Zweifeln über die Geeignetheit 
von Ausbildungsplätzen die Stellung-
nahme des MI einzuholen. 

 

6. Ausbildungszeugnisse 

 

Die Referendarinnen und Referendare 
erhalten über ihre Ausbildung am Ar-
beitsplatz und über ihre Ausbildung in 
den Arbeitsgemeinschaften unmittelbar 
nach Abschluss der Ausbildung Aus-
bildungszeugnisse gemäß § 35 
NJAVO (Anlage 4). Das Zeugnis ist 
unverzüglich nach Abschluss der Aus-
bildung dem zuständigen Oberlandes-
gericht zuzuleiten. 

 

In der Wahlstation ist statt eines Zeug-
nisses eine Teilnahmebescheinigung 
zu erteilen. 

 

7. Schlussbestimmungen 

 

Dieser Gem. RdErl. tritt am 12. 5. 2011 
in Kraft und mit Ablauf des 31. 12. 
2016 außer Kraft. Der Bezugserlass zu 
b tritt mit Ablauf des 11. 5. 2011 außer 
Kraft. 
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Anlage1 

 

Ausbildung an der Deutschen Hoch-
schule für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer (DHV) 

 

Die DHV bietet für die Ausbildung im 
juristischen Vorbereitungsdienst ein 
einsemestriges (dreimonatiges) post-
universitäres verwaltungswissenschaft-
liches Ergänzungsstudium an (Som-
mersemester vom 1. Mai bis 31. Juli; 
Wintersemester vom 1. November bis 
31. Januar). Eine Teilnahme an dieser 
Ausbildung ist möglich in der dritten 
Pflichtstation oder in der Wahlstation 
im Wahlbereich „Staats- und Verwal-
tungsrecht“ oder „Europarecht“. Findet 
die Ausbildung an der DHV in der drit-
ten Pflichtstation statt, so muss die 
Ausbildung in der Wahlstation bei einer 
Verwaltungsbehörde erfolgen. Refe-
rendarinnen und Referendare können 
auf Antrag nach Maßgabe der zur Ver-
fügung stehenden Plätze an die DHV 
entsandt werden. Entsprechende An-
träge sind für das Sommersemester 
bis spätestens zum 31. Januar und für 
das Wintersemester bis spätestens 
zum 31. Juli an das Oberlandesgericht 
zu richten. Die Referendarinnen und 
Referendare der Einstellungstermine 1. 
Dezember und 1. Juni, die an dem Er-
gänzungsstudium teilnehmen wollen, 
müssen beim Oberlandesgericht recht-
zeitig eine Änderung der Reihenfolge 
der Pflichtstationen beantragen (vgl. § 
30 Abs. 1 NJAVO). 

 

Das Auswahlverfahren und die Mel-
dung der Teilnehmenden führt zentral 
das Oberlandesgericht Celle, die Ent-
sendung das dienstrechtlich zuständi-
ge Oberlandesgericht durch. Für die 
Meldung sind die von der DHV her-
ausgegebenen Hinweise zu beachten. 
Einen Abdruck der Meldungen erhalten 
die von der DHV bestellten Leiterinnen 

und Leiter der landesbezogenen 
Übung im öffentlichen Recht. 

 

Die Referendarinnen und Referendare 
haben die von der DHV geforderten 
Teilnahme- und Leistungsnachweise 
zu erbringen (zurzeit Lehrveranstaltun-
gen im Umfang von mindestens 20 
Semesterwochenstunden, darunter 
mindestens eine projektbezogene Ar-
beitsgemeinschaft und mindestens ein 
Seminar). Darüber hinaus sind sie ver-
pflichtet, an der für Niedersachsen an-
gebotenen landesbezogenen Übung 
im öffentlichen Recht teilzunehmen. In 
dieser Übung sind von den Teilneh-
menden im Rahmen der dritten Pflicht-
station zwei Übungsklausuren anzufer-
tigen. Die Referendarinnen und Refe-
rendare, die in der dritten Pflichtstation 
an dem Ergänzungsstudium der DHV 
teilgenommen haben, haben darüber 
hinaus nach Rückkehr in der Arbeits-
gemeinschaft der dritten Pflichtstation 
Gelegenheit, als Gast an Klausuren-
terminen und den Besprechungen da-
zu teilzunehmen. Wird das Ergän-
zungsstudium während der viermona-
tigen Wahlstation durchgeführt (Ein-
stellungstermine 1. März und 1. Sep-
tember), absolvieren die Referendarin-
nen und Referendare in dem vorle-
sungsfreien Monat — sofern sie nicht, 
wie überwiegend praktiziert, hierfür 
ihren Jahresurlaub einplanen — eine 
praktische Vertiefungsphase bei einer 
obersten Landesbehörde oder einer 
anderen Ausbildungsstelle ihres Wahl-
bereichs. 

 

Das Semesterzeugnis und alle übrigen 
Leistungsnachweise haben die Refe-
rendarinnen und Referendare dem 
Oberlandesgericht vorzulegen. 
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Anlage 2 
 

Ausbildungsnachweis (§ 34 NJAVO) 
 

1. Personalien, Ausbildungsstelle 
 
Name, Vorname Geburtsdatum 

Ausbildungsstelle Zuweisung von.....................bis................. 

Ausbilderin/Ausbilder Fehlzeiten (E= Erholungsurlaub; S= Sonderurlaub; K= 
Krankheit) ..................Tage wg. ........ 

 
 
2. Tätigkeitsgebiet und Aufgaben 
 
Lfd. 
Nr. 

Aufgabe 
(Gutachten, Bescheid, 
Schreiben etc.) 
Aktenzeichen 

Anforderungen 
(Umfang, Schwierigkeits-
grad, Bearbeitungsdauer) 

Beurteilung 
(praktische Verwendbarkeit, Form, Darstellungs-
weise, rechtliche Würdigung) 

Punkt
zahl 
§ 12 Abs. 
1 NJAG) 

     

3. Die in diesen Ausbildungsnachweis aufgenommenen Leistungen sind mit der Referenda-
rin/dem Referendar erörtert worden. 

 
4. Ergänzende Bemerkungen: 
 
 
 
------------------------------------ 
Ort, Datum 
 
 
------------------------------------ 
Unterschrift der Ausbilderin/des Ausbilders 
 
 
Kenntnis genommen:YYYYYYYYY( Unterschrift der Referendarin/des Referendars) 
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Anlage 3 

Ausbildungsplan für die Arbeitsgemeinschaften 

im öffentlichen Recht 

— Dritte Pflichtstation — 

Woche Ausbildungsgegenstand 

1 

(Einführungswoche) 

Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung ein-

schließlich Geschäftsordnung, technische Hilfsmittel, 

Schriftverkehr, Inhalt und Aufbau einer Verwaltungs-

entscheidung (Erstbescheid und Widerspruchsbe-

scheid), Verwaltungskostenrecht, Verwaltungsstreit-

verfahren, Vortrag 

2 Kommunalrecht (Aufgaben und Tätigkeitsbereiche, 

verfassungsrechtliche Grundlagen, Kommunalverfas-

sungsrecht, Kommunalaufsicht) 

3 Recht der Gefahrenabwehr 

4 Bauordnungsrecht einschließlich Baugenehmigungs-

verfahren und Bauleitplanung (städtebaurechtliche 

Zulässigkeit, bauliche Nutzung), Bauaufsicht 

5 Vertiefung der bisher behandelten Rechtsgebiete 

 1. Übungsklausur 

6, 7 Umweltrecht (Abfallentsorgung, Immissionsschutz-

recht, Naturschutzrecht, Wasserrecht, Umweltverträg-

lichkeitsprüfung), Rückgabe und Besprechung der 1. 

Übungsklausur 

8 Grundzüge des öffentlichen Dienstrechts 

9 Staatliche Leistungen, staatliches Haushalts- und Fi-

nanzwesen, (EU-)Beihilfeprogramme, Wirtschaftsför-

derung, Wirtschaftsverwaltungs- und Gewerberecht 

 2. Übungsklausur 

10 Schulrecht 

11 Vertiefung der bisher behandelten Rechtsgebiete, 

Rückgabe und Besprechung der 2. Übungsklausur, 

Schlussbesprechung 

Der jeweilige Ausbildungsplan für die Arbeitsgemeinschaft in der Wahlsta-

tion, Wahlbereich Staats- und Verwaltungsrecht, wird von dem Oberlan-

desgericht bekannt gegeben. 
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   Anlage 4 

 
Zeugnis 

 
 
Name, Vorname:....................................................................................................................... 
 
Ausbildungsstation:................................................................................................................. 
Ausbildungsstelle:.................................................................................................................... 
 
Ausbilderin/Ausbilder am Arbeitsplatz:.................................................................................. 
Leiterin/Leiter der Arbeitsgemeinschaft:................................................................................ 
 
Beurteilungszeitraum:.............................................................................................................. 
Fehlzeiten(Urlaub, Sonderurlaub, Erkrankung):........................................................................ 
 
 
1. Während der praktischen Ausbildung erbrachte Einzelleistungen: vgl. beiliegen-

den Ausbildungsnachweis 
 
2. Beurteilung unter Berücksichtigung nachfolgender Kriterien 

 
a) Rechts- und Fachkenntnisse (materielles Recht, Verfahrensrecht, Beherrschung 

von Arbeits- und Entscheidungstechniken) 
b) Leistungsverhalten (Arbeitserfolg, Zweckmäßigkeit des Handelns, Initiative, Selb-

ständigkeit, Arbeitsplanung, Ausdrucksweise schriftlich, Ausdrucksweise mündlich, 
Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Durchsetzungsfähigkeit, Belastbarkeit, Verantwortungs-
freude, Kooperationsverhalten, Umgang mit Konfliktsituationen) 

c) Adressaten- und kundenorientiertes Verhalten  
d) Befähigungsmerkmale (Auffassungsgabe, Denk- und Urteilsvermögen, Kommuni-

kation, Innovationsfähigkeit und -bereitschaft etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Note und Punktzahl der Gesamtbeurteilung (§ 12, § 13 Abs. 2 NJAG): 
 

........................................................................................................................................... 
 

Datum,                            Unterschrift der Ausbilderin/des Ausbilders 
 
Kenntnis genommen:YYYYYYYYY.Unterschrift der Referendarin/des Referendars 
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5. Teil: Ausbildungsplan für die vier-
te Pflichtstation (Anwaltsstation) 
 
In der vierten Pflichtstation sollen die 
Referendarinnen und Referendare für 
die Aufgaben der Anwaltschaft aus-
gebildet werden. Hierbei geht es vor 
allem um die Vermittlung von Grund-
fertigkeiten, die eine Rechtsanwältin 
oder ein Rechtsanwalt insbesondere 
für die forensische Vertretung von 
Mandanteninteressen beherrschen 
muss, sowie um die Fähigkeit zur 
rechtlichen Ausgestaltung von Lebens-
verhältnissen. Aufgrund der Vielseitig-
keit des Berufsbildes ist es nicht das 
Ziel der Ausbildung, einen Einblick in 
sämtliche anwaltlichen Tätigkeitsbe-
reiche zu gewähren. 
 
1. Ausbildung am Arbeitsplatz 
Zu den Grundfertigkeiten einer Rechts-
anwältin oder eines Rechtsanwalts 
gehört die Fähigkeit, die Mandanten-
interessen in einem behördlichen oder 
gerichtlichen Verfahren zu vertreten. 
Die Referendarin oder der Referendar 
soll daher üben, 
a) das Vorbringen von Rechtsuchen-
den in tatsächlicher und rechtlicher 
Sicht zu erfassen, 

b) die Rechtsuchenden zu beraten, 
c) Schriftsätze und außerprozessuale 
Schreiben zu fertigen und 

d) Gerichtstermine wahrzunehmen. 
Darüber hinaus soll gelernt werden, 
Mandanteninteressen außergerichtlich 
im Bereich der gestaltenden Zivil-
rechtspflege, z.B. durch Erstellung von 
Vertragswerken, zu verwirklichen. 
 
Die Ausbildung kann sich an den in-
haltlichen Schwerpunkten der Ausbil-
derin oder des Ausbilders orientieren, 
wobei die ausschließliche Befassung 
mit einer Spezialmaterie nicht ausrei-
chend und die Bearbeitung aller 
Rechtsgebiete nicht erforderlich ist. 
Neben der inhaltlichen Mandatsbe-
arbeitung soll die Referendarin oder 

der Referendar auch den technischen, 
organisatorischen und wirtschaftlichen 
Bereich der Anwaltstätigkeit kennen 
lernen. 
 
Die einzelnen Ausbildungsgegenstän-
de ergeben sich aus dem Ausbildungs-
katalog (Anlage 1). Der erste Teil des 
Kataloges enthält verbindliche Vorga-
ben, welche Leistungen die Referenda-
rin oder der Referendar im Regelfall 
hinsichtlich der o.g. Grundfertigkeiten 
im Laufe der praktischen Ausbildung 
erbringen soll. 
Der zweite Teil des Ausbildungskata-
loges betrifft die technisch-organisato-
rische Seite des Anwaltsberufes und 
ist als Orientierungshilfe für Lehrende 
und Lernende gedacht, welche Frage-
stellungen in dieser Hinsicht als aus-
bildungsrelevant erscheinen. Art und 
Umfang der Erörterung sollen hier-
durch nicht vorgegeben werden. 
 
Eine Aufzählung der zu behandelnden 
materiellen Rechtsgebiete erfolgt nicht, 
da aufgrund der zunehmenden Spezia-
lisierung der Anwaltschaft nicht voraus-
gesetzt werden kann, dass die Ausbil-
dung sich auf sämtliche Bereiche an-
waltlicher Tätigkeit erstreckt. Dies gilt 
selbst dann, wenn sich die Ausbilderin 
oder der Ausbilder bei der Ausbildung 
in bestimmten Rechtsgebieten der Un-
terstützung anderer Anwältinnen oder 
Anwälte bedient oder die Refe-rendarin 
oder der Referendar die Mög-lichkeit 
zum zweimaligen Ausbilder-wechsel 
ausschöpft. 
Die Referendarin oder der Referendar 
soll aber mehrere Rechtsgebiete ken-
nen lernen und mit den Besonder-
heiten der jeweiligen Prozessordnung 
bekannt gemacht werden. 
 
Das Formular des Ausbildungskata-
loges wird den Referendarinnen und 
Referendaren zu Beginn der Anwalts-
station ausgehändigt. Das von ihnen 
ausgefüllte und von den anwaltlichen 
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Ausbilderinnen und Ausbildern abge-
zeichnete Formular ist nach Abschluss 
der Anwaltsstation beim Oberlandes-
gericht einzureichen; die mündliche 
Prüfung kann im Rahmen des anwalt-
lichen Prüfungsgesprächs hieran an-
knüpfen. 
 
2. Ausbildung in der Arbeitsge-
meinschaft 
Die Arbeitsgemeinschaft wird teilweise 
als Blockveranstaltung und überwie-
gend als begleitender Unterricht 
durchgeführt (vgl. Anlage 2). Die Lei-
tung des begleitenden Unterrichts ob-
liegt einer anwaltlichen AG-Leiterin 
oder einem anwaltlichen AG-Leiter. Sie 
oder er leitet mindestens 50% des Un-
terrichts selbst; im übrigen kann sie 
oder er Unterrichtseinheiten von ande-
ren Lehrkräften mit besonderen Kennt-
nissen zum jeweiligen Thema durch-
führen lassen. 
 
2.1. Ausbildungsgegenstände 
Die Ausbildungsgegenstände orien-
tieren sich inhaltlich an dem in Anlage 
2 aufgeführten Ausbildungsplan. Zu-
dem soll jeder Referendarin und jedem 
Referendar die Möglichkeit gegeben 
werden, einen Aktenvortrag zu halten. 
 
2.2. Aufsichtsarbeiten 
Von den Referendarinnen und Refe-
rendaren sind vier Aufsichtsarbeiten 
unter examensmäßigen Bedingungen 
anzufertigen und zur Bewertung und 
Besprechung abzuliefern. Von einer 
Aufsichtsführung kann abgesehen 
werden. 
Drei Aufsichtsarbeiten sollen zivilrecht-
liche Fälle mit einer gutachterlich-
rechtsberatenden oder gutachterlich-
rechtsgestaltenden Aufgabenstellung 
zum Gegenstand haben, in der vierten 
Arbeit soll eine gutachterlich-rechts-
beratende Aufgabe aus dem Öffentli-
chen Recht gestellt werden. 
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              Anlage I 
Ausbildungskatalog für die Ausbildung am anwaltlichen Arbeitsplatz 

 
Teil I 

Thema Erläuterung; 
Anmerkungen 

Rechtsgebiet Anwaltl. Ak-
tenzeichen 

Teilnahme an Mandanten-
besprechungen und Anfer-
tigung von Gesprächs-
vermerken 

Anzahl: 15*   

Verfassen von erläuternden 
Schreiben 

z.B. Darlegung von Prozess-
aussichten ggü Mandantin 
bzw. Mandanten; Darlegung 
der Rechtslage ggü Geg-
ner/in 
Anzahl: 10* 

  

Anfertigung von begründeten 
Schriftsätzen  

z.B. Klagschriften, Klage-
erwiderungen, Rechts-
mittelschriften 
Anzahl: 20* 

  

Verfassen interner oder ex-
terner gutachterlicher Stel-
lungnahmen 

Anzahl: 5*   

Teilnahme an Gerichtster-
minen nebst Anfertigung 
entsprechender Termins-
berichte 

Die Termine sollten mög-
lichst auch Zeugen- oder 
andere Vernehmungen um-
fassen 
Anzahl: 15* 

  

Erstellen von Kostenrech-
nungen, Kostenausgleichs- 
oder -festsetzungsanträgen 

Anzahl: 5*   

Anfertigung oder Überprü-
fung von Entwürfen zu 
rechtsgestaltenden Erklärun-
gen oder Verträgen 

Anzahl: 5*   

Verfassen von Anträgen im 
Zwangsvollstreckungs- oder 
Insolvenzverfahren 

Anzahl: 5*   

*Es handelt sich hierbei um Richtwerte, die unter Berücksichtigung der individuellen Anforderungen der unter-
schiedlichen anwaltlichen Arbeitsplätze möglichst erreicht werden sollten 
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Teil II 
Thema Erläuterung Erledigungsvermerk 

(mit Zeitpunkt der Erör-
terung) 

1. Büroorganisation 
Posteingang und -ausgang - Zuständigkeit 

- Unterschiedliche Behand-
lung von Briefpost, Faxen 
und E-Mails 

- Verwendung des Eingangs-
stempels 

- Behandlung von Empfangs-
bekenntnissen 

- Übersendung des Postein-
gangs und –ausgangs an 
Mandantin bzw. Mandanten 

- Dokumentation des Post-
ausgangs 

 

Telefonischer Kontakt - Behandlung eingehender 
Telefonate während und 
nach der Geschäftszeit 

- Anfertigung von Telefon-
notizen 

 

Aktenanlage - Zuständigkeit 
- Verwendung eines Mandan-

tenfragebogens 
- Prüfung möglicher Interes-

senkollisionen 
- Sortierungssystem 
- Art der Aufbewahrung 

 

Aktenlauf und –ablage - Registerführung 
- System für Wiedervorlagen 
- Maßnahmen vor Ablage der 

Akten 
- Aktenvernichtung nach Ab-

lauf der Aufbewahrungs-frist 

 

Fristenkontrolle - Zuständigkeit (Berechnung; 
Fristennotierung; Über-
wachung; Streichung) 

- Art der Überwachung 
- Vorfristen 

 

Technische Ausstattung - Art und Umfang des EDV-
Einsatzes 

- Telefon und Faxanlage 
- Internetnutzung 
- Bibliotheksausstattung 

 

2. Personalwesen 
Aufgabenbereiche des angestell-
ten Personals 

- ReNo-Fachangestellte 
- Azubis 

 

Arbeitsbedingungen - Arbeitszeiterfassung 
- Urlaubsplanung und Vertre-

tungsregelung 
- Maßnahmen zur Motivati-

onsförderung 
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3. Außenkontakte 
Mandantinnen und Mandanten - Telefonisches Auftreten der 

Kanzlei 
- Terminsvergabe 
- Empfang in der Kanzlei 
- Behandlung eingereichter 

Unterlagen 
- Ablauf und Umfang des 

Mandantengesprächs 
- Verwendung und Umfang 

von Aktennotizen und Ter-
minsberichten 

- Art und Umfang der Beleh-
rung über Prozess- und 
Kostenrisiken 

- Art und Umfang der Informa-
tion über ein- und ausge-
hende Schreiben 

- Vorbesprechung von Ver-
handlungsterminen 

- Inhalt von Abschluss-
schreiben 

 

Gegner/ Gericht/ Behörden - Gestaltung von Schrift-
sätzen 

- Kontrolle ausgehender 
Schreiben 

- außergerichtliche Verhand-
lungen mit Gegenpartei 

- Kollegiale Rücksichtnahme 

 

4. Berufsrecht 
Anwaltskammern - Mitgliedschaft 

- Aufgaben 
 

Verhaltensvorgaben - Verschwiegenheit 
- Interessenkollisionen 
- Behandlung von Fremd-

geldern 

 

Berufsausübung - Formen der Zusammen-
arbeit 

- Fachanwaltschaft 

 

5. Haftung 
Haftpflichtversicherung - Notwendigkeit, Umfang und 

Kosten 
 

Behandlung eines möglichen 
Haftungsfalles 

- Reaktion auf Mandanten-
vorwürfe 

- Einschaltung der Versiche-
rung 

 

6. Vergütung 
Mandantenberatung und -
betreuung 

- Beratung über Kostenrisiko 
- Hinweis auf PKH/ Bera-

tungshilfe 
- Unterstützung bei PKH-

Anträgen 
- Korrespondenz mit Rechts-

schutzversicherung für die 
Mandantin/ den Mandanten 

 

Art der Vergütung - RVG oder Honorarverein-
barung 

- Vorschusszahlungen 
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Abrechnung - Zeitpunkt 
- Zuständigkeit 
- Zahlungsüberwachung 
- Mahnwesen 

 

Kostenfestsetzung - Prüfung gegnerischer An-
träge 

- Prüfung von KfB’en 
- Kostenfestsetzung ggü ei-

gener Mandantin/ eigenem 
Mandanten 

 

7. Zwangsvollstreckung 
Durchführung - Zuständigkeit 

- Einsatz von Mustern/ EDV 
- Entscheidung über Beginn 

und Ende der Vollstreckung 
- Auswahl der Vollstreckungs-

art 

 

8. Buchhaltung und Steuern Es genügen allgm. Erläuterungen 
ohne ein Eingehen auf Kanzlei-
interna 

 

Führung der Buchhaltung - Art der Buchhaltung 
- Zuständigkeit 
- Überwachung 
- Belegorganisation 
- Führung von Mandanten-

konten 
- Verfahren zur betriebswirt-

schaftlichen Auswertung 

 

Steuern - Besteuerung der Kanzlei 
(USt, ESt) 

- Abführung von Lohnsteuer 
und Sozialabgaben 
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 Anlage II 

 
Ausbildungsplan für die anwaltliche Arbeitsgemeinschaft 

 
Das Ausbildungsmodell ist darauf ausgelegt, den Referendarinnen und Referendaren 
sowohl den examensrelevanten Stoff als auch dessen praxisgerechte Umsetzung zu 
vermitteln. Darüber hinaus sollen den Referendarinnen und Referendaren Kenntnis-
se der anwaltlichen Berufssituation vermittelt werden; der Bezug zur Praxis ist dabei 
stets besonders zu berücksichtigen. 
Die Ausbildung kombiniert Blockunterricht und begleitende Arbeitsgemeinschaft, wo-
bei der Blockunterricht II in zentralisierter Form an bis zu fünf Standorten in Nieder-
sachsen durchgeführt wird. 
Der Ausbildungsplan stellt einen Orientierungsrahmen für die AG-Lehrkraft dar, von 
dem in einzelnen Bereichen abgewichen werden kann. Die Reihenfolge der Ausbil-
dungsgegenstände ist jedoch nicht beliebig. Solche, mit denen die Referendarinnen 
und Referendare erfahrungsgemäß bald in Berührung kommen, sollen möglichst 
auch frühzeitig behandelt werden. 
Die Einbindung des Aktenvortrages in die einzelnen Ausbildungsabschnitte bleibt 
den AG-Lehrkräften vorbehalten. 
 

Thema Anzahl der Unter-

richtsstunden 

Blockunterricht I 5-tägig à 6 Stunden 

Vorstellung des AG-Leiters, 
Einführung in den Anwaltsberuf (die Stellung als Organ der 
Rechtspflege, die verschiedenen anwaltlichen Tätigkeitsfel-
der, der Anwalt als Unternehmer, Personalführung, Büroor-
ganisation und Büroausstattung, Zulassungsvoraussetzungen 
und Berufspflichten (z.B. Kanzleipflicht)) 

1. Monat / 1. Woche / 6 Stunden   
(AG-Leiter/in) 
 

Zwangsvollstreckungsrecht 
 

1. Woche / 18 Stunden   (Rich-
ter/in) 

Einführung in das anwaltliche Berufsrecht 
Grundlagen des anwaltlichen Berufsrechtes in der BRAO und 
BORA, der Mandatsvertrag und die daraus resultierende Haf-
tung, die Haftung für Mitarbeiter (Organisationsverschulden) 
 
Einführung in das Gebührenrecht 
das System des RVG, die Zulässigkeit von Honorarverein-
barungen, die Abrechnung im Rahmen der Beratungshilfe 
und Prozesskostenhilfe 

1. Woche / 6 Stunden   (AG-
Leiter/in) 
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begleitende AG ab 1. Monat/ 2. Woche         4 - 5 stündig 1 x wöchentlich 

 

Grundlagen der anwaltlichen Tätigkeit  

Einführung in die anwaltliche Arbeitsweise, Informationsbe-
schaffung, Wahrheitspflicht u. Sachlichkeitsgebot, Prozess-
recht, Aufbau des Schriftsatzes, Prozessarten, Urkundspro-
zess, Mahnverfahren etc.; die verschiedenen anwaltlichen 
Tätigkeitsfelder, Büroorganisation, Zusammenarbeit mit an-
deren Berufsgruppen 

1. Monat / 2. Woche + 3. Woche / 
8 Stunden 

Einführung in die Anwaltsklausur 

Arten und Aufbau der Anwaltsklausur, die Relationstechnik, 
Bearbeitungshinweise 
Einführung in den Anwaltsvortrag  
Erläuterung des Kurzvortrages, die Darstellung und Gewich-
tung des Sachverhaltes und der rechtlichen Würdigung im 
Rahmen des Kurzvortrages 

1. Monat / 4. Woche / 4 Stunden 

Verkehrsrecht 

Verkehrsunfallschadenregulierung, Bußgeldverfahren, Ver-
kehrsstrafrecht, Beziehungen zum Sozialrecht, Versiche-
rungsrecht  

2. Monat / 1. Woche / 5 Stunden 
(FA)* 

Strafrecht u. Owi-Recht 

Taktik im Ermittlungsverfahren, Hauptverfahren/ Rechtsmit-
telverfahren, Konfliktverteidigung und Deal, Grenzen der 
Strafverteidigung, Besonderheiten des Owi-Rechts 

2. Monat / 2. Woche + 3. Woche / 
8 Stunden 
(FA)* 

Mietrecht, insbes. Wohnraummietrecht 
ordentliche u. außerordentliche Kündigung, Schönheitsrepa-
raturen u. vertragswidriger Gebrauch, Mieterhöhung, Be-
triebskosten,  
Minderung 

2. Monat / 4. Woche / 5 Stunden 

Einstweiliger Rechtsschutz 

Arrest, einstweilige Verfügung und Rechtsbehelfe im Zivil-
recht 

3. Monat / 1. Woche / 4 Stunden 

Arbeitsrecht mit sozialrechtlichen Bezügen 
Kündigung/-schutz, Rechtsquellen, insbes. Reichweite von 
Tarifverträgen, besondere Schutzvorschriften für bestimmte 
Arbeitnehmer/innen, arbeitsgerichtliche Verfahren, einschl. 
Mahnverfahren 

3. Monat / 2. Woche / 5 Stunden 
(FA)* 

 
Zentraler Blockunterricht II 

Wiederholungs- und Vertiefungskurs zur Vorbereitung auf 
das Examen 

3. Monat / 3. Woche 

Anwaltsklausur und Anwaltsvortrag 
die typischen Fehler im Rahmen der Anwaltsklausur, prakti-
sche Tätigkeit anhand einer Musterklausur, Korrektur und 
Diskussion, die Wiederholung der Bearbeitungshinweise, der 
Anwaltsvortrag, praktische Übung anhand eines Mustervor-
trages, Korrektur, Bewertung und Diskussion 

3-tägig à 6 Stunden 
(anwaltliche AG-Lehrkräfte und Prü-
fer/innen) 
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Insolvenzrecht 

Anmeldung, Verfahrensgrundsätze, Aussonderungs- u. Ab-
sonderungsrechte, Verbraucherinsolvenz 

3. Monat / 4. Woche / 5 Stunden 
(FA)* 

Familienrecht 

Ehescheidung, elterl. Sorge, Unterhalt, Güterrecht, Versor-
gungsausgleich, Scheidungsverf. u. Folgesachen, einstweili-
ge Anordnung, Rechtsbehelfe, Scheidungsfolgevereinba-
rung, Vergleiche 

4. Monat / 1. Woche + 2. Woche 
/ 8 Stunden 
(FA)* 

Erbrecht 

Annahme u. Ausschlagung der Erbschaft, Beschränkung der 
Erbenhaftung, Testamentsauslegung, Erbeinsetzung, Ver-
mächtnis, Pflichtteilsrecht 

4. Monat / 3. Woche / 4 Stunden 
(FA)* 

 

Fortsetzung der begleitenden AG 

Rechtsbehelfe u. Rechtsmittel im Zivilprozess 

Tatbestandsberichtigung, Urteilsberichtigung u. Urteilsergän-
zung, Beschwerde, Erinnerung, Gegenvorstellung; Berufung, 
Verfahrensgrundzüge, Fristen, inhaltliche Anforderungen, 
Anschlussberufung, Revision 

4. Monat / 4. Woche + 5. Monat / 
1. Woche / 8 Stunden 

Vertragsgestaltung mit Bezug zum Steuerrecht 

 Allgemeine Vertragsgestaltung am Beispiel verschiedener 
Rechtsgebiete mit besonderem Bezug zum Steuerrecht 

5. Monat / 2. Woche / 5 Stunden 
(FA)* 

Bezüge des Anwaltsnotariats 
Abgrenzung Anwalts- und Notartätigkeit, Grundzüge des 
Beurkundungsrechts, Tätigkeitsverbote, die typischen Notar-
geschäfte, Verwahrungsgeschäfte und Notarhaftung, Beson-
derheiten notarieller Vertragsgestaltung 

5. Monat / 3. Woche / 5 Stunden 
(FA)* 

Werk- und Dienstvertragsrecht  

Abgrenzung Werk- und Dienstvertrag, Werklohnklage und 
Klageabwehr wegen Sachmängeln, Streitverkündung, selb-
ständiges Beweisverfahren, Grundzüge des Schiedsverfah-
rens 

5. Monat / 4 Woche  
 / 5 Stunden 
(FA)* 

Wohnungseigentumsrecht 

die verschiedenen Eigentumsarten, Beschlussanfechtungs-
verfahren 

6. Monat / 1. Woche / 4 Stunden 

Verwaltungsrecht und verwaltungsrechtliche 

Klausur 
unter besonderer Berücksichtigung des NSOG und der 
NBAUO; Grundzüge des gerichtlichen Verfahrens, insbeson-
dere einstweiliger Rechtsschutz 

6. Monat / 2. Woche + 3. Woche 
/ 8 Stunden 
(FA)* 

Sozialrecht 

Die Anwaltstätigkeit im Sozialrecht gegenüber oder für Be-
hörden, Rechtsquellen und Prozessrecht 

6. Monat / 4. Woche / 4 Stunden 
(FA)* 

Das anwaltliche Gebührenrecht 

Prozesskostenhilfe u. Beratungshilfe, Honorarvereinbarung, 
Erfolgshonorar, Kostenfestsetzung, Kostenteilung, Abrech-
nung gegenüber Rechtsschutzversicherung 

7. Monat / 1. Woche / 4 Stunden 
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Das anwaltliche Berufsrecht 

Pflichten nach BRAO u. BORA, Vertretungsverbote, Syndi-
kusanwalt, Probleme der Interessenkollision u. Parteiverrat, 
Organisation der Anwaltschaft, Disziplinarrecht, berufsge-
richtliche Verfahren, FAO, anwaltliche Werbung  

7. Monat / 2. Woche / 4 Stunden 

Die Anwaltshaftung 

Haupt- u. Nebenpflichten aus Mandatsvertretung, Haftungs-
grundlagen, richtige Organisation der Anwaltskanzlei, typ. 
Fehlerquellen u. Haftungsvermeidung, Berufshaftpflichtversi-
cherung 

7. Monat / 3. Woche / 4 Stunden 

Konsensuale Streitschlichtung 

Abgrenzung, Schlichtung, Gütestelle, Schiedsgericht, Ge-
richts- und Mediationsverfahren, Ablauf des Mediationsver-
fahrens einschließlich der Mediationsverein- barung, Beson-
derheiten der richterlichen Mediation 

7. Monat / 4. Woche / 4 Sunden 

*je nach Möglichkeit erfolgt eine Unterstützung der AG-Lehrkräfte durch Fachanwältinnen oder Fachanwälte 
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6. Teil: Die Wahlstation 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Vorbemerkungen 
Die Wahlstation dient der Berufsfin-
dung und der Vorbereitung auf die 
künftige Berufsausübung. Zugleich soll 
sie die praktische Ausbildung in dem 
Wahlbereich 
a) Zivil- und Strafrecht, 
b) Staats- und Verwaltungsrecht, 
c) Wirtschafts- und Finanzrecht, 
d) Arbeits- und Sozialrecht oder 
e) Europarecht 
vertiefen und ergänzen. 
Die Ausbildung bei der Wahlstation 
dauert vier Monate. In den Fällen a), c) 
und d) erfolgt sie lediglich in einem 
Teilbereich. 
Die Ausbildung kann in den in § 29 
Abs. 1 Nrn. 1 – 5 NJAVO aufgeführten 
Ausbildungsstellen oder bei einer 
sonstigen Stelle, bei der eine sachge-
rechte Ausbildung gewährleistet ist, 
abgeleistet werden. Die Wahlstation 
kann auch im Ausland absolviert wer-
den. 
Gemäß § 33 Abs. 1 NJAVO hat die 
Referendarin oder der Referendar die 
Arbeitskraft voll der Ausbildung zu 
widmen. Die für die Wahlstation erfor-
derlichen rechtlichen Grundkenntnisse 
sind eigenständig im Wege des Selbst-
studiums zu erarbeiten. 
 
1.2 Zuweisung 
Der Antrag auf Zuweisung an eine be-
stimmte Ausbildungsstelle ist spä-
testens drei Monate vor Beginn der 
Wahlstation bei dem für die Leitung der 
Ausbildung zuständigen Oberlandes-
gericht zu stellen; § 29 Abs. 2 NJAVO. 
Soweit die Ausbildung nicht bei einem 
ordentlichen Gericht oder einer Staats-
anwaltschaft stattfinden soll, ist eine 
von der Ausbildungsstelle erteilte Aus-
bildungszusage vorzulegen. Ferner ist 
auf Verlangen des Oberlandesgerichts 
ein individueller Ausbildungsplan bei-

zufügen, sofern nicht ein verbindlicher 
Ausbildungsplan für die Ausbildungs-
stelle besteht. 
Die Zuweisung an die gewählte Aus-
bildungsstelle setzt voraus, dass eine 
geeignete Ausbilderin oder ein geeig-
neter Ausbilder zur Verfügung steht, 
die oder der die Befähigung zum Rich-
teramt oder höheren allgemeinen Ver-
waltungsdienst besitzt. Bei einer Aus-
bildung im Ausland muss die Ausbil-
derin oder der Ausbilder über eine ent-
sprechende Qualifikation verfügen. 
Von diesen Erfordernissen kann bei 
Wirtschaftsprüfern oder Steuerberatern 
im Einzelfall abgesehen werden. 
Die Entscheidung über die Zuweisung 
trifft das Oberlandesgericht. 
 
1.3 Ausbildungsplan 
Der Inhalt der Ausbildung wird durch 
einen Ausbildungsplan näher be-
stimmt. Soweit unter Punkt 5 kein ver-
bindlicher Ausbildungsplan für die ge-
wählte Ausbildungsstelle aufgeführt ist, 
erstellt die Ausbildungsstelle selbst 
oder ein für sie auftretender Spitzen-
verband einen individuellen Plan für 
die Ausbildung am Arbeitsplatz. 
Der 1. Teil „Allgemeines“ Nr. 1, 2, 6 
und 7 der Ausbildungspläne für die 
Pflichtstationen ist auf die Ausbildung 
in der Wahlstation entsprechend an-
zuwenden, sofern nicht besondere Re-
gelungen in dem Ausbildungsplan für 
die Wahlstation getroffen worden sind. 
 
1.4 Arbeitsgemeinschaften 
Für die Wahlbereiche “Staats- und 
Verwaltungsrecht” und “Europarecht” 
sowie für die Teilbereiche “Zivilrecht”, 
“Strafrecht”, “Wirtschaftsrecht”, “Fi-
nanzrecht”, “Arbeitsrecht” und “Sozial-
recht” werden jeweils Arbeitsgemein-
schaften eingerichtet, in denen beson-
dere Kenntnisse der jeweiligen Berei-
che vermittelt und insbesondere der 
mündliche Vortrag geübt werden sol-
len. Grundlagenkenntnisse des jeweili-



 

  55 

gen Rechtsgebietes werden vorausge-
setzt. 
Referendarinnen und Referendare, die 
den Wahlbereich “Europarecht” oder 
den Teilbereich „Sozialrecht“ gewählt 
haben, können auch einer Arbeitsge-
meinschaft des Wahlbereiches „Staats- 
und Verwaltungsrecht“ zugewiesen 
werden, sofern sie dort Gelegenheit 
erhalten, einen sozial- bzw. europa-
rechtlichen Vortrag zu üben. 
Die Arbeitsgemeinschaft kann als 
Blockveranstaltung durchgeführt wer-
den. Statt eines Zeugnisses (vgl. § 35 
NJAVO) ist eine Teilnahmebe-
scheinigung zu erteilen. 
 
Wird die Leitung der Arbeitsgemein-
schaft im Nebenamt übernommen, 
kann sie mehreren Personen über-
tragen werden, die die Aufteilung des 
Unterrichtsstoffs untereinander abzu-
stimmen haben. 
 
 
2. Ausbildung im Inland 
 
2.1 Inländische Ausbildungsstellen 
Die möglichen inländischen Ausbil-
dungsstellen ergeben sich aus § 29 
NJAVO. Hinsichtlich der dort aufge-
führten Wirtschaftsunternehmen, Ver-
bände oder Körperschaften der wirt-
schaftlichen oder beruflichen Selbst-
verwaltung kommen beispiels-weise 
Rechtsabteilungen von Wirt-
schaftsunternehmen, Banken und Ver-
sicherungen, Genossenschaften, Ge-
werkschaften und Arbeitgeber-
verbände, Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsunternehmen, Indust-
rie- und Handelskammern oder 
Rechtsanwalts- und Notarkammern in 
Betracht. 
 
2.2 Niedersächsisches Justiz-

ministerium 
Im Niedersächsischen Justizministe-
rium werden regelmäßig in begrenzter 
Zahl Referendarinnen und Referen-

dare im Wahlbereich “Staats- und 
Verwaltungsrecht” der Wahlstation 
ausgebildet. Nähere Informationen fin-
den Sie auf der Homepage des Jus-
tizministeriums im Internet 
(www.mj.niedersachsen.de). 
 
2.3 Anschriften und Kontakte 
Anschriften möglicher Ausbildungs-
stellen können unter anderem unter 
folgenden Internetseiten gefunden 
werden: 
 
www.mj.niedersachsen.de niedersäch-
sische Gerichte und Staats-
anwaltschaften 
 
www.bmjv.bund.de 
Gerichte und Staatsanwaltschaften in 
Deutschland 
 
www.brak.de 
Rechtsanwaltskammern in Deutsch-
land 
 
www.bnotk.de 
Notarkammern und Notare in Deutsch-
land und Europa 
 
 
3. Ausländische Ausbildungs-

stellen 
 
3.1 Allgemeines 
Die Wahlstation kann auch im Aus-
land abgeleistet werden, soweit bei der 
betreffenden Ausbildungsstelle eine 
sachgerechte Ausbildung gewährleistet 
ist. Voraussetzung hierfür ist u. a., 
dass der Ausbilder oder die Ausbilderin 
über die Befähigung zum Richteramt 
oder zum höheren allgemeinen Ver-
waltungsdienst oder über eine ver-
gleichbare ausländische Qualifikation 
verfügt. 
Wird die Ausbildung im Ausland abge-
leistet, findet keine Teilnahme an einer 
Arbeitsgemeinschaft statt. Es muss 
gewährleistet sein, dass die Referen-
darin oder der Referendar am münd-
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lichen Teil der zweiten Staatsprüfung 
fristgerecht teilnehmen kann. 
 
3.2 Anschriften und Informationen 
Die Oberlandesgerichte führen Listen 
möglicher Ausbildungsstellen im Aus-
land. Diese können eingesehen wer-
den. Weitere Anschriften und Informa-
tionen können unter anderem unter 
folgenden Internetseiten gefunden 
werden: 
 

www.auswaertiges-amt.de: Stellen 
bei deutschen Aus-
landsvertretungen 
 
www.auswaertiges-amt.de: Stellen 
bei internationalen Organi-sationen 
 
www.ahk.de: Stellen bei Auslands-
handels-kammern 
 
http://europa.eu: Stellen bei der 
EU-Kommission 
 
http://www.europarl.eu: Stellen 
beim Europä-ischen Parlament 
 
http://www.curia.eu: Stellen beim 
Europä-ischen Gerichtshof 
 
http://www.daad.de: Allgemeine In-
formationen 

 
 
4. Wahlstation an einer wissen-

schaftlichen Hochschule 
 
Nach § 7 Abs. 3 und 4 NJAG, § 33 
NJAVO besteht auch die Möglichkeit, 
ein praxisbezogenes Ausbildungspro-
gramm an einer juristischen Fakultät 
abzuleisten.  
 
 
5. Ausbildungspläne 
 
5.1 Allgemeines 
5.1.1 Ziel der Ausbildung 

Die Ausbildung soll der Referendarin 
oder dem Referendar Gelegenheit bie-
ten, die berufliche Praxis im jeweiligen 
Wahlbereich eingehend kennen zu 
lernen und bereits gewonnene Kennt-
nisse und Erfahrungen in möglichst 
eigenständiger Arbeit anzuwenden, zu 
erweitern und zu überprüfen. 
 
5.1.2 Gestaltung der Ausbildung am 
Arbeitsplatz 
Die Referendarin oder der Referendar 
soll sowohl inhaltlich wie methodisch 
einen Querschnitt des Aufgabenberei-
ches der Ausbilderin oder des Ausbil-
ders kennen lernen. Dies setzt voraus, 
dass repräsentative Vorgänge aus 
dem gesamten Aufgabenbereich und 
nicht nur materiell-rechtlich interessan-
te Fälle zur Bearbeitung übertragen 
werden. 
Die Referendarin oder der Referendar 
soll – soweit möglich – einen exempla-
rischen Teil des Dezernats eigenstän-
dig von Beginn an bearbeiten, den 
Fortgang fördern und die abschließen-
de Entscheidung entwerfen. 
Ihr oder ihm soll weitgehend Gelegen-
heit gegeben werden, den Umgang mit 
anderen Verfahrensbeteiligten einzu-
üben. 
 
5.1.3 Arbeitsgemeinschaft 
In der Arbeitsgemeinschaft sollen die 
Referendarinnen und Referendare ihre 
Kenntnisse des jeweiligen Rechtsbe-
reiches vertiefen. Zudem soll die Tech-
nik des Aktenvortrages geübt werden; 
hierfür ist jeder Referendarin und je-
dem Referendar die Möglichkeit zu 
geben, mindestens einen Aktenvortrag 
unter Examensbedingungen zu halten. 
 
5.1.4 Ausbildungsnachweis und 
Zeugnis 
Für die Erstellung des Ausbildungs-
nachweises und des Zeugnisses gilt 
Nr. 7 des Ersten Teils entsprechend. 
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5.2 Ausbildungsplan für die Wahl-
station aus dem Teilbereich “Zivil-
recht” 
 
5.2.1 Ausbildung am Arbeitsplatz 
a) Gericht in Zivilsachen 
Die Referendarin oder der Referen-
dar sollen einen vertieften Einblick in 
die zivilgerichtliche Praxis erhalten. 
Sie oder er soll die Kenntnisse über 
das Zivilprozessrecht ergänzen und 
exemplarische Problemstellungen 
des materiellen Rechts bearbeiten. 
In Frage kommen hierfür insbeson-
dere Fälle aus dem Stoffkatalog der 
Arbeitsgemeinschaft. 
Besonderes Gewicht ist darauf zu 
legen, dass die Referendarin oder 
der Referendar – soweit möglich – 
unter Aufsicht der Ausbilderin oder 
des Ausbilders Verfahrensbeteiligte 
anhört, Beweise erhebt, mündliche 
Verhandlungen leitet und Ver-
gleichsverhandlungen durchführt. 
Die besondere Bedeutung des Ver-
gleichs soll vergegenwärtigt werden. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die freie Rede üben, indem 
sie oder er Entscheidungsvorschlä-
ge mündlich vorträgt. 
Der Referendarin oder dem Refe-
rendar soll die Möglichkeit eröffnet 
werden, für die Dauer einer Woche 
die Rechtspflegertätigkeit beim Amts 
gericht auf verschiedenen Gebieten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie 
in Zwangsvollstreckungs- und 
Zwangsversteigerungsverfahren 
kennen zu lernen. 

 
b) Gericht in Familiensachen 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Bearbeitung von Ehesa-
chen und anderen Familiensachen 
einüben und dabei das materielle 
Familienrecht im Verfahren nach der 
ZPO und dem FGG anwenden. 
Probleme des Verhandlungs- und 
Entscheidungsverbundes sollen 
vermittelt werden. Die Referendarin 

oder der Referendar soll mit den 
Besonderheiten des Verfahrens be-
kannt gemacht werden und exemp-
larische Problemstellungen des ma-
teriellen Rechts bearbeiten. In Frage 
kommen hierfür z.B.: 
- Verfahrensrecht 

- Zuständigkeit des Familien-
gerichts 
- einstweilige Anordnungen 

- materielles Recht 
- Scheidung 
- Elterliche Sorge und Um-
gangsrecht 
- gesetzliche Unterhaltspflicht 
gegenüber Kindern und Ehe-
gatten 
- Zugewinnausgleich 
- Regelung der Rechtsverhält-
nisse an der Ehewohnung und 
am Hausrat 
- Grundfragen des Versorgungs-
ausgleichs. 

Das Verständnis der Referendarin 
oder des Referendars für das Anlie-
gen der Parteien und ihre mensch-
lichen und sozialen Probleme sowie 
für das Wohl betroffener Kinder ist in 
besonderem Maße zu wecken. Die 
Bedeutung des Vergleichs als 
(Rechts-) Frieden stiftendes Instru-
ment soll vergegenwärtigt werden. 
Besonderes Gewicht ist darauf zu 
legen, dass die Referendarin oder 
der Referendar – soweit möglich – 
unter Aufsicht der Ausbilderin oder 
des Ausbilders Verfahrensbeteiligte 
anhört, Beweise erhebt, mündliche 
Verhandlungen leitet und Ver-
gleichsverhandlungen durchführt. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die freie Rede üben, indem 
sie oder er Entscheidungsvorschlä-
ge mündlich vorträgt. 
 

c) Gericht in Sachen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll Kenntnisse auf den Gebie-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
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erwerben, insbesondere Vormund-
schafts-, Nachlass- und Register-
sachen sowie bodenrechtliche Ver-
fahren. 
Hierfür ist die Referendarin oder der 
Referendar einem Mitglied eines mit 
Beschwerdesachen befassten Se-
nats beim Oberlandesgericht bzw. 
einer Beschwerdekammer beim 
Landgericht oder einer Richterin/ ei-
nem Richter am Amtsgericht, die 
oder der zumindest überwiegend 
Sachen aus Gebieten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit bearbeitet, zur 
Ausbildung zuzuweisen. 
Im Einzelnen soll die Referendarin 
oder der Referendar mit den Beson-
derheiten des Verfahrens bekannt 
gemacht werden und exemplarische 
Problemstellungen aus dem Bereich 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit näher 
kennen lernen. In Frage kommen 
hierfür z.B.: 
- Vormundschaftssachen 

- Anordnung, Überwachung und 
Beendigung von Betreuung, 
Vormundschaft und Pfleg-
schaft 
- Annahme als Kind 

- Nachlasssachen 
- Erbscheinsverfahren 
- Nachlassverwaltung und Nach-
lasspflegschaft 

- Grundbuchsachen: Entschei-
dungen über Rechtsbehelfe und 
Rechtsmittel gegen Maßnahmen 
des Grundbuchamts in Eintra-
gungsverfahren 

- Wohnungseigentumssachen: 
Streitigkeiten über die sich aus 
der Gemeinschaft der Woh-
nungseigentümer und aus der 
Verwaltung des Wohnungs-
eigentums ergebenden Fragen. 

Besonderes Gewicht ist darauf zu 
legen, dass die Referendarin oder 
der Referendar – soweit möglich – 
unter Aufsicht der Ausbilderin oder 
des Ausbilders Verfahrensbeteiligte 
anhört, Beweise erhebt, mündliche 

Verhandlungen leitet und Ver-
gleichsverhandlungen durchführt. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die freie Rede üben, indem 
sie oder er Entscheidungsvorschlä-
ge mündlich vorträgt. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll auch die Rechtspflegertätig-
keit in der freiwilligen Gerichtsbar-
keit kennen lernen, z. B. Organisa-
tion des Grundbuchamtes, Anlage 
und Aufgabe des Grundbuches, Ein-
tragungsverfahren; Einrichtung und 
Führung des Handelsregisters ein-
schließlich Eintragungsverfahren; 
Überblick über die übrigen Register. 
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d) Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die in der vierten Pflichtsta-
tion gewonnenen Einblicke in die 
anwaltlichen Arbeitstechniken und 
–abläufe vertiefen. Sie oder er soll 
Übung darin erhalten, die rechtli-
chen, wirtschaftlichen und sozialen 
Dimensionen des Falles einzuschät-
zen und für die Mandantschaft 
transparent zu machen. 
Der Referendarin oder dem Refe-
rendar soll weitgehend Gelegenheit 
gegeben werden, persönlichen und 
– soweit möglich – eigenverantwort-
lichen Kontakt mit der Mandant-
schaft, der gegnerischen Partei so-
wie mit Gerichten und Behörden 
wahrzunehmen. 
Die Auswahl der inhaltlichen The-
menbereiche soll die individuellen 
Vorkenntnisse der Referendarin o-
der des Referendars und die Tätig-
keitsschwerpunkte der Kanzlei be-
rücksichtigen. 

 
e) Notarin oder Notar 
Die Ausbildung soll der Referen-
darin oder dem Referendar Gele-
genheit bieten, die notarielle Praxis 
im Bereich des Zivilrechtes kennen 
zu lernen. Der Unterschied zwi-
schen der anwaltlichen Vertre-tung 
von Parteiinteressen und der Aufga-
be der Notarin oder des Notars, als 
unabhängige Trägerin oder unab-
hängiger Träger eines öffentlichen 
Amtes auf dem Gebiet der vorsor-
genden Rechtspflege unparteiisch 
alle Beteiligten zu betreuen, soll 
verdeutlicht werden. 
Die notarielle Arbeitsweise bei der 
Vorbereitung der Urkunden und die 
Beurkundungstätigkeit insbesondere 
im Rahmen von konkreten Vertrags-
gestaltungen und anderen planeri-
schen Funktionen sind aufzuzeigen. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll lernen, dass hierfür zu-
nächst die Zielvorstellungen der 

Parteien festzustellen und die zu 
gestaltenden Lebensverhältnisse 
nach den vorgegebenen rechtlichen, 
wirtschaftlichen, sozialen und psy-
chologischen Fakten im Gespräch 
mit der Mandantschaft zu erfassen 
sind. Anhand der so gewonnenen 
Erkenntnisse sind der Sachverhalt 
rechtlich zu bewerten und Lösungen 
zur Erreichung der von den Parteien 
angestrebten Ziele aufzuzeigen. Die 
Referendarin oder der Referendar 
soll dabei erkennen, welche Fälle 
steuerlich relevant sind und ggf. die 
Hinzuziehung einer Steuerberaterin 
oder eines Steuerberaters angezeigt 
sein lassen. 
Sie oder er soll die Belehrung und 
Beratung der Mandantschaft über 
die rechtlichen Folgen ihrer Erklä-
rungen kennen lernen. Der Referen-
darin oder dem Referendar sind die 
erforderlichen Maßnahmen zur 
Durchführung der Urkunde im Zu-
sammenwirken mit den Parteien so-
wie behördlichen und privaten Insti-
tutionen aufzuzeigen (z. B. Einho-
lung baurechtlicher Genehmigun-
gen, der Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung des Finanzamtes wegen der 
Grunderwerbssteuer, Genehmigung 
der Landeszentralbank nach § 3 
Währungsgesetz für Wertsiche-
rungsklauseln, Anzeigen an das Fi-
nanzamt wegen Schenkungs- und 
Erbschaftssteuer, Weiterleitung an 
das Grundbuchamt, Registergericht 
oder Nachlassgericht, Pfandentlas-
sungen von Gläubigern, Entgegen-
nahme von Treuhandaufträgen). 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll mit den gesetzlichen und 
sonstigen rechtlichen Grundlagen, 
die die Tätigkeit und Stellung der 
Notarin oder des Notars bestimmen, 
vertraut gemacht werden (Bundes-
notarordnung, Beurkundungsgesetz, 
AVNot, Dienstordnung für Notare, 
Richtlinien der zuständigen Notar-
kammer, Kostenordnung). Inhalt und 
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Charakter notarieller Verwahrungs-
geschäfte sind anhand von gesetz-
lichen und dienstrechtlichen Grund-
lagen deutlich zu machen. Der Refe-
rendarin oder dem Referendar sind 
auch die Straftatbestände bekannt 
zu machen, die im Zusammenhang 
mit notarieller Tätigkeit am ehesten 
einschlägig werden können (z. B. 
Falsche Versicherungen an Eides 
statt; Verletzung der Verschwiegen-
heitspflicht; Betrug und Untreue; Ur-
kundenfälschung und Falschbeur-
kundung im Amt; Gebührenüber-
hebung). 
Die Referendarin oder der Referen-
dar ist über das Zeugnisverweige-
rungsrecht, die Notwendigkeit der 
Befreiung von der Verschwiegen-
heitspflicht im Falle der Anhörung 
als Zeugin oder Zeuge in einem Ver-
fahren sowie über die Bedeutung 
des Datenschutzes im Notariat zu 
unterrichten. 
 
Die notarielle Praxis im Bereich des 
Zivilrechts soll an Hand von typi-
schen Sachverhalten eingeübt wer-
den; in Frage kommen hierfür bei-
spielsweise: 
- Grundstückskaufverträge 
- Grundpfandrechtsbestellungen 
- Teilungserklärungen und andere 

WEG-Verträge 
- Schenkungsverträge 
- Eheverträge und Scheidungs-

folgevereinbarungen 
- Testamentsbeurkundungen und 

Erbverträge. 
 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll das Verfahren beim Grund-
buchamt sowie vor dem Nachlass-, 
Vormundschafts- und Registerge-
richt kennen lernen; hierfür ist ihr 
oder ihm weitgehend Gelegenheit 
zu persönlichen Kontakten mit den 
Gerichten zu geben. 

 

5.2.2 Ausbildung in der Arbeitsge-
meinschaft 
Die Arbeitsgemeinschaft dient der 
Vermittlung besonderer Kenntnisse 
des Teilbereiches Zivilrecht. 
Insbesondere folgende Gegenstände 
sind als ausbildungsrelevant zu be-
trachten: 
- Zivilprozessrecht 
- Beweisrecht 
- Rechtsmittelrecht 
- Vollstreckungsrecht 
- einstweiliger Rechtsschutz 

- Grundzüge der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit 

- Materielles Recht 
- Mängelansprüche, insbeson-
dere im Kauf- und Werkver-
tragsrecht 
- Mietrecht 
- Verkehrsunfallrecht 
- Fälle mit Bezügen zum Sa-
chenrecht, Familienrecht oder 
Erbrecht. 

 
 
5.3 Ausbildungsplan für die 
Wahlstation aus dem Teilbereich 
“Strafrecht” 
 
5.3.1 Ausbildung am Arbeitsplatz 
a) Gericht in Strafsachen 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll einen vertieften Einblick in 
die strafgerichtliche Praxis erhalten. 
Sie oder er soll die Kenntnisse über 
das Strafprozessrecht und das 
Recht der Ordnungswidrigkeiten er-
gänzen sowie exemplarische Prob-
lemstellungen des materiellen 
Rechts bearbeiten. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll insbesondere die Behand-
lung von Beweisanträgen in der 
Hauptverhandlung üben. 
Die Kenntnisse über den Straf- und 
Maßregelvollzug, über das Jugend-
strafrecht und das Recht der Ord-
nungswidrigkeiten sollen erweitert 
werden. 



 

  61 

Die Grundsätze der Strafzumes-
sung, des Maßregelrechts sowie die 
Bedeutung des Opferschutzes sol-
len vertieft behandelt werden. 
Es soll Gelegenheit gegeben wer-
den, unter Aufsicht Rechtshilfeer-
suchen zu erledigen (§ 10 GVG). 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die freie Rede üben, indem 
sie oder er Entscheidungsvorschlä-
ge mündlich vorträgt. 
 

b) Staatsanwaltschaft 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll einen vertieften Einblick in 
die staatsanwaltliche Praxis erhal-
ten. Die Ausbildung kann dabei 
auch innerhalb eines Spezialdezer-
nates stattfinden (z. B. Wirtschafts-
strafsachen, Betäubungsmittel-
sachen, Umweltschutzdelikte).  
Besonderes Gewicht ist darauf zu 
legen, dass die Referendarin oder 
der Referendar im Rahmen des § 
142 Abs. 3 GVG unter Aufsicht und 
in geeigneten Fällen allein die An-
klage vor Gericht vertritt sowie Zeu-
gen und Beschuldigte vernimmt. Der 
Umgang mit Polizei, Behörden, Ge-
richts- und Bewährungshilfe soll ge-
übt werden. 
Die Kenntnisse über das Beweisan-
tragsrecht, den Straf- und Maßregel-
vollzug und das Jugendstrafrecht 
sollen erweitert werden. 
Der Referendarin oder dem Refe-
rendar soll ein Einblick in das Voll-
streckungs- und Gnadenrecht ver-
mittelt sowie die Bedeutung des Op-
ferschutzes verdeutlicht werden. 
Es sollen Rechtsmittelbegründun-
gen, Stellungnahmen zu Rechts-
mitteln oder Anträgen, Anträge auf 
Erlass eines Haftbefehls, auf Erlass 
eines Durchsuchungs- und Be-
schlagnahmebeschlusses oder An-
träge auf vorläufige Entziehung der 
Fahrerlaubnis entworfen wer-den. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die freie Rede üben, indem 

sie oder er Entscheidungsvorschlä-
ge mündlich vorträgt. 
 
In der Ausbildung bei einer Gene-
ralstaatsanwaltschaft soll insbeson-
dere geübt werden: 
• Vermerke (Kurzberichte und Gut-
achten) nebst Entscheidungsver-
fügungen (Bescheid, Weisung) in 
Beschwerdesachen (Zs) zu ent-
werfen, 
• Stellungnahmen zu Beschwerden 
(Bs), zu Anträgen im Haftprüfungs-
verfahren (Hes) sowie zu Anträgen 
nach §§ 23 ff. EGGVG (VAs) abzu-
fassen, 
• Aktenvorträge aus den genannten 
Gebieten zu halten und – soweit 
möglich – Gnaden-, Revisions- und 
Rechtsbeschwerdesachen zu be-
arbeiten. 
 
Aufgaben der Staatsanwaltschaften, 
die nicht in den Bereich der Straf-
rechtspflege, des Strafvollzuges o-
der des Gnadenerweises fallen (z. 
B. Fiskussachen), sind nicht Ge-
genstand der Ausbildung. 
 

c) Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Stellung, die Aufgaben 
und die Möglichkeiten der Verteidi-
gung im Strafverfahren unter Be-
rücksichtigung der standesrecht-
lichen Bindungen kennen lernen. 
Sie oder er soll den Umgang mit den 
Ermittlungsbehörden, Strafgerich-
ten, Strafvollzugsanstalten, der Be-
währungshilfe und anderen beteilig-
ten Organisationen erleben und ei-
nen Einblick in die anwaltliche Ar-
beit im Rahmen der Strafvollstrek-
kung und im Bereich des Gnaden-
rechts erhalten. 
Der Referendarin oder dem Refe-
rendar soll Gelegenheit gegeben 
werden, persönlichen und – soweit 
möglich – eigenverantwortlichen 
Kontakt mit der Mandantschaft, der 
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Staatsanwaltschaft, dem Gericht 
und sonstigen beteiligten Institutio-
nen wahrzunehmen. 

 
5.3.2 Ausbildung in der Arbeitsge-
meinschaft 
Die Arbeitsgemeinschaft dient der 
Vermittlung besonderer Kenntnisse 
des Teilbereiches Strafrecht. 
Insbesondere folgende Gegenstände 
sind als ausbildungsrelevant zu be-
trachten: 
- Beweisrecht 
- Grundzüge des Revisionsrechts 
(Förmlichkeiten der Revisions-
einlegung, Revisionsbegrün-
dung, Revisionsverfahren und 
die Entscheidungen des Revi-
sionsgerichts) 

- Grundfragen des Rechts der 
Ordnungswidrigkeiten 

- Beschwerdeverfahren nach §§ 
172, 304ff. StPO und §§ 79ff. 
OwiG. 

 
 
5.4 Ausbildungsplan für die Wahl-
station “Staats- und Verwaltungs-
recht” 
 
5.4.1 Ausbildung am Arbeitsplatz 
a) Verwaltungsbehörde 
Die Ausbildung kann bei einer deut-
schen Behörde oder Einrichtung, bei 
einer überstaatlichen, zwischen-
staatlichen oder ausländischen Stel-
le oder im Rahmen des Ergän-
zungsstudiums an der Deutschen 
Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften Speyer stattfinden. Die 
Ausbildung soll dazu dienen, sich 
aus verschiedenen Blickwinkeln ver-
tieft auf eine künftige berufliche Tä-
tigkeit als Führungskraft im Bereich 
des öffentlichen Rechts vorzuberei-
ten. Hierbei sollen im Rahmen der 
genannten Ausbil-dungsziele die 
Ausbildungsinhalte der dritten 
Pflichtstation vertieft und gegebe-
nenfalls ergänzt um supra-nationale 

Bezüge behandelt werden. Die in 
der dritten Pflichtstation er-
worbenen Kenntnisse und Fähig-
keiten sollen in möglichst eigenstän-
diger Arbeit an Hand von exempla-
rischen Fragestellungen der Verwal-
tungspraxis vertieft und erweitert 
werden. 
Soweit möglich, soll die Referenda-
rin oder der Referendar mit Fällen 
aus dem Stoffkatalog der Arbeitsge-
meinschaft befasst werden. 

 
b) Gericht der Verwaltungsgerichts-
barkeit 
Die Ausbildung soll der Referenda-
rin oder dem Referendar Gelegen-
heit bieten, im Wahlbereich „Staats- 
und Verwaltungsrecht“ die verwal-
tungsgerichtliche Praxis eingehend 
kennenzulernen und die in der drit-
ten Pflichtstation gewonnenen prak-
tischen Erfahrungen in mög-lichst 
eigenständiger Arbeit anzu-wenden, 
zu erweitern und zu über-prüfen. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Kenntnisse im öffentli-
chen Recht insbesondere über das 
Recht der Verwaltungsgerichtsord-
nung ergänzen und exemplarische 
Problemstellungen des materiellen 
Verwaltungsrechts bearbeiten. 
Besonderes Gewicht ist darauf zu 
legen, dass die Referendarinnen 
und Referendare auch den Umgang 
mit Verfahrensbeteiligten üben, in-
dem sie unter Anleitung der Aus-
bilderin oder des Ausbilders insbe-
sondere Beweise erheben, einen 
Erörterungstermin oder eine münd-
liche Verhandlung vor dem Einzel-
richter leiten. Die besondere Be-
deutung des Vergleichs soll ver-
gegenwärtigt werden. Die Referen-
darin oder der Referendar soll die 
freie Rede üben, indem sie oder er 
Entscheidungsvorschläge mündlich 
vorträgt. 
 

c) Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt 



 

  63 

Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die in der vierten Pflichtsta-
tion gewonnenen Einblicke in die 
anwaltlichen Arbeitstechniken und 
–abläufe vertiefen. Sie oder er soll 
Übung darin erhalten, die rechtli-
chen, wirtschaftlichen und sozialen 
Dimensionen des Falles einzuschät-
zen und für die Mandantschaft 
transparent zu machen. 
Der Referendarin oder dem Refe-
rendar soll weitgehend Gelegenheit 
gegeben werden, persönlichen und 
– soweit möglich – eigenverant-
wortlichen Kontakt mit der Mandant-
schaft, den Verwaltungsbehörden 
und dem Gericht wahrzunehmen. 
Die Auswahl der inhaltlichen The-
menbereiche soll sich – soweit mög-
lich – am Stoffkatalog der Ar-
beitsgemeinschaft orientieren und 
der Referendarin oder dem Referen-
dar einen Überblick über die ver-
schiedenen Bereiche des öffent-
lichen Rechtes bieten. 

 
5.4.2 Ausbildung in der Arbeitsge-
meinschaft 
Die Arbeitsgemeinschaft dient der 
Vermittlung besonderer Kenntnisse 
des Wahlbereiches “Staats- und Ver-
waltungsrecht”. 
Insbesondere folgende Gegenstände 
sind als ausbildungsrelevant zu be-
trachten: 
- Verwaltungsprozessrecht, ins-
besondere einstweiliger Rechts-
schutz 

- Baurecht 
- Allgemeines Gefahrenab-
wehrrecht 

- Besonderes Polizeirecht, insbe-
sondere Ausländerrecht und 
Gewerberecht 

- Kommunalrecht 
- Kommunalabgabenrecht 
- Beamtenrecht 
- Straßenrecht 

 
 

5.5 Ausbildungsplan für die Wahl-
station aus dem Teilbereich “Wirt-
schaftsrecht” 
 
5.5.1 Ausbildung am Arbeitsplatz 
a) ordentliches Gericht in Zivilsachen 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll einen Überblick über die An-
wendung des Wirtschaftsrechts in 
der Praxis der Zivilgerichte erhalten. 
Hierfür ist sie oder er einer Richterin 
oder einem Richter mit einem De-
zernat, das zumindest überwiegend 
Handelssachen, Wettbewerbs-
sachen, Kartellsachen oder Angele-
genheiten der Insolvenzordnung 
enthält, zur Ausbildung zuzuweisen. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Kenntnisse über das Zi-
vilprozessrecht ergänzen und 
exemplarische Problemstellungen 
aus dem Bereich des Wirtschafts-
rechts näher kennen lernen. In Fra-
ge kommen hierfür insbesondere 
Fälle aus dem Stoffkatalog der Ar-
beitsgemeinschaft. 
Besonderes Gewicht ist darauf zu 
legen, dass die Referendarin oder 
der Referendar – soweit möglich – 
unter Aufsicht der Ausbilderin oder 
des Ausbilders Verfahrensbeteiligte 
anhört, Beweise erhebt, mündliche 
Verhandlungen leitet und Ver-
gleichsverhandlungen durchführt. 
Die besondere Bedeutung des Ver-
gleichs soll vergegenwärtigt werden. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die freie Rede üben, indem 
sie oder er Entscheidungsvorschlä-
ge mündlich vorträgt. In der Kammer 
für Handelssachen soll die Referen-
darin oder der Referendar auch die 
Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richtern kennen-
lernen und in der Beratung vortra-
gen. 
Der Referendarin oder dem Refe-
rendar soll Gelegenheit gegeben 
werden, für die Dauer einer Woche 
die Rechtspflegertätigkeit beim 
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Amtsgericht in Handelsregister-
sachen, Insolvenzsachen, Zwangs-
vollstreckungs- und Zwangsverstei-
gerungssachen sowie der Richterin 
oder des Richters im Insolvenzer-
öffnungsverfahren kennenzulernen. 

 
b) Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die in der vierten Pflichtsta-
tion gewonnenen Einblicke in die 
anwaltlichen Arbeitstechniken und 
–abläufe vertiefen. Sie oder er soll 
Übung darin erhalten, die rechtli-
chen, wirtschaftlichen und sozialen 
Dimensionen des Falles einzuschä-
tzen und für die Mandantschaft 
transparent zu machen. 
Der Referendarin oder dem Refe-
rendar soll weitgehend Gelegenheit 
gegeben werden, persönlichen und 
möglichst eigenverantwortlichen 
Kontakt mit der Mandantschaft 
wahrzunehmen. 
In verfahrensrechtlicher Hinsicht soll 
die Referendarin oder der Referen-
dar die Kenntnisse über den Urkun-
denprozess, insbesondere den 
Wechsel- und Scheckprozess ein-
schließlich des Nachverfahrens und 
des Arrest- und einstweiligen Verfü-
gungsverfahrens vertiefen. Soweit 
möglich soll sich die Auswahl der 
inhaltlichen Themenbereiche am 
Stoffkatalog der Arbeitsgemein-
schaft orientieren und einen Einblick 
in den internationalen Rechtsver-
kehr im Bereich der Wirtschaft, ins-
besondere in das EU-Recht und die 
Zusammenarbeit mit Wirtschaftsun-
ternehmen, Verbänden oder ande-
ren Einrichtungen der Wirtschaft im 
In- und Ausland vermitteln. 
 
 
 

c) Notarin oder Notar 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Bearbeitung von Pro-
blemsachverhalten aus dem Wirt-

schaftsrecht üben, die in der nota-
riellen Praxis vorwiegend auftreten. 
Folgende Rechtsgebiete und Pro-
blemsachverhalte seien beispielhaft 
genannt: 
- Gesellschaftsrecht nach BGB, 
HGB, GmbH-Gesetz und Akti-
engesetz, dargestellt an ent-
sprechenden notariell zu beur-
kundenden Verträgen 

- Protokollierung von Gesellschaf-
terversammlungen nach dem 
GmbH-Gesetz und dem Aktien-
gesetz 

- Anmeldung zum Handelsregis-
ter, insbesondere neu gegrün-
deter Gesellschaften, Firmenän-
derungen, Prokura und Hand-
lungsvollmacht 

- Wechsel- und Scheckrecht, 
Wechsel- und Scheckproteste 

- Beurkundung internationaler 
Kaufverträge unter Berück-
sichtigung des deutschen Inter-
nationalen Privatrechts und des 
Einheitlichen Gesetzes über den 
Abschluss von internationalen 
Kaufverträgen und des EU-
Rechts 

- Handelsvertreter- und Handels-
maklerverträge 

- Berücksichtigung des Wett-
bewerbs- und Kartellrechts. 

 
5.5.2 Ausbildung in der Arbeitsge-
meinschaft 
Die Arbeitsgemeinschaft dient der Ver-
mittlung besonderer Kenntnisse des 
Teilbereiches Wirtschaftsrecht. 
Insbesondere folgende Gegenstände 
sind als ausbildungsrelevant zu be-
trachten: 
- Verfahrensrecht 

- Zuständigkeit der Kammer für 
Handelssachen 

- Urkundsprozess einschließlich 
des Nachverfahrens 

- Arrestverfahren 
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- Einstweiliges Verfügungsver-
fahren mit den Besonderheiten 
des Wettbewerbsprozesses 

- Beweisrecht 
- Rechtsmittelrecht 

- Materielles Recht 
- Recht der Handelsgesell- 
schaften 

- Handelsgeschäfte 
- Transportrecht 
- Bankrecht, Wechsel- und 
Scheckrecht 

- Wettbewerbsrecht 
- Grundzüge des Rechts der in-
ternationalen Handels-
geschäfte, insbesondere inter-
nationale Kaufverträge 

 
 
5.6 Ausbildungsplan für die Wahl-
station aus dem Teilbereich “Fi-
nanzrecht” 
 
5.6.1 Ausbildung am Arbeitsplatz 
a) Gericht der Finanzgerichtsbarkeit 
Die Ausbildung soll der Referen-
darin oder dem Referendar Gele-
genheit bieten, die finanzgerichtliche 
Praxis eingehend kennenzulernen 
und die Kenntnisse im Finanzrecht 
in möglichst eigenständiger Arbeit 
anzuwenden, zu erweitern und zu 
überprüfen. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll eine Einführung in den Auf-
bau und die Arbeitsweise des Fi-
nanzgerichts erhalten, mit den Be-
sonderheiten des finanzgerichtlichen 
Verfahrens bekannt gemacht wer-
den und exemplarische Problem-
stellungen des materiellen Finanz-
rechts bearbeiten. In Frage kommen 
hierfür z. B.: 
- Beweisverfahren und Feststel-
lungslast 

- Aussetzung der Vollziehung und 
einstweilige Anordnung 

- Adressierung von Steuerbe-
scheiden 

- Folgen und Heilung von Be-
kanntgabemängeln 

- Aufhebung und Änderung von 
Steuerbescheiden 

- Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand (§ 110 AO, § 56 
FGO) 

- Begriff der Einkünfte, Zurech-
nung von Einkünften, Liebha-
berei, Abgrenzung der Ein-
kunftsarten untereinander 

- Einnahmen und Aufwendungen 
bei den einzelnen Einkunfts-
arten, insbesondere bei Ein-
künften aus Gewerbebetrieb, 
nichtselbständiger Arbeit, Ver-
mietung und Verpachtung 

- Grundzüge der Besteuerung 
von Mitunternehmerschaften 

- Sonderausgaben, außer-
gewöhnliche Belastungen. 

Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Zusammenarbeit mit den 
ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richtern kennen lernen. Sie oder er 
soll die freie Rede üben, indem sie 
oder er auch in den Beratungen 
Entscheidungsvorschläge mündlich 
vorträgt. 
Besonderes Gewicht ist darauf zu 
legen, dass die Referendarin oder 
der Referendar den Umgang mit 
Verfahrensbeteiligten übt. 

 
b) Behörde der Finanzverwaltung 
Die Ausbildung bei einem Finanz-
amt soll die Referendarin oder den 
Referendar mit dem Beruf der Steu-
erverwaltungsjuristin oder des Steu-
erverwaltungsjuristen bekannt ma-
chen. Ihr oder ihm ist daher Gele-
genheit zu geben, sich mit dem 
Steuerrecht in seinen systemati-
schen Zusammenhängen und den 
typischen Aufgaben und Arbeitsab-
läufen der Steuerverwaltung vertraut 
zu machen sowie einen Einblick in 
die Führungsfunktionen des höhe-
ren Dienstes in der Steuerverwal-
tung zu gewinnen. 
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Die Grundkenntnisse der Abgaben-
ordnung und der wichtigen Einzel-
steuergesetze sind im Wege des 
Selbststudiums zu erlernen. 
Der Referendarin oder dem Refe-
rendar ist Gelegenheit zu geben, ty-
pische Arbeitsbereiche der Steuer-
verwaltung kennenzulernen. Hierfür 
ist sie oder er vor allem in die Ver-
anlagung der wichtigeren Besitz- 
und Verkehrssteuern, die Rechts-
behelfsbearbeitung und in das Auf-
gabengebiet der Vollstreckungs-
stelle einzuführen. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar ist zur Anfertigung von Veranla-
gungen und Rechtsbehelfsentschei-
dungen sowie zur Bearbeitung von 
Vollstreckungssachen heranzuzie-
hen und an geeigneten Besprechun-
gen mit den Steuerpflichtigen und 
deren Rechtsbeiständen zu betei-
ligen. 
Darüber hinaus ist die Referendarin 
oder der Referendar über die Füh-
rungsfunktion des höheren Diens-
tes, insbesondere über die Aufga-
ben der Sachgebietsleiterin oder 
des Sachgebietsleiters zu informie-
ren; eine Teilnahme an den Sachge-
bietsleiterbesprechungen soll er-
möglicht werden. Im Einzelfall sind 
auch geeignete Vorgänge aus dem 
Personalbereich zur Bearbeitung 
zuzuweisen. 
Das Finanzamt soll die Teilnahme 
an geeigneten Fortbildungsveran-
staltungen, insbesondere Buch-
führungslehrgängen ermöglichen. 
 
Bei der Dienstaufnahme ist die Re-
ferendarin oder der Referendar 
durch die Vorsteherin oder den Vor-
steher des Ausbildungsfinanzamts 
bzw. deren Vertretung auf die Ver-
pflichtung zur Wahrnehmung des 
Steuergeheimnisses und auf die 
Strafvorschrift des § 355 StGB hin-
zuweisen. Hierüber ist eine Erklä-
rung der Referendarin oder des Re-

ferendars zu den Personalvor-
gängen zu nehmen. 
Der Referendarin oder dem Refe-
rendar wird eine Geschäftsordnung 
für die Finanzämter (FAGO) zur Ver-
fügung gestellt. 
 
Die Vorsteherin oder der Vorsteher 
des Ausbildungsfinanzamts leitet 
grundsätzlich die Ausbildung der 
Referendarin oder des Referendars. 
Diese Aufgabe kann auch einer an-
deren geeigneten Beamtin oder ei-
nem anderen geeigneten Beamten 
des höheren Dienstes übertragen 
werden. Die Ausbilderin oder der 
Ausbilder ist für die Ausbildung per-
sönlich verantwortlich, stellt den in-
dividuellen Ausbildungsplan unter 
Beachtung des nachstehenden 
Musterplanes auf und wählt die 
Ausbildungsdienststellen aus: 
 
Allgemeine Einführung 
Aufgaben und Aufbau der Steuer-
verwaltung; Organisation der Fi-
nanzämter 
    0,5 Wochen 
 
Vermittlung von Grundkenntnissen 
des materiellen und formellen Steu-
errechts; 
Information über Arbeitsabläufe im 
Veranlagungsverfahren im Ausbil-
dungsbezirk   
    4 Wochen 
 
Rechtsbehelfsstelle 
Bearbeitung von Rechtsbehelfen; 
Schriftverkehr mit dem Finanz-
gericht    
    6 Wochen 
 
Vollstreckungsstelle 
Aufgaben und Arbeitsabläufe; Bear-
beitung von Einzelsachen 
    3 Wochen 
 
Einführung in die Betriebsprüfung
    1 Woche 



 

  67 

 
Informationen über die Aufgaben ei-
ner Sachgebietsleiterin/eines Sach-
gebietsleiters im Finanzamt  
   1,5 Wochen 

 
c) Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die anwaltliche Rechtsbera-
tung und Vertretung im Steuerrecht 
sowie das steuerrechtliche Vorver-
fahren und das finanzgerichtliche 
Verfahren in allen Instanzen, insbe-
sondere auch den vorläufigen 
Rechtsschutz, kennen lernen und 
möglichst mit Mandaten befasst 
werden, deren Problematik eine 
über den Einzelfall hinausgehende 
Bedeutung hat. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Zusammenarbeit mit 
Steuerberaterinnen, Wirtschaftsprü-
fern und den Finanzbehörden sowie 
die anwaltliche Vertretung im Rah-
men einer Betriebsprüfung oder ge-
genüber der Steuerfahndung ken-
nen lernen und insbesondere mit 
der rechtsgestaltenden Arbeit im 
steuerrechtlichen Bereich vertraut 
gemacht werden. 

 
d) Notarin oder Notar 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Bearbeitung von Sach-
verhalten mit steuerrechtlichen Be-
zügen kennen lernen, die in der no-
tariellen Praxis vorwiegend auf-
treten. 
Hierfür sei beispielhaft genannt die 
Berücksichtigung des Steuerrechts 
im Rahmen notarieller Tätigkeit bei 
- Gesellschaftsverträgen 
- Kauf-, Schenkungs- und Über-
gabeverträgen 

- Eheverträgen und Scheidungs-
folgenvereinbarungen 

- Unterhaltsregelungen (Real-
splitting) 

- sonstigen güterrechtlichen Ver-
trägen (Gütertrennung, Güterge-
meinschaft) 

- letztwilligen Verfügungen und 
Erbverträgen. 

Besonders geeignet ist die Ausbil-
dung bei einem Notariat mit einer 
zusätzlichen steuerrechtlichen Aus-
richtung, damit der Referendarin 
oder dem Referendar deutlich wird, 
dass viele notariell zu bearbeitende 
Vorgänge in engem Zusammenhang 
mit steuerrechtlichen Fragen stehen. 

 
5.6.2 Ausbildung in der Arbeitsge-
meinschaft 
Die Arbeitsgemeinschaft dient der 
Vermittlung besonderer Kenntnisse 
des Teilbereiches Finanzrecht. 
Insbesondere folgende Gegenstände 
sind als ausbildungsrelevant zu be-
trachten: 
- Abgabenordnung und Finanz-
gerichtsordnung 
- Steuerfestsetzung 
- Außergerichtliches Rechts-
behelfsverfahren 

- Besonderheiten des finanz-
gerichtlichen Verfahrens 

- Einkommenssteuerrecht 
- Persönliche und sachliche 
Steuerpflicht 

- Einkünfte 
- Sonderausgaben und au-
ßergewöhnliche Belas-
tungen 

- Bilanzrecht und Bilanzsteuer-
recht 
- Gewinnermittlungsverfahren 
- Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsätze 

- Umsatzsteuerrecht 
- Umsatzsteuersystem 
- Steuerbare und steuerpflich-
tige Umsätze 

- Vorsteuerabzug. 
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5.7 Ausbildungsplan für die Wahl-
station aus dem Teilbereich 
“Arbeitsrecht” 

 
5.7.1 Ausbildung am Arbeitsplatz 
a) Gericht der Arbeitsgerichtsbarkeit 
Die Ausbildung soll der Referenda-
rin oder dem Referendar Gelegen-
heit bieten, die arbeitsgerichtliche 
Praxis eingehend kennenzulernen 
und die Kenntnisse im Arbeitsrecht 
in möglichst eigenständiger Arbeit 
anzuwenden, zu erweitern und zu 
überprüfen. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll eine Einführung in den Auf-
bau und die Arbeitsweise des Ar-
beitsgerichts erhalten, mit den Be-
sonderheiten des arbeitsgericht-
lichen Verfahrens bekannt gemacht 
werden und exemplarische Pro-
blemstellungen des materiellen Ar-
beitsrechts bearbeiten. In Frage 
kommen hierfür insbesondere Fälle 
aus dem Stoffkatalog der Arbeitsge-
meinschaft. 
Besonderes Gewicht ist darauf zu 
legen, dass die Referendarin oder 
der Referendar – soweit möglich – 
unter Aufsicht der Ausbilderin oder 
des Ausbilders Verfahrensbeteiligte 
anhört, Beweise erhebt, mündliche 
Verhandlungen leitet und Gütever-
suche durchführt. Die besondere 
Bedeutung des Vergleichs soll ver-
gegenwärtigt werden. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Zusammenarbeit mit eh-
renamtlichen Richtern kennen-
lernen. Sie oder er soll die freie Re-
de üben, indem sie oder er Ent-
scheidungsvorschläge auch in der 
Beratung mündlich vorträgt. 

 
b) Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll mit der anwaltlichen Bera-
tung und Vertretung im Arbeitsrecht 
vertraut gemacht. Neben der Gestal-
tung von Arbeitsverträgen und der 

ordnungsgemäßen Erstellung bzw. 
Überprüfung von Abmahnungen soll 
sie oder er bevorzugt mit Mandaten 
aus dem Stoffkatalog der Arbeitsge-
meinschaft befasst werden. 

 
5.7.2 Ausbildung in der Arbeitsge-
meinschaft 
Die Arbeitsgemeinschaft dient der Ver-
mittlung besonderer Kenntnisse des 
Teilbereiches Arbeitsrecht. 
Insbesondere folgende Gegenstände 
sind als ausbildungsrelevant zu be-
trachten: 
- Besonderheiten des arbeitsge-
richtlichen Verfahrens 

- Individuelles Arbeitsrecht 
- allgemeiner und besonderer 
Kündigungsschutz 

- befristete Arbeitsverhältnisse 
- Arbeitsvergütung (einschl. 
Annahmeverzug, Sonderzu-
wendungen und Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall) 

- Arbeitnehmerhaftung 
- Urlaubsrecht 
- Direktionsrecht der Arbeitge-
berin oder des Arbeitgebers  

- Betriebliche Übung 
- Vertragskontrolle 
- Betriebsübergang 

- Betriebsverfassungs- und Tarif-
recht 
- Rechte und Pflichten der Be-
triebsvertretung und des Ar-
beitgebers 

- Tarifvertragsrecht 
 
 
5.8 Ausbildungsplan für die Wahl-

station aus dem Teilbereich 
“Sozialrecht” 

 
5.8.1 Ausbildung am Arbeitsplatz 
a) Gericht der Sozialgerichtsbarkeit 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Gelegenheit erhalten, 
die sozialgerichtliche Praxis ein-
gehend kennenzulernen und die 
Kenntnisse im Sozialrecht in mög-
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lichst eigenständiger Arbeit anzu-
wenden, zu erweitern und zu über-
prüfen. Hierfür soll die Ausbildung in 
erster Linie in den Hauptgebieten 
des sozialen Leistungsrechts, d.h. in 
den Fachkammern für Kranken-, 
Unfall-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung sowie für die Grund-
sicherung für Arbeitsuchende und 
Sozialhilfe durchgeführt werden. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll eine Einführung in den Auf-
bau und die Arbeitsweise des Sozi-
algerichts erhalten, mit den Beson-
derheiten des sozialgerichtlichen 
Verfahrens bekannt gemacht wer-
den und exemplarische Problem-
stellungen des materiellen Sozial-
rechts bearbeiten. 
In Frage kommen hierfür insbeson-
dere Fälle aus dem Stoffkatalog der 
Arbeitsgemeinschaft. 

 
Besonderes Gewicht ist darauf zu 
legen, dass die Referendarin oder 
der Referendar – soweit möglich – 
unter Aufsicht der Ausbilderin oder 
des Ausbilders Verfahrensbeteiligte 
anhört, Beweise erhebt, mündliche 
Verhandlungen leitet und Erörte-
rungstermine durchführt. 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die Zusammenarbeit mit eh-
renamtlichen Richtern kennen-
lernen. Sie oder er soll die freie Re-
de üben, indem sie oder er Ent-
scheidungsvorschläge auch in der 
Beratung mündlich vorträgt. 

 
b) Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll mit der anwaltlichen Rechts-
beratung und Vertretung im gesam-
ten Bereich des Sozialrechts ver-
traut gemacht werden und vorzugs-
weise mit Mandaten aus dem Stoff-
katalog der Arbeitsgemeinschaft be-
fasst werden. Sie oder er soll die 
Vertretung gegenüber den Versiche-
rungsträgern, Berufsgenossenschaf-

ten, der Bundesagentur für Arbeit, 
den Arbeits- und Landesarbeitsäm-
tern erleben und das sozialgericht-
liche Verfahren kennen lernen. 

 
5.8.2 Ausbildung in der Arbeitsge-
meinschaft 
Die Arbeitsgemeinschaft dient der 
Vermittlung besonderer Kenntnisse 
des Teilbereiches Sozialrecht. 
Insbesondere folgende Gegenstände 
sind als ausbildungsrelevant zu be-
trachten: 
- Prozessrecht 
- Verfahrensmaximen 
- Sozialgerichtliche Ent-
scheidungen 

- Vorläufiger Rechtsschutz 
- Allgemeine Regelungen über 
Sozialleistungen und Verwal-
tungsverfahrensrecht (SGB I, 
IV, X) 

- Krankenversicherungsrecht 
- Unfallversicherung (Kausalitäts-
fragen; Minderung der Erwerbs-
fähigkeit; Wegeunfall) 

- Rentenversicherung der Arbei-
ter und Angestellten (Rehabilita-
tion; Renten wegen verminder-
ter Erwerbsunfähigkeit; Alters-
renten; Renten wegen Todes) 

- Arbeitslosenversicherung und 
die übrigen Aufgaben der Bun-
desagentur für Arbeit (Grund-
sätze; Berechtigte; Ausbildungs- 
und Weiterbildungsförderung; 
Entgeltersatzleistungen) 

- Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (SGB II) und Sozialhilfe 
(SGB XII) 

- Grundzüge des Europäischen 
und Internationalen Sozial-
rechts. 
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5.9. Ausbildungsplan für die Wahl-
station “Europarecht” 
5.9.1 Ausbildung am Arbeitsplatz 
a) Verwaltungsbehörde, die Aufgaben 
mit europarechtlichen Bezügen zu 
erfüllen hat 
Als Ausbildungsstellen kommen vor-
zugsweise Behörden und Einrich-
tungen der Europäischen Union, die 
Landesvertretungen der Bundeslän-
der in Brüssel und entsprechende 
Fachreferate in den Ministerien des 
Bundes und der Länder in Betracht. 
Die in der dritten Pflichtstation er-
worbenen praktischen Kenntnisse 
und Fähigkeiten sollen insbesonde-
re an Hand von europarechtlichen 
Fragestellungen erweitert und ver-
tieft werden. 

 
b) Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt 
Die Referendarin oder der Referen-
dar soll die in der vierten Pflichtsta-
tion gewonnenen Einblicke in die 
anwaltlichen Arbeitstechniken und 
–abläufe vertiefen. Sie oder er soll 
Fallgestaltungen mit europarecht-
lichen Bezügen kennen lernen und 
Übung darin erhalten, die europa-
rechtliche Komponente von Sach-
verhalten zu erkennen und umzu-
setzen. 
Der Referendarin oder dem Refe-
rendar soll weitgehend Gelegenheit 
gegeben werden, persönlichen und 
– soweit möglich – eigenverantwort-
lichen Kontakt mit der Mandant-
schaft, der gegnerischen Partei so-
wie mit Gerichten und Behörden 
wahrzunehmen. 

 
5.9.2 Ausbildung in der Arbeitsge-
meinschaft 
Die Arbeitsgemeinschaft dient primär 
dazu, die Bearbeitung europarecht-
licher Fälle einzuüben. Die dazu erfor-
derlichen Kenntnisse im Europarecht 
werden vorausgesetzt. 

Insbesondere folgende Gegenstände 
sind als ausbildungsrelevant zu be-
trachten: 
- die Grundprinzipien von EUV 
und EGV, insbesondere Grund-
rechte, Diskriminierungs-verbot, 
Unionsbürgerschaft 

- die Politiken der Europäischen 
Gemeinschaft gemäß Art. 23 – 
181 EGV, insbesondere die 
Grundfreiheiten, Wettbewerbs- 
und Beihilfekontrolle, Sozial-
politik, Landwirtschafts- und 
Umweltpolitik 

- das Rechtschutzsystem der Eu-
ropäischen Gemeinschaft. 

Hierbei sind möglichst allgemeine 
Tendenzen und neuere Entwick-
lungen im Europarecht zu berück-
sichtigen. 
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Hinweise des Landes-
justiz- 
prüfungsamts   
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Die schriftliche Prüfung 
 
Stand: März 2016 
 
1. Termine und Orte: 
 
1.1 Die Termine zur Anfertigung der 
Aufsichtsarbeiten finden jeweils zu Be-
ginn des letzten Monats der letzten 
Pflichtstation statt. Klausurmonate sind 
somit Januar, April, Juli und Oktober. 
 
1.2 Die Aufsichtsarbeiten werden in 
der Regel am Ort der Arbeitsgemein-
schaft geschrieben. 
 
2. Bearbeitungszeit: 
 
2.1 Die Prüflinge werden gebeten, 
sich bereits 30 Minuten vor Beginn 
der Bearbeitung einzufinden, damit 
die Aufgaben rechtzeitig ausgegeben 
werden können. Ein amtlicher Licht-
bildausweis ist mitzubringen. Die Be-
arbeitungszeit beträgt genau fünf 
Stunden und beginnt mit ihrer Festset-
zung durch die Aufsichtführenden. 
Dies gilt auch für Prüflinge, die erst 
nach dem festgesetzten Beginn der 
Aufsichtsarbeit eintreffen. Im Übrigen 
wird auf Teilziffer 6.1 Bezug genom-
men. 
 
2.2 Bei prüfungsunabhängigen Be-
einträchtigungen kann das Landesjus-
tizprüfungsamt nach Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses auf Antrag 
die Bearbeitungszeit verlängern sowie 
persönliche und sächliche Hilfsmittel 
zulassen; bei einer Verlängerung oder 
Zulassung muss gewährleistet sein, 
dass die prüfungserheblichen Fähig-
keiten des Prüflings feststellbar blei-
ben. Da diese Entscheidung nicht von 
der Aufsicht getroffen werden kann, 
muss ein entsprechender Antrag 
rechtzeitig vor dem Termin unter An-
gabe des Aktenzeichens und Beifü-
gung eines entsprechenden amtlichen 

Ausweises oder einer amtsärztlichen 
Bescheinigung beim Landesjustizprü-
fungsamt gestellt werden. 
 
2.3 Bei nur vorübergehender Beein-
trächtigung gilt das unter 6.2 S. 1 und 
2 Gesagte. Ob die Bearbeitungszeit in 
diesem Fall verlängert oder der Prüf-
ling auf einen späteren Termin zur Fer-
tigung des Aufsichtsarbeit/-en verwie-
sen wird, entscheidet das Landesjus-
tizprüfungsamt. 
 
3. Einzelheiten zur Anfertigung der 
Bearbeitung: 
 
3.1 Es ist untersagt, andere Gegen-
stände als die zugelassenen Hilfsmit-
tel, Schreibzeug und Verpflegung mit 
an den Arbeitsplatz im Prüfungsraum 
zu nehmen. Dies gilt auch für Diktier-
geräte, Laptops und vor allem Mobilte-
lefone (Handys) sowie Uhren, die über 
Computerfunktionalität und -
konnektivität verfügen (sog. Smartwat-
ches). Es finden Kontrollen mittels Me-
talldetektoren statt. Mitgeführte (Arm-
band-)Uhren sind während der Bear-
beitungszeit für die Aufsicht sichtbar 
auf dem Arbeitsplatz abzulegen. 
Schreibzeug und Verpflegung sind auf 
das notwendige Maß zu beschränken. 
Die Gegenstände auf dem Arbeitsplatz 
sind so abzulegen, dass eine Kontrolle 
durch die Aufsicht möglich ist. Den 
Anweisungen der Aufsicht ist Folge zu 
leisten. Zuwider¬handlungen können 
als Täuschungsversuch gewertet wer-
den.  
 
3.2 Die Aufgaben werden in einem 
Mantelbogen jeweils zu Beginn des 
Termins von den Aufsichtführenden 
ausgegeben. Es ist darauf zu achten, 
dass die Kennziffer in der Liste, in der 
der Empfang der Aufgabe bestätigt 
wird, mit der auf dem Mantelbogen 
übereinstimmt. 
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3.3 Es empfiehlt sich, die Aufgaben 
zu Beginn der Bearbeitungszeit auf 
Vollständigkeit zu überprüfen. 
 
3.4 Rauchen ist nicht gestattet.  
 
3.5 Es ist jeweils nur einem Prüfling 
gestattet, die Toilette aufzusuchen. Die 
Aufsicht vermerkt die Uhrzeit in der 
Niederschrift über den Klausurentermin 
oder in der aufzustellenden Sitzord-
nung. 
 
3.6 Reinschrift- und Konzeptpapier 
wird in hinreichender Menge zur Ver-
fügung gestellt. Die Verwendung von 
eigenem Papier ist nicht gestattet. 
 
4. Hilfsmittel: 
 
4.1  Hinsichtlich der zugelassenen 
Hilfsmittel und deren Benutzung wird 
auf das aktuelle Merkblatt „Liste der 
zugelassenen Hilfsmittel“ Bezug ge-
nommen. 
 
4.2 Auf dem Deckblatt der Aufsichts-
arbeiten sind die benutzten Hilfsmittel 
sowie insbesondere deren Stand bzw. 
deren Auflage anzugeben. 
 
4.3  Die Benutzung von Taschen-
rechnern ist nicht gestattet. 
 
5. Abgabe der Aufsichtsarbeit: 
 
5.1  Bei Ablauf der Bearbeitungszeit 
ist die Aufsichtsarbeit zusammen mit 
allen Konzeptblättern, dem Aufgaben-
text und dem Mantelbogen unverzüg-
lich abzugeben, auch wenn die Bear-
beitung nicht abge-schlossen ist. Eine 
Verlängerung der Bearbeitungszeit ist 
nicht möglich. Den Anordnungen der 
Aufsicht ist Folge zu leisten. Eine ver-
spätet abgelieferte Arbeit wird mit „un-
genügend“ (0 Punkte) bewertet (§ 16 
Abs. 4 S. 1 NJAG). Die Entscheidung 
darüber trifft das Landesjustizprü-
fungsamt. 

 
5.2 Die Arbeit darf nur mit der vom 
Landesjustizprüfungsamt zugeteilten 
Kennziffer kenntlich gemacht und nicht 
unterschrieben werden. 
 
5.3 Die Seiten der Bearbeitung sind 
zu nummerieren. 
 
5.4 Der Aufgabentext ist mit abzuge-
ben. Eine unzulässige Entnahme stellt 
einen erheblichen Ordnungsverstoß 
dar. 
 
6. Nichtabgabe der Arbeit: 
 
6.1 Bleibt der Prüfling ohne genü-
gende Entschuldigung aus oder liefert 
er eine Aufsichtsarbeit ohne genügen-
de Entschuldigung nicht oder nicht 
rechtzeitig ab oder wird er von der 
Fortsetzung der Anfertigung einer Auf-
sichtsarbeit ausgeschlossen, so wird 
die Arbeit mit „ungenügend“ (0 Punkte) 
bewertet (§ 16 Abs. 4 NJAG). Hat der 
Prüfling das Ausbleiben im Klausuren-
termin oder die Nichtablieferung der 
Klausur genügend entschuldigt, so 
nimmt er an dem nächsten Klausuren-
termin teil. 
 
6.2 Bei Krankheit ist der Nachweis 
der Prüfungsunfähigkeit durch ein 
amtsärztliches Zeugnis zu führen; das 
Zeugnis muss unverzüglich eingeholt 
und vorgelegt werden. Die Vorlage 
eines privatärztlichen Attestes genügt 
nicht. Auch sonstige Entschuldigungs-
gründe sind unverzüglich anzuzeigen 
und glaubhaft zu machen (§ 16 Abs. 1 
NJAG). Die Entscheidung darüber, ob 
die Entschuldigung genügend ist, trifft 
das Landesjustizprüfungsamt. Die 
Dienstunfähigkeit ist außerdem dem 
Oberlandesgericht anzuzeigen. 
 
6.3 Erkrankt der Prüfling im Klau-
surentermin, hat er dies der Aufsicht 
unverzüglich anzuzeigen, die es im 
Protokoll vermerkt. Erbringt ein Prüfling 
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trotz krankheitsbedingter Prüfungsun-
fähigkeit Prüfungsleistungen, obwohl 
er seine Erkrankung erkannt hat oder 
hätte erkennen können, kann er sich 
nachträglich auf eine Leistungsminde-
rung infolge Krankheit nicht berufen. 
 
7. Täuschungsversuche - Ord-
nungsverstöße 
 
Versucht ein Prüfling, das Ergebnis 
einer Aufsichtsarbeit durch Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel, unzu-
lässige Hilfe Dritter oder sonstige Täu-
schung zu beeinflussen, so ist diese 
Arbeit in der Regel mit der Note „unge-
nügend“ (0 Punkte) zu bewerten. In 
leichten Fällen kann Nachsicht gewährt 
werden. Im Fall eines schweren Täu-
schungsversuchs ist die gesamte 
Staatsprüfung für nicht bestanden zu 
erklären; der wiederholte Täuschungs-
versuch steht in der Regel einem 
schweren Täuschungsversuch gleich 
(§ 15 Abs. 1 NJAG). 
 
Die Aufsichtführenden können Prüflin-
ge, die erheblich gegen die Ordnung 
verstoßen, von der Fortsetzung der 
Anfertigung der Aufsichtsarbeiten aus-
schließen (§ 15 Abs. 3 S. 1 NJAG). Die 
betroffene Prüfungsleistung wird mit 
der Note „ungenügend“ (0 Punkte) be-
wertet (§ 15 Abs. 3 S. 2 NJAG). 

8. Rückfragen: 
 
Rückfragen und Mitteilungen sind unter 
Angabe des Aktenzeichens (PA II. Nr.) 
an die folgende Adresse zu richten: 
 
Niedersächsisches Justizministerium 
- Landesjustizprüfungsamt - 
Fuhsestraße 30 
29221 Celle; 
 
oder per E-Mail an Landesjustizprü-
fungsamt@mj.niedersachsen.de 
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Liste der zugelassenen Hilfsmittel 
Stand: März 2016 
 
I. Nach Nr. 1 der Durchführungs-
bestimmungen zu §§ 37, 39 NJAVO 
i. V. m. Nr. 2 S. 2 der Schluss-
bestimmungen der AV-Juristenaus-
bildung des MJ vom 17.12.2009 
(Nds. Rpfl. 2010, S. 14 ff.; VORIS 
31210) werden für die zweite juristi-
sche Staatsprüfung folgende Hilfs-
mittel zugelassen: 

 
1. im schriftlichen und mündlichen Teil: 

a) Schönfelder, Deutsche Gesetze 
(Loseblattausgabe) - einschließ-
lich Ergänzungsband -; 

b) Sartorius Band I, Verfassungs- 
und Verwaltungsgesetze der 
Bundesrepublik Deutschland - 
ohne Ergänzungsband -; 

c) März, Niedersächsische Gesetze; 
 

2.  im schriftlichen Teil sowie im 
Rahmen der Vorbereitung auf den 
Aktenvortrag zusätzlich: 

a) Palandt, Bürgerliches Gesetz-
buch; 

b) Thomas / Putzo, Zivilprozess-
ordnung; 

c) Fischer, Strafgesetzbuch; 

d) Meyer-Goßner, Strafprozess-
ordnung; 

 
3. zur Vorbereitung auf den Akten-

vortrag zusätzlich: 

a) für den Wahlbereich „Arbeitsrecht 
und Sozialrecht“: 

 aa) Nipperdey I, Arbeitsrecht, 
      Beck’sche Textsammlung 

  oder 

  Arbeitsgesetze, Beck-Texte  
             im dtv, Band 5006 

bb) Aichberger, Sozialgesetz-
buch, Beck’sche Textsamm-

lung (ohne Ergänzungsband 
„Gesetzliche Krankenver-
sicherung/Soziale Pflege-
versicherung“) 

oder 

Sozialgesetzbuch, Beck-
Texte im dtv, Band 5024; 

und 

SGG-Sozialgerichtsgesetz, 
Beck-Texte im dtv, Band 
5778; 

b) für den Teilbereich „Finanzrecht“ 
des Wahlbereichs „Wirtschafts-
recht und Finanzrecht“: 

aa) Steuergesetze Beck’sche 
Textausgabe 

oder 

bb) Steuergesetze, Beck-Texte 
im dtv, Band 5765; 

und  

AO/FGO-Steuerverfahrens-
recht, Beck-Texte im dtv, 
Band 5548; 

c) für den Wahlbereich „Europa-
recht“: 

aa) Sartorius II, Internationale 
Verträge/ Europarecht, 
Beck’sche Textsammlung 

oder 

bb) Europa-Recht, Beck-Texte im 
dtv, Band 5014. 

 
II. Die Prüflinge haben jeweils ein 
Exemplar der Hilfsmittel für den 
schriftlichen und mündlichen Teil der 
Prüfung einschließlich der Vor-
bereitung auf den Aktenvortrag 
selbst mitzubringen. Falls weitere 
Hilfsmittel in der Aufgabenstellung 
vorgesehen sind, werden sie vom 
Landesjustizprüfungsamt gestellt. 
Im Interesse der Prüflinge wird drin-
gend angeraten, zu jedem Prüfungs-



 

  76 

teil alle jeweils zugelassenen Hilfs-
mittel mitzubringen. 

 
III. Hinsichtlich der Loseblattsamm-

lungen gilt: 
 

1. für die schriftliche Prüfung, dass 
Ergänzungslieferungen, die später 
als zwei Monate vor dem 1. des 
Klausurmonats im Buchhandel er-
hältlich sind, nicht mehr einzu-
sortieren sind. Der Erstellung der 
Klausuren liegt dieser Stand der Lo-
seblattsammlungen zugrunde. Dar-
aus folgt folgende Handhabung: 

a) für den Klausurmonat Januar sind 
die Ergänzungslieferungen bis 
zum 01.11. des Vorjahres einzu-
sortieren; 

b) für den Klausurmonat April sind 
die Ergänzungslieferungen bis 
zum 01.02. einzusortieren; 

c)  für den Klausurmonat Juli sind 
die Ergänzungslieferungen bis 
zum 01.05. einzusortieren und 

d)  für den Klausurmonat Oktober die 
Ergänzungslieferungen bis zum 
01.08. 

Es obliegt den Prüflingen in ihrem 
eigenen Interesse, zur Vermeidung 
etwaiger Nachteile bei der Bearbei-
tung selbst dafür zu sorgen, dass 
sich die Loseblattsammlungen bei 
der Anfertigung der Klausuren auf 
diesem Stand befinden. 

2. Für die mündliche Prüfung gilt der 
jeweils aktuelle Stand der Loseblatt-
sammlungen. Die Prüflinge haben 
selbst dafür Sorge zu tragen, dass 
sich die Loseblattsammlungen auf 
dem neuesten Stand befinden. 

3. Die gebundenen Hilfsmittel sollen 
die Prüflinge in der jeweils aktuellen 
Auflage benutzen. 

IV. Die zugelassenen Hilfsmittel dürfen 
nur die vom Verlag herausge-

gebenen Inhalte enthalten. Sollten 
mit den Ergänzungslieferungen zu 
den Loseblattsammlungen Beilagen 
(auch in gebundener Form) ausge-
geben werden, sind diese als Be-
standteil zulässig. 

V. Das Mitbringen oder die Benutzung 
anderer als der zugelassenen Hilfs-
mittel ist nicht gestattet. 

VI. Die Hilfsmittel dürfen je Seite 
höchstens fünf handschriftliche Pa-
ragrafenhinweise mit abgekürzter 
Gesetzesbezeichnung enthalten. 
Ferner sind gelegentliche Unter-
streichungen oder Markierungen 
durch Stifte jeder Art erlaubt, soweit 
sie nicht der Kommentierung dienen 
oder systematisch aufgebaut sind. 
Im Übrigen sind sonstige Anmer-
kungen jeglicher Art unzulässig. Re-
gister zum Auffinden der Gesetze 
sind erlaubt, Register zum Auffinden 
einzelner Paragrafen nicht. Die Mar-
kierung von Normen in Hunderter-
schritten ist gestattet. 

Paragrafenhinweise: 

Eintragungen in den Geset-
zestext und in die Geset-
zessammlungen sind 
grundsätzlich unzulässig. 
Jedoch werden bis zu fünf 
Paragrafenhinweise pro 
Seite nicht beanstandet. 
Ein Paragrafenhinweis ist z. 
B. § 812 Abs. 1 S. 1 2. Al-
ternative BGB. 

Die zulässigen 5 Paragra-
fenhinweise pro Seite dür-
fen in Paragrafenketten an-
geordnet sein. Jedoch 
müssen die eingetragenen 
Paragrafenhinweise oder 
Paragrafenketten in sachli-
chem Zusammenhang mit 
der jeweiligen Gesetzes-
stelle stehen. Dies ist ins-
besondere dann nicht ge-
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geben, wenn die Ein-
tragung als Codierung (z.B. 
Prüfungsschema) ver-
wendet wird.  

Unterstreichungen, Mar-
kierungen: 

Unterstreichungen und 
Markierungen bilden dann 
ein unzulässiges System 
zur Kommentierung des 
Gesetzes, wenn in ihnen 
über die Funktion als reine 
Hervorhebung und Lesehil-
fe hinaus durch systemati-
sche Verwendung ein erläu-
ternder Infor

mationsgehalt gesehen 
werden kann, wie etwa bei 
der systematischen Kenn-
zeichnung von Anspruchs-
normen.  

VII. Jede Kontaktaufnahme der Prüf-
linge untereinander oder mit Dritten 
ist strikt untersagt. 

VIII. Ein Verstoß gegen die Regelun-
gen in IV. bis VII. gilt als Täu-
schungsversuch im Sinne des 
§ 15 Abs. 1 NJAG. 
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Stand: Januar 2010 
 
Die Aufsichtsarbeit aus dem 

Zivilrecht mit einer zivilgericht-
lichen Aufgabenstellung 

 
Die Aufsichtsarbeiten in der zwei-
ten juristischen Staatsprüfung be-
ziehen sich nach § 37 Abs. 2 S. 1 
NJAVO auf die Ausbildung in den 
Pflichtstationen. Für die Auf-
sichtsarbeit aus dem Bereich des 
Zivilrechts mit einer zivilgericht-
lichen Aufgabenstellung (§ 37 
Abs. 2 S. 2 Nr. 1 NJAVO) bedeu-
tet dies i. S. d. der ersten Pflicht-
station (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 NJAG), 
dass diese nach dem gegenwär-
tigen Ausbildungsplan Aufgaben 
einer Richterin oder eines Rich- 
 
 
ters der Zivilgerichtsbarkeit erster 
Instanz zum Gegenstand hat. 
 
Eine Aufsichtsarbeit mit zivilge-
richtlicher Aufgabenstellung kann 
daher alle verfahrensfördernden 
und verfahrensbeendenden Ent-
scheidungen des Gerichts in Zivil-
sachen erster Instanz in jeder 
nach der ZPO vorgesehenen Ver-
fahrensart zum Gegenstand ha-
ben.  
 
I. Entscheidung durch Urteil 
 
Denkbar sind alle Arten von Urtei-
len (Teil-, Verzichts-, Anerkennt-
nis- und Versäumnisurteile sowie 
End-, Zwischen- oder Vorbehalts-
urteile) in allen Verfahrensarten 
(z. B. Bestätigung einer einstwei-
ligen Verfügung, Urkundsvorbe-
haltsurteil). Die Urteile sind als 
solche zu bezeichnen. 
 

1. Rubrum 
 
Bei der Abfassung eines Urteils 
sind die Anforderungen des § 313 
Abs. 1 Ziff. 1 bis 3 ZPO zu beach-
ten. Auf die richtige Bezeichnung 
der Parteien und ihrer Partei-
stellung je nach Verfahrensart 
(z. B. Arrestkläger, Widerkläger, 
Drittwiderbeklagter) ist zu achten.  
 
2. Urteilsformel 
 
Die Urteilsformel folgt hinter dem 
Rubrum äußerlich abgesondert. 
Sie soll als Quintessenz des Pro-
zesses so kurz, bestimmt und klar 
wie möglich gefasst und muss 
aus sich heraus verständlich und 
der Zwangsvollstreckung zugäng-
lich sein. Bei Endurteilen muss 
sie alle in letzter mündlicher Ver-
handlung gestellten Anträge er-
schöpfend erledigen. Eine Ent-
scheidung über die Hauptanträge, 
von Amts wegen über die Kosten, 
über die vorläufige Vollstreckbar-
keit und ggf. auch über die Zulas-
sung einer Berufung ist abzu-
fassen. 
Eine Entscheidung über den 
Streitwert ist nur dann zu treffen, 
wenn dies nach dem Bearbei-
tungsvermerk des Landesjustiz-
prüfungsamts zur jeweiligen Klau-
sur ausdrücklich erwartet wird. 
Hierbei empfiehlt sich wegen der 
unterschiedlichen Rechtsbehelfs-
möglichkeit eine gesonderte Fas-
sung als Beschluss.  
 
3. Tatbestand 
 
Die Anforderungen an die Dar-
stellung des Sach- und Streit-
standes aus § 313 Abs. 2 ZPO 
sind zu beachten. Danach sollen 
die erhobenen Ansprüche und die 
dazu vorgebrachten Angriffs- und 
Verteidigungsmittel unter Hervor-
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hebung der unveränderten An-
träge, aber nur ihrem wesent-
lichen Inhalt nach knapp darge-
stellt werden. 
 
Der Tatbestand soll regelmäßig 
mit der Kennzeichnung des gel-
tend gemachten Anspruchs nach 
Gegenstand und Grund begin-
nen. Ein einleitender Satz sollte 
verständlich machen, worum der 
Streit im Kern geht.  
 
Die anschließende Darstellung 
des unstreitigen Sachverhalts, 
des streitigen Klägervortrages 
und des Beklagtenvortrages geht 
von der Wiedergabe der an-
spruchsbegründenden Tatsa-
chenbehauptungen und evtl. von 
den die Einwendungen tragenden 
Tatsachenbehauptungen aus. 
Dabei sind tunlichst Oberbegriffe 
zu verwenden, zu denen auch 
Rechtsbegriffe des täglichen Le-
bens gehören. Die Anträge sind 
hervorzuheben. Rechts-ansichten 
der Parteien sind grundsätzlich 
nicht wiederzuge-ben; nur in 
Ausnahmefällen kann zur Erleich-
terung des Streitver-ständnisses 
eine Anführung ge-boten oder 
ratsam sein. Auf die Wiedergabe 
der Einzelheiten des Vorbringens 
ist zugunsten von Verweisungen 
zu verzichten. We-gen der Ein-
zelheiten des Sach- und Streit-
standes soll (nicht nur: darf) ge-
mäß § 313 Abs. 2 S. 2 ZPO - in-
besondere wegen des Inhalts von 
Urkunden, der Einzel-heiten von 
Berechnungen und des Ergebnis-
ses von Beweisauf-nahmen - auf 
die zu den Akten gehörenden 
Schriftstücke, Proto-kolle und Un-
terlagen verwiesen werden. Et-
was anderes gilt, wenn es auf 
einen bestimmten Wortlaut eines 
Schriftstückes besonders an-
kommt oder der Parteivortrag 

durch Verweisungen und Bezug-
nahmen so verkürzt wird, dass 
die Partei ihre vorgetragene 
Rechtsposition in der Sachdar-
stellung nicht mehr wiederfindet. 
Die Verständlichkeit des Urteils 
für die Parteien ist zu beachten. 
Prozessgeschichte ist dann, 
wenn sie entscheidungsrelevant 
ist, an der Stelle darzustellen, wo 
es zum Verständnis des Sach- 
und Streitstandes geboten ist. Auf 
die Anordnung und Durchführung 
einer Beweisaufnahme ist durch 
eine möglichst kurze Verweisung 
hinzuweisen. Die in der Praxis 
übliche pauschale Bezugnahme 
auf die gewechselten Schriftsätze 
und Niederschriften (sog. salvato-
rische Klausel) ist gestattet. 
 
4. Entscheidungsgründe 
 
Nach § 313 Abs. 3 ZPO sollen die 
Entscheidungsgründe eine kurze 
Zusammenfassung nur derjeni-
gen Erwägungen enthalten, auf 
denen die Entscheidung in tat-
sächlicher und rechtlicher Hin-
sicht beruht. Ein Urteil ist kein 
Gutachten; es zeigt nur die, die 
Entscheidung tragenden Gründe 
auf. Die Entscheidungsgründe 
sind im Urteilsstil so abzufassen, 
dass sie aus sich heraus über-
zeugen. Eine Auseinandersetz-
ung mit entscheidungserhebli-
chen Streitfragen ist infolgedes-
sen stets erforderlich. Dabei ist 
auf die sog. Spiegelbildlichkeit zu 
achten, wonach die im Tatbe-
stand angeführten Behauptungen 
und Einwendungen eine Antwort 
in den Entscheidungsgründen 
erfahren müssen. Zu vermeiden 
sind überflüssige oder weit-
schweifige Ausführungen.  
Sowohl die Streitentscheidung als 
auch die Nebenentscheidungen 
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sind in gebotener Kürze zu be-
gründen. 
 
 
 
II. Entscheidung durch  
  Beschluss 
 
Die richterliche Entscheidungs-
findung kann auch durch Be-
schluss erfolgen (z. B. §§ 91 a; 
114, 115; 269 Abs. 3 S. 3; 278 
Abs. 6 S. 2; 321 a Abs. 4 S. 4; 
358, 358 a, 359; 719; 721; 766 
ZPO). Sie ist als solche zu be-
zeichnen und die Verfahrensart 
anzugeben (z. B. wenn die Ent-
scheidung außerhalb des Er-
kenntnisverfahrens ergeht „in 
dem Prozesskostenhilfeverfahr-
en“, „in der Zwangsvollstre-
ckungssache“ usw.).  
 
1. Rubrum 
 
Auch bei Beschlüssen, die 
Grundlage eines Vollstreckungs-
titels sind und/oder die zuzu-
stellen sind (§ 329 Abs. 3 ZPO), 
ist eine genaue Parteibezeich-
nung erforderlich (volles Ru-
brum).  
Es ist darauf zu achten, dass 
nicht immer eine mündliche Ver-
handlung vorausgegangen sein 
muss. Im Übrigen gelten die Vor-
schriften über die erkennenden 
Richter und die Verkündung von 
Urteilen entsprechend (§ 329 
Abs. 1 ZPO). 
 
2. Beschlusstenor 
 
Der Hauptsachetenor ist entspre-
chend des Wortlautes des Geset-
zes zu formulieren. Er muss in je-
dem Fall klar und eindeutig sein. 
Ob ein Beschluss auch eine Kos-
tenentscheidung zu enthalten hat, 
hängt u. a. davon ab, ob durch 

diese Entscheidung erstattungs-
fähige Kosten entstanden sind, 
was im Einzelfall zu prüfen ist. 
Für die Festsetzung des Gegen-
standswertes gelten die Aus-
führungen zum Urteilstenor ent-
sprechend. 
 
3. Gründe 
 
Im Anschluss an den Tenor muss 
der Beschluss begründet werden, 
wenn ein Rechtsmittel statthaft ist 
oder der Beschluss einen Antrag 
zu Ungunsten der Antragstellerin 
/ des Antragstellers bescheidet. 
Ist der Beschlussentwurf die an-
zufertigende Prüfungsleistung, ist 
sowohl eine Sachverhaltsdar-
stellung als auch eine rechtliche 
Würdigung erforderlich, die im 
Beschluss mit „Gründe“ über-
schrieben wird und auf welche 
inhaltlich die Ausführungen zur 
Darstellung von Tatbestand und 
Entscheidungsgründen eines Ur-
teils sinngemäß zu übertragen 
sind.  
 
III. Richterliche Verfügungen 
 
Die Arbeitstechniken des Zivil-
richters umfassen neben Ent-
scheidungen durch Urteil und Be-
schluss auch Verfügungen als 
Anordnungen des vorsitzenden 
bzw. des beauftragten oder er-
suchten Richters, die gegenüber 
der Geschäftsstelle ausgespro-
chen werden und meistens pro-
zessleitender Natur sind (vgl. §§ 
216 Abs. 2, 227 Abs. 2, 229 Abs. 
2, 273 Abs. 2, 329 Abs. 2 S. 1 
ZPO).  
Als Prüfungsaufgabe ist regelmä-
ßig ein entscheidungsreifer Sach-
verhalt zu erwarten, im Einzelfall 
kann aber die Prüfungsleistung 
auch in einer Teilentscheidung 
über den Streitgegenstand liegen, 
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so dass ein Prüfling auch die der 
Entscheidungsfindung vorausge-
henden Verfügungen beherr-
schen muss.  
 
IV. Vermerk für die Bearbeitung 
 
Den Aufsichtsarbeiten in der 
zweiten juristischen Staatsprü-
fung sind Vermerke des Landes-
justizprüfungsamtes für die Bear-
beitung beigefügt, die die kon-
krete Prüfungsaufgabe formu-
lieren. Die Bearbeitungshinweise 
gehen den allgemeinen Hinwei-
sen dieses Merkblattes im Zweifel 
vor. Regelmäßig entsprechen sie 
dem folgenden Muster, können 
jedoch je nach konkreter Gestal-
tung des Falles abweichen oder 
Ergänzungen aufweisen: 
 
1. Die Entscheidung des Ge-

richts, die am (Bearbeitungs-
zeitpunkt der Klausur) ver-
kündet wird, ist einschließlich 
der prozessualen Nebenent-
scheidungen über die Kosten 
und die vorläufige Vollstreck-
barkeit zu entwerfen. Von den 
in der ZPO vorgesehenen 
Möglichkeiten, den Tatbe-
stand und / oder die Ent-
scheidungsgründe wegzu-
lassen, ist kein Gebrauch zu 
machen. Der Gebührenstreit-
wert ist festzusetzen. 
 

2. Kommt die Bearbeiterin / der 
Bearbeiter zu einer Entschei-
dung, in der sie / er zur mate-
riellen Rechtslage nicht Stel-
lung nimmt, so hat sie / er zu-
sätzlich die Entscheidungs-
gründe zu entwerfen, die sich 
mit der materiellen Rechts-
lage befassen. 

 
3. Sollte die Bearbeiterin / der 

Bearbeiter den Fall aus ei-

nem rechtlichen Gesichts-
punkt entscheiden wollen, der 
von den am Verfahren Betei-
ligten nicht angesprochen 
worden ist, so ist zu unter-
stellen, dass ihnen im Verlauf 
des Verfahrens Gelegenheit 
zur Erörterung gegeben wor-
den ist, sie davon aber keinen 
Gebrauch gemacht haben. 
Wird ein rechtlicher Hinweis 
für erforderlich gehalten, so 
ist zu unterstellen, dass die-
ser ordnungsgemäß erfolgt 
und ohne Ergebnis geblieben 
ist; eine solche Vorgehens-
weise ist in einer Fußnote 
kenntlich zu machen. 

 
4. Wird die Durchführung weite-

rer richterlicher Aufkärung 
und / oder Beweisaufnahmen 
für erforderlich gehalten, so 
ist zu unterstellen, dass diese 
erfolgt sind, jedoch zu keinem 
Ergebnis geführt haben. Ein 
solches Vorgehen ist in der 
Fußnote kenntlich zu ma-
chen. 

 
5. Soweit Unterlagen nicht oder 

nicht vollständig abgedruckt 
sind, ihr Inhalt aber wiederge-
geben ist, ist die Wiedergabe 
zutreffend. Soweit Unterlagen 
weder abgedruckt noch wie-
dergegeben sind, sind die 
fehlenden Teile für die Bear-
beitung ohne Bedeutung. 

 
6. Die Formalien (Fristen, La-
dungen, Zustellungen, Be-
lehrungen, Vollmachten, Un-
terschriften etc.) sind in Ord-
nung. 

 
7.  Ist ein Beschluss zu fertigen, 

sind die Gründe mit einem 
gesonderten Sachverhaltsteil 
zu versehen. 
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Stand: Januar 2010 
 
Die Aufsichtsarbeit aus dem Zivil-
recht mit einer gutachterlichen  

Aufgabenstellung 
 

Die Aufsichtsarbeiten in der zweiten 
juristischen Staasprüfung beziehen 
sich nach § 37 Abs. 2 S. 1 NJAVO auf 
die Ausbildung in den Pflichtstationen. 
Für die Aufsichtsarbeit aus dem Be-
reich des Zivilrechts mit einer gutach-
terlichen Aufgabenstellung (§ 37 Abs. 
2 S. 2 Nr. 1 NJAVO) bedeutet dies 
i. S. d. der ersten Pflichtstation (§ 7 
Abs. 1 Nr. 1 NJAG), dass diese nach 
dem gegenwärtigen Ausbildungsplan 
Aufgaben einer Richterin oder eines 
Richters der Zivilgerichtsbarkeit erster 
Instanz zum Gegenstand hat. 
 
Gegenstand der Aufsichtsarbeit im Zi-
vilrecht mit einer gutachterlichen Auf-
gabenstellung kann jede erstins-
tanzliche gerichtliche Entscheidung 
sein. Die Aufgabe besteht grundsätz-
lich in der Erstellung eines Tatbestan-
des, eines Gutachtens und eines Ent-
scheidungsvorschlages. Abweichende 
oder ergänzende Anforderungen kön-
nen sich aus dem Bearbeitervermerk 
des Landesjustizprüfungsamtes zur 
jeweiligen Klausur ergeben. 
 
I. Tatbestand 
 

Die Anforderungen an die Darstellung 
des Sach- und Streitstandes sind ent-
sprechend § 313 Abs. 2 ZPO zu be-
achten. Danach sollen die erhobenen 
Ansprüche und die dazu vorgebrach-
ten Angriffs- und Verteidigungsmittel 
unter Hervorhebung der unveränderten 
Anträge, aber nur ihrem wesentlichen 
Inhalt nach knapp dargestellt werden. 
 
Der Tatbestand soll regelmäßig mit der 
Kennzeichnung des geltend gemach-
ten Anspruchs nach Gegenstand und 
Grund beginnen. Ein einleitender Satz 

sollte verständlich machen, worum der 
Streit im Kern geht.  
 
Die anschließende Darstellung des un-
streitigen Sachverhalts, des streitigen 
Klägervortrages und des Beklagtenvor-
trages geht von der Wiedergabe der 
anspruchsbegründenden Tatsachen-
behauptungen und evtl. von den die 
Einwendungen tragenden Tatsachen-
behauptungen aus. Dabei sind tun-
lichst Oberbegriffe zu verwenden, zu 
denen auch Rechtsbegriffe des tägli-
chen Lebens gehören. Die Anträge 
sind hervorzuheben. Rechtsansichten 
der Parteien sind grundsätzlich nicht 
wiederzugeben; nur in Ausnahmefällen 
kann es zur Erleichterung des Streit-
verständnisses geboten oder ratsam 
sein, Rechtsansichten anzuführen. Auf 
die Wiedergabe der Einzelheiten des 
Vorbringens ist zugunsten von Verwei-
sungen zu verzichten. Wegen der Ein-
zelheiten des Sach- und Streitstandes 
soll (nicht nur: darf) gemäß § 313 Abs. 
2 S. 2 ZPO - inbesondere wegen des 
Inhalts von Urkunden, der Einzelheiten 
von Berechnungen und des Ergebnis-
ses von Beweisaufnahmen - auf die zu 
den Akten gehörenden Schriftstücke, 
Protokolle und Unterlagen verwiesen 
werden. Etwas anderes gilt, wenn es 
auf einen bestimmten Wortlaut eines 
Schriftstückes besonders ankommt 
oder der Parteivortrag durch Verwei-
sungen und Bezugnahmen so verkürzt 
wird, dass die Partei ihre vorgetragene 
Rechtsposition in der Sachdarstellung 
nicht mehr wiederfindet. Die Verständ-
lichkeit des Urteils für die Parteien ist 
zu beachten. Prozessgeschichte ist 
dann, wenn sie entscheidungsrelevant 
ist, an der Stelle darzustellen, wo es 
zum Verständnis des Sach- und Streit-
standes geboten ist. Auf die Anord-
nung und Durchführung einer Beweis-
aufnahme ist durch eine möglichst kur-
ze Verweisung hinzuweisen. Die in der 
Praxis übliche pauschale Bezugnahme 
auf die gewechselten Schriftsätze und 
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Niederschriften (sog. salvatorische 
Klausel) ist gestattet. 
 

II. Gutachten 
 
Das Gutachten ist nach den Grundsät-
zen der Relationstechnik zu erstellen. 
Es soll sowohl die materiell-rechtlichen 
als auch ggfs. die prozessualen Fra-
gen des Falles umfassend erörtern. 
 
Am Anfang des Gutachtens ist in ei-
nem kurzen Satz mitzuteilen, zu wel-
chem Ergebnis die rechtliche Prüfung 
geführt hat, z. B.: Ich schlage vor, „der 
Klage - teilweise - stattzugeben“, „die 
Klage abzuweisen“, „den Antrag zu-
rückzuweisen“. 
 
Der Aufbau richtet sich nach der Lage 
des Falles. Bei den von Amts wegen 
zu berücksichtigenden Umständen ist 
das Ergebnis der Prüfung nur mitzu-
teilen, wenn dazu ein besonderer An-
lass besteht. Das gerichtliche Verfah-
ren ist nur insoweit zu erörtern, als Be-
anstandungen erhoben worden oder 
zu erheben sind, die für den Vorschlag 
bedeutsam sind. Es ist davon auszu-
gehen, dass das Gericht mit den Par-
teien die maßgeblichen rechtlichen 
Gesichtspunkte erörtert hat. 
 
Das Gutachten darf sich nicht auf die 
Erörterungen der prozessrechtlichen 
Fragen beschränken; führt deren Be-
antwortung zur Entscheidung des 
Rechtsstreits, so ist der sachliche 
Streit in einem Hilfsgutachten zu er-
örtern. Ein Hilfsgutachten ist auch 
dann anzufertigen, wenn die Akten ei-
ne Beweisaufnahme enthalten, deren 
Notwendigkeit im Hauptgutachten ver-
neint wird. Dabei hat der Prüfling sich 
auf einen Rechtsstandpunkt zu stellen, 
der die Beweisaufnahme erforderlich 
macht, und die Sache auf dieser 
Grundlage zu beurteilen. Eine Beweis-
aufnahme über eine für die Entschei-
dung erhebliche Frage, die das Gericht 

nach Ansicht des Prüflings unter Ver-
kennung der Beweislast lediglich auf 
Antrag der nicht beweispflichtigen Par-
tei erhoben hat, ist stets im Hauptgut-
achten zu berücksichtigen. Die Anferti-
gung eines Hilfsgutachtens bei teilwei-
ser überflüssiger Beweisaufnahme 
wird nicht verlangt. 
 
Stützt der Prüfling die Überlegungen 
auf einen rechtlichen Gesichtspunkt, 
den eine Partei erkennbar übersehen 
oder für unerheblich gehalten hat, so 
ist zu unterstellen, dass die betreffende 
Partei darauf hingewiesen und ihr Ge-
legenheit zur Äußerung gegeben wor-
den ist, sie hiervon jedoch keinen Ge-
brauch gemacht hat. 
 
III. Entscheidungsvorschlag 
 
Der Entscheidungsvorschlag enthält 
die konkrete - auch die Nebenentschei-
dungen umfassende – Entscheidungs-
formel (vgl. § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO), 
zu der der Prüfling aufgrund des Gut-
achtens gelangt ist. Sie muss so abge-
fasst werden, dass der Umfang der 
Rechtskraft erkennbar ist und eine et-
waige Zwangsvollstreckung möglich 
wird (§ 313 Abs. 1 Nr. 5 ZPO). 
 
Der Streitwert ist festzusetzen, wenn 
dies nach dem Bearbeitervermerk des 
Landesjustizprüfungamtes zur jeweili-
gen Klausur erwartet wird. 
 
Ein Rubrum und Entscheidungsgründe 
sind regelmäßig nicht anzufertigen. 
 
IV. Vermerk für die Bearbeitung 
 
Den Aufsichtsarbeiten in der zweiten 
juristischen Staatsprüfung sind Ver-
merke des Landesjustizprüfungsamtes 
für die Bearbeitung beigefügt, die die 
konkrete Prüfungsaufgabe formulieren. 
Die Bearbeitungshinweise gehen den 
allgemeinen Hinweisen dieses Merk-
blattes im Zweifel vor. Regelmäßig 
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entsprechen sie dem folgenden Mus-
ter, können jedoch je nach kon-kreter 
Gestaltung des Falles abwei-chen oder 
Ergänzungen aufweisen: 
 
1. Die Angelegenheit ist nach den 

Regeln der Relationstechnik zu 
begutachten.  

 Eine Sachverhaltsschilderung ist 
voran zu stellen, die den Anfor-
derungen des § 313 Abs. 2 ZPO 
entspricht und der Prozesssituation 
Rechnung trägt. Das Gutachten 
endet mit einem Tenorierungs-
vorschlag einschließlich prozes-
sualer Nebenentscheidungen. Der 
Streitwert ist festzusetzen. 

 
2. Soweit Unterlagen nicht oder nicht 

vollständig abgedruckt sind, ihr In-
halt aber wiedergegeben ist, ist die 
Wiedergabe zutreffend. Soweit Un-
terlagen weder abgedruckt noch 
wiedergegeben sind, sind die feh-
lenden Teile für die Bearbeitung 
ohne Bedeutung. 

 
3. Sofern ein Lösungsweg gewählt 

wird, bei dem es auf die Schlüs-
sigkeit oder Erheblichkeit nicht an-
kommt, ist insoweit ein Hilfs-
gutachten zu erstellen. 

 
4. Sollte die Bearbeiterin / der Bear-

beiter den Fall aus einem recht-
lichen Gesichtspunkt entscheiden 
wollen, der von den am Verfahren 
Beteiligten nicht angesprochen 
worden ist, so ist zu unterstellen, 
dass ihnen im Verlauf des Ver-
fahrens Gelegenheit zur Erörte-
rung gegeben worden ist, sie da-
von aber keinen Gebrauch ge-
macht haben. 

 
5. Wird ein rechtlicher Hinweis für er-

forderlich gehalten, ist zu unterstel-
len, dass dieser ordnungsgemäß 
erfolgt und ohne Ergebnis geblie-
ben ist; eine solche Vorgehens-

weise ist in einer Fußnote kenntlich 
zu machen. 

 
6. Wird die Durchführung weiterer 

richterlicher Aufkärung und / oder 
Beweisaufnahmen für erforderlich 
gehalten, ist zu unterstellen, dass 
diese erfolgt sind, jedoch ergeb-
nislos geblieben sind. Ein solches 
Vorgehen ist in der Fußnote kennt-
lich zu machen. 

 
7. Die Formalien (Ladungen, Zustel-

lungen, Unterschriften, Vollmach-
ten etc.) sind in Ordnung. 

 
8. Begutachtungszeitpunkt ist der 

(Bearbeitungszeitpunkt der Klau-
sur). 
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Stand: Januar 2010 
 

Die Aufsichtsarbeit aus dem  
Zivilrecht mit einer gutachterlich-

rechtsberatenden oder  
gutachterlich-rechtsgestaltenden 

Aufgabenstellung 
 
§ 37 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 NJAVO konkreti-
siert die Aufsichtsarbeiten, die sich auf 
die Ausbildung in der vierten Pflichtsta-
tion (§§ 7 Abs. 1 Nr. 4 NJAG, 37 Abs. 
2 S. 1 NJAVO) beziehen, dahingeh-
end, dass die Aufgaben dem Bereich 
des Zivilrechts zu entnehmen sind und 
zwei gutachterlich-rechtsberatende 
oder gutachterlich-rechtsgestaltende 
Fragestellungen beinhalten. Dies be-
deutet, dass die Arbeits- und Sichtwei-
se einer Rechtsanwältin oder eines 
Rechtsanwalts zu Grunde gelegt und 
dargestellt werden soll. In der Regel 
wird eine rechtsberatende Anwalts-
klausur und eine rechtsgestaltende 
Anwaltsklausur pro Klausurdurchgang 
geschrieben; es können aber auch 
zwei Klausuren desselben Klausurtyps 
geschrieben werden. 
 
Die Sach- und Rechtslage ist zunächst 
umfassend zu begutachten, um aufzu-
zeigen, dass alle Aspekte der Frage-
stellung erkannt wurden. Das gilt auch, 
wenn in dem abschließenden anwaltli-
chen Schriftsatz und / oder Brief nur 
auf einen Teilaspekt der Gesamtprob-
lematik eingegangen werden muss. 
 
Der Prüfling sollte Folgendes beach-
ten: 
 
I. Gutachten 
 
Die Sach- und Rechtslage ist gutach-
terlich zu prüfen, wobei Unproblema-
tisches im Urteilsstil abzuhandeln ist. 
Das Gutachten soll sowohl die pro-
zessualen als auch die materiell-
rechtlichen Fragen des Falles umfas-
send erörtern. Das Gutachten muss 

auf alle nahe liegenden rechtlichen 
Erwägungen unter Berücksichtigung 
der Zielsetzung der Mandantin / des 
Mandanten eingehen. Es ist nach den 
Grundsätzen der Relationstechnik zu 
erstellen. Das bedeutet, dass grund-
sätzlich zweischichtig zu prüfen ist. 
Nach Lage des Falles, z. B. bei einem 
unstreitigen Sachverhalt kann es ange-
bracht sein, einschichtig aufzubauen. 
Dem Gutachten ist in der Regel kein 
Sachbericht voranzustellen, sofern sich 
nicht etwas anderes aus dem Bearbei-
tungsvermerk des Landesjustizprü-
fungsamtes zur jeweiligen Klausur er-
gibt. 
 
II. Prozesstaktische Überlegungen 
 
In einem gesonderten Abschnitt sollten 
vornehmlich bei der rechtsberatenden 
Aufgabenstellung die erforderlichen 
prozesstaktischen Überlegungen dar-
gestellt werden. Der Prüfling hat dabei 
die spezifische Fallgestaltung hinsicht-
lich der Zweckmäßigkeit des weiteren 
Vorgehens aufzuarbeiten. Diese Aus-
führungen verbinden das Gutachten 
mit dem praktischen Teil; das Ergebnis 
des Gutachtens soll in den praktischen 
Teil nach den besonderen Belangen 
der Auftraggeberin / des Auftraggebers 
widerspruchsfrei übergeleitet werden.  
 
III. Praktischer Teil 
 
Aus dem Begehren der Mandantin / 
des Mandanten, der konkreten Frage-
stellung und dem Vermerk des Lan-
desjustizprüfungsamtes für die Bear-
beitung ergibt sich, was in der ein-
zelnen Klausur jeweils erwartet wird. In 
der Regel sind die erforderlichen 
Schriftstücke und / oder Brief(e) zu 
verfassen. Der Prüfling muss selbst 
erkennen, was erforderlich ist. 
 
Es kommen beispielhaft in Betracht: 
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1. der Entwurf eines Schriftsatzes 
(z. B. Klage, Klageerwiderung, 
Einspruch, Antragsschrift, An-
spruchsbegründung) oder 

 
2. der Entwurf eines Schreibens an 

die andere Partei, mit welchem 
Ansprüche geltend gemacht oder 
abgelehnt werden (Schreiben zur 
Wahrung der Interessen der Man-
dantin / des Mandanten) und 

 
3. je nach konkreter Fallgestaltung 

ggf. zusätzlich der Entwurf eines 
Schreibens an die Mandantin / den 
Mandanten, in welchem die 
Rechtslage und das taktische Vor-
gehen erläutert werden, oder 

 
4. der Entwurf eines Briefes an die 

Mandantin / den Mandanten, in 
welchem die gewünschte Beratung 
erfolgt oder 

 
5. der Entwurf oder die Überarbeitung 

eines Schriftstücks, z. B. eines 
Vertrages oder Vergleichs, einer 
Satzung, einer einseitigen Willens-
erklärung, eines Testamentes oder 
allgemeiner Geschäftsbedingun-
gen und Ähnliches. 

  
Für die Ausarbeitung der Klausur gilt 
insbesondere: 
 
Ist ein Schriftsatz zu fertigen, sind die 
Förmlichkeiten des Rubrums zu beach-
ten. So sind gem. §§ 253, 130 ZPO 
das Gericht, ggf. mit Spruchkörper, 
und die Parteien zu bezeichnen. Der 
Antrag zur Hauptsache muss gemäß 
§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO einschließlich 
der Nebenforderungen bestimmt und 
vollständig sein, Gläubiger- und 
Schuldnerschutzanträge sind aufzu-
nehmen, soweit sie vom Gericht nur 
auf Antrag beschieden werden. Eben-
falls zu berücksichtigen ist, dass Ver-
säumnisurteile nur auf Antrag ausge-
sprochen werden, § 331 Abs. 3 ZPO. 

Regelmäßig empfiehlt sich, in einem 
Einleitungssatz das Begehren der Klä-
gerin / des Klägers voranzustellen bzw. 
darzustellen, weshalb die beklagte 
Partei ihre Inanspruchnahme zurück-
weist. Eine Klage, eine Widerklage und 
ein zur Aufrechnung gestellter An-
spruch müssen schlüssig formuliert 
werden. Erhebliches Gegenvorbringen 
ist darzustellen. Der Sachverhalt ist 
entsprechend dem vorangegangenen 
Gutachten auszuschöpfen. Oberbe-
griffe, zu denen auch Rechtsbegriffe 
des täglichen Lebens gehören, sind im 
Zweifel mit Substanz auszufüllen, es 
sei denn, es handelt sich um Neben-
aspekte. 
 
Ausführungen zur Rechtslage bzw. 
Rechtsfragen sind auf das Erforder-
liche zu begrenzen. Unnötige Wieder-
holungen des gutachterlichen Teils 
sind zu vermeiden. Etwas anderes gilt, 
wenn sich der Streit der Parteien vor-
nehmlich auf Rechtsfragen bezieht. 
Generell abzuraten sein dürfte von ei-
ner Vermengung mit dem Tatsachen-
vortrag, weil die Übersichtlichkeit da-
runter leidet. 
 
Ist ein Schreiben an die andere Partei, 
mit welchem Ansprüche geltend ge-
macht oder abgelehnt werden zu fer-
tigen, kommt es darauf an, die erfor-
derlichen rechtsgestaltenden Willens-
erklärungen (z. B. Anfechtung, Kündi-
gung) abzugeben und etwaige Form-
vorschriften zu wahren, z. B. 
§ 174 BGB. Der Schreibstil ist, wie 
sonst auch, sachlich. 
 
Sofern zusätzlich ein Brief an die Man-
dantin / den Mandanten zu ent-werfen 
ist, in dem das taktische Vor-gehen 
erläutert wird, ist auf die Beson-
derheiten des Falles einzugehen (z. B. 
Antrag auf Bewilligung von Prozess-
kostenhilfe, Urkundenprozess, einst-
weiliger Rechtsschutz). Allgemeinplät-
ze wie das Abfordern einer Vollmacht 
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oder eines Gebühren-vorschusses sind 
überflüssig. 
In einem Zusatzschreiben ist ferner die 
Rechtslage zu erläutern, soweit ein 
Teil des Begehrens der zu vertreten-
den Partei nicht mit Aussicht auf Erfolg 
geltend gemacht werden kann. 
 
Bei einem beratenden Brief an die 
Mandantin / den Mandanten ist es 
nicht erforderlich, den Sachverhalt auf-
zugreifen, es kann sich aber an-bieten, 
das Parteibegehren zusam-
mengefasst wiederzugeben und daran 
anknüpfend die Rechtslage darzu-
stellen. Zumeist sollte das Ergebnis 
des anwaltlichen Rates nicht vorweg-
genommen, sondern in Anlehnung an 
eine gutachterliche Prüfung entwickelt 
und vermittelt werden. Besonders ist 
auf die Verständlichkeit für die Man-
dantschaft zu achten. 
 
Der Entwurf oder die Überarbeitung 
eines Vertrages oder Vergleichs, eines 
Testamentes oder allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen o. ä. verlangt eine 
komplexe Sicht: Die Zielsetzung der 
eigenen Partei bzw. beider Seiten ist 
sorgfältig herauszuarbeiten. Rege-
lungsbedürftig ist ferner alles, was bei 
der Sachlage ohne eine schriftliche 
Klärung nach der Lebenserfahrung zu 
späteren Unklarheiten oder Ausein-
andersetzungen führen könnte. Bei der 
Entwicklung des Lösungsvorschlages 
sind der gesetzliche Rahmen und der 
Grundsatz der Vertragsfreiheit zu be-
rücksichtigen. Formulierungshilfen für 
den Entwurf können die gesetzlichen 
Vorschriften bieten, ferner die zur Ver-
fügung stehenden Kommentare. Wird 
ein Text zur Überarbeitung gegeben, 
kann sich der Prüfling ggf. an dem ur-
sprünglichen Text orientieren. 
 
 
 
 

IV. Gewichtung der Bearbeitungs- 
    anteile 
 
Der praktische Teil ist sowohl bei der 
rechtsgestaltenden als auch bei der 
rechtsberatenden anwaltlichen Klausur 
bedeutsam. Er muss vor allem prak-
tisch verwertbar sein. Das bedeutet, 
dass der praktische Teil zutreffend, 
verständlich und vollständig abge-
schlossen sein soll. 
 
Als Orientierung kann davon ausge-
gangen werden, dass das Gutachten 
und der praktische Teil (einschließlich 
prozesstaktischer Erwägungen) im 
Verhältnis zueinander im Regelfall et-
wa gleichgewichtig sein werden. Da 
jedoch jede Aufgabenstellung anders 
liegt, kann dies nur ein annähernder 
Hinweis ohne Allgemeingültigkeit sein. 
Zu berücksichtigen ist, dass jede Auf-
gabenstellung spezifische Anforder-
ungen an den Prüfling stellt und daher 
jeweils nach konkreter Fallgestaltung 
zu entscheiden ist, wo die Schwer-
punkte der Bearbeitung zu setzen sind. 
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Stand: Januar 2010 
 

Die Aufsichtsarbeit aus dem  
Strafrecht mit einer staatsanwaltli-

chen Aufgabenstellung 
 

In der strafrechtlichen Aufsichts-
arbeit der zweiten juristischen 
Staatsprüfung wird gem. § 37  
Abs. 2 Nr. 2 NJAVO eine gutach-
terliche Bearbeitung eines ab-
schlussreifen staatsanwaltlichen 
Aktenstückes und der Entwurf 
einer daraus abgeleiteten prak-
tischen Entschließung verlangt. 
Dasselbe gilt für die Wahlklausur 
im Strafrecht (§ 37 Abs. 2 Nr. 4 
NJAVO). 
 
Die Klausur besteht daher aus 
dem materiell-rechtlichen (sog.  
A-) Gutachten mit der Frage, ob 
der oder die Beschuldigte/n be-
stimmter Straftaten hinreichend 
verdächtig ist / sind, ferner aus 
prozessrechtlichen Überlegungen 
(sog. B-Gutachten) sowie einem 
praktischen Teil (Entwurf von An-
klageschrift, Antrag auf Erlass ei-
nes Strafbefehls, Antragsschrift 
im Sicherungs-, beschleunigten 
oder vereinfachten (Jugend-) Ver-
fahren, Einstellungsverfü-gung). 
Bei Erheben der öffent-lichen 
Klage wird der Entwurf einer Ab-
schlussverfügung (als Begleitver-
fügung zur Anklage) nicht ver-
langt. Nur wenn eine öf-fentliche 
Klage in keiner Form er-hoben 
wird bzw. nur im Falle der voll-
ständigen Einstellung des Ver-
fahrens, ist eine Einstellungsver-
fügung zu erstellen. 
 

Die Arbeit muss sich auf die we-
sentlichen Gesichtspunkte be-
schränken. Nur durch Konzentra-
tion auf das Wesentliche bzw. ei-
ne zutreffende Schwerpunktbil-
dung wird es gelingen, innerhalb 

der Bearbeitungszeit einen ver-
wertbaren praktischen Teil zu er-
stellen. 
 
Jeder Klausur ist ein Bearbei-
tungsvermerk des Landesjustiz-
prüfungsamtes beigefügt, der im 
Zweifel den allgemeinen Hinwei-
sen dieses Merkblattes vorgeht. 
 
I. A-Gutachten 
 
1. Aufbau 
 
Besteht ein Geschehen aus meh-
reren, historisch abgeschlosse-
nen und trennbaren Abschnitten, 
sollte regelmäßig auch entspre-
chend abschnittsweise begutach-
tet werden. Innerhalb einzelner 
Abschnitte kann eine Aufteilung 
nach Personen ratsam sein; dies 
ist aber nicht zwingend. Entschei-
dend ist die Verständlichkeit. 
 
Beim Sortieren und Strukturieren 
des Sachverhalts ist darauf zu 
achten, dass nicht ein aus mehre-
ren Teilakten bestehendes, aber 
einheitliches Geschehen in Ein-
zelteile zerlegt wird. Dies kann zu 
falschen Ergebnissen führen oder 
unökonomisch sein (z. B. mehre-
re Schläge und Tritte bei einer 
Schlägerei, mehrere Wegnahmen 
bei einem Raubgeschehen, meh-
rere Schüsse auf ein Opfer, von 
denen nicht alle treffen). 
 
Im Übrigen ist grundsätzlich chro-
nologisch aufzubauen. Bei Akzes-
sorietät (z. B. Prüfung des Haupt-
täters vor dem Gehilfen, des tat-
nächsten Täters vor einem tatfer-
neren Mittäter) oder aus Konkur-
renzgründen kann davon abge-
wichen werden. Delikte, die ande-
re konsumieren, können vorran-
gig erörtert werden. Ähnliches gilt 
bei Spezialität oder für sonstige 
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Konkurrenzerwägungen. Voraus-
setzung ist, dass sie ernsthaft in 
Betracht kommen (Beispiel: Ver-
such hat Vorrang vor Verabre-
dung, § 243 Abs. 1 Nr. 1 StGB 
hat Vorrang vor den §§ 123, 
303 StGB). Wird hinreichender 
Tatverdacht bejaht, ist auf das 
zurücktretende Delikt allenfalls 
noch in einem Satz hinzuweisen 
(z. B. auf § 246 StGB bei Unter-
schlagung von Geld, das durch 
einen Computerbetrug am Geld-
automaten erlangt wurde). Ein 
solcher Hinweis ist bei eindeuti-
ger Rechtslage entbehrlich (z. B. 
bei Anstiftung eines Mittäters 
durch den bereits geprüften 
Haupttäter, bei Verabredung ei-
nes Verbrechens, das tatsächlich 
zur Ausführung gelangt, bei Be-
drohung nach Bejahung einer 
entsprechenden Nötigung). Eine 
vollständige Prüfung wäre unöko-
nomisch. Sie kann allenfalls in 
Ausnahmefällen erforderlich wer-
den, wenn die Konkurrenzfrage 
umstritten und ihre Lösung ohne 
genauere Prüfung nicht ableitbar 
ist. 
 
Bei Grund- und Qualifikationstat-
beständen ist der am schnellsten 
zum Ziel führende Aufbau zu 
wählen: Ist das Ergebnis klar, ist 
mit dem Qualifikationstatbestand 
zu beginnen. Ist insbesondere 
das Herleiten der Qualifizierung 
problematisch, ist vorab der 
Grundtatbestand zu erörtern. Ent-
sprechendes gilt für Privilegie-
rungstatbestände. 
 
Das Erörtern von benannten min-
der schweren oder besonders 
schweren Fällen (z. B. die §§ 
213, 239 Abs. 3, 246 Abs. 2 
StGB) einschließlich der Tatbe-
stände mit Regelbeispielen (z. B. 
die §§ 240 Abs. 4, 243, 263 Abs. 

3, 266 Abs. 2, 267 Abs. 3 StGB) 
erfolgt wie bei Qualifikations-/Pri-
vilegierungstatbeständen. Unbe-
nannte besonders schwere oder 
minder schwere Fälle (z. B. die 
§§ 212 Abs. 2, 249 Abs. 2 StGB) 
sind im materiell-rechtlichen Gut-
achten nicht zu thematisieren. 
 
Bei Mittäterschaft ist regelmäßig 
getrennt zu prüfen, wenn die Tat-
beiträge von sehr unterschied-
lichem Gewicht sind – insbeson-
dere wenn einer der Beschuldig-
ten die Tathandlung im Wesentli-
chen allein ausgeführt hat - oder 
bei einzelnen Beschuldigten die 
Voraussetzungen der Mittäter-
schaft zweifelhaft erscheinen. 
Gemeinsam zu prüfen ist, wenn 
die Voraussetzungen von § 25 
Abs. 2 StGB voraussichtlich vor-
liegen oder wenn keiner der Be-
schuldigten den Tatbestand voll-
ständig verwirklicht hat, sondern 
jeder der Beschuldigten – arbeits-
teilig - nur einzelne Teile. 
 
2. Begutachtung 
 
Im Gutachtenstil ist zu prüfen, 
wenn vertieft zu argumentieren 
ist. Dann beginnt die Prüfung mit 
einem Obersatz, der die zu prü-
fende Handlung exakt bezeichnet 
und den Tatbestand, ggf. auch 
die fragliche Tatbestandsalter-
native, benennt, die geprüft wer-
den soll. Bei der Prüfung sind re-
gelmäßig die konkrete Anknüp-
fung im Sachverhalt und das Be-
weismittel anzugeben. Ein noch 
ungeklärter Sachverhalt darf nicht 
als geschehen unterstellt werden 
(Falsch: Indem der A den Zeugen 
B geschlagen hat, könnte er we-
gen Körperverletzung hinreichend 
verdächtig sein. Richtig: Die An-
gaben des Zeugen B, A habe ihm 
eine Ohrfeige versetzt, geben An-
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lass zur Prüfung einer Körper-
verletzung nach § 223 StGB). 
 
Bei klarer Sach- oder Rechtslage 
ist zur Vereinfachung in einzelnen 
Punkten oder Prüfungsaspekten 
im Urteilsstil zu schreiben. Bereits 
der Obersatz entfällt. Besteht au-
genfällig hinreichender Tatver-
dacht - oder nicht - , ist dies in ei-
nem Satz mitzuteilen (Beispiel: 
Indem A, wie er selbst einräumt, 
den Strafantrag stellenden Zeu-
gen B als „faules Schwein“ betitelt 
hat, ist er wegen Beleidigung 
nach § 185 StGB hinreichend ver-
dächtig.).  
 
Anschließend ist bei problema-
tischen Fällen der Tatbestand zu 
subsumieren. Dabei gelten einige 
Besonderheiten: 
 
Etwaige Strafverfolgungsvoraus-
setzungen und -hindernisse sind 
vorab zu prüfen. Dazu gehören 
Verjährung oder der Strafantrag 
bei absoluten Strafantragsdelik-
ten (z. B. §§ 123, 185, 247 StGB). 
Auch das Fehlen des rechtlichen 
Gehörs hindert die Anklage und 
damit die Annahme hinreichen-
den Tatverdachts. In diesem Fall 
ist auf die Delikte erst im B-Gut-
achten weiter einzugehen. Bei re-
lativen Antragsdelikten, bei wel-
chen das Bejahen des besonde-
ren öffentlichen Interesses ein 
Fehlen des Strafantrages kom-
pensieren kann, sind Antrag oder 
besonderes öffentliches Interesse 
nach der Schuld zu prüfen (z. B. 
§§ 248 a, 230 StGB). 
 
Sachverhaltsfragen sind bei dem 
Tatbestandsmerkmal zu klären, 
bei welchem sie für die Subsum-
tion erstmals relevant werden. 
Das gilt auch für die Beweiswür-
digung. Die unkommentierte Wie-

dergabe des Sachverhalts oder 
einzelner Aussagen wäre falsch. 
Vielmehr sind die rele-vanten be- 
und entlastenden In-dizien zu 
nennen, auf ihre Be-weiskraft hin 
zu untersuchen und gegeneinan-
der abzuwägen. Der Prüfling soll-
te alle Indizien finden, lebensnah 
bewerten und ein nachvollziehba-
res Ergebnis ab-leiten. Weil hin-
reichender Tatver-dacht genügt, 
stehen verbleiben-de tatsächliche 
Zweifel dem Beja-hen des jewei-
ligen Merkmals nicht entgegen. 
Alle berücksich-tigten Be-
weismittel müssen auch prozes-
sual verwertbar sein. Zwei-fel 
sind an dieser Stelle zu disku-
tieren (z. B. Zweifel an einer feh-
lerfreien Belehrung eines Be-
schuldigten). 
 
Entnimmt der Prüfling aus dem 
Akteninhalt die Möglichkeit wei-
terführender Ermittlungen, ist zu 
unterstellen, dass diese vorge-
nommen wurden, jedoch keine 
neuen be- oder entlastenden Er-
kenntnisse erbracht haben. Auch 
das Vorhandensein einer Ermitt-
lungslücke als solche darf dann 
nicht zu Gunsten des Beschuldig-
ten berücksichtigt werden; viel-
mehr ist diese insgesamt zu igno-
rieren. 
 
Wird ein Meinungsstreit relevant, 
sollte der Prüfling praxisorientiert 
arbeiten und im Zweifel der 
Rechtsprechung wegen der Bin-
dung der Staatsanwaltschaft an 
die höchstrichterliche Recht-
sprechung - BGHSt 15, 155 ff. - 
folgen: Hält die Staatsanwalt-
schaft entgegen der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung ein 
Verhalten für strafbar, ist sie an 
der Anklage nicht gehindert, hält 
sie es im Gegensatz dazu für 
straflos, muss sie jedenfalls we-
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gen der ihr obliegenden Pflicht, 
auf eine einheitliche Rechtsan-
wendung zu achten, durch Ankla-
geerhebung eine Änderung der 
Rechtsprechung herbeizuführen 
versuchen. Ein Meinungsstreit 
kann in der Regel knapp darge-
stellt werden. Ein Zitat aus dem 
Kommentar ist für sich genom-
men noch keine Begründung. 
Theorienstreitigkeiten, die in der 
modernen Diskussion überholt 
sind, sind nicht mehr anzuspre-
chen (z. B. sind in diesem Sinne 
erledigt etwa die Vorsatztheorie 
oder die Lehre von den negativen 
Tatbestandsmerkmalen im Rah-
men der Behandlung des Irrtums 
über Merkmale von Rechtferti-
gungsgründen). 
 
Eine schematische Subsumtion 
aller Tatbestandsmerkmale ist 
nicht erforderlich, wenn hinrei-
chender Tatverdacht am Fehlen 
eines Merkmales eindeutig schei-
tert. Dann ist das Überspringen 
von Merkmalen zulässig und öko-
nomisch. Etwas anderes gilt, 
wenn wegen möglicher Mittäter 
oder Gehilfen oder wegen not-
wendiger Erörterungen der §§ 
145 d, 164, 185 ff. StGB an spä-
terer Stelle ohnehin erneut auf die 
übersprungenen Merkmale einge-
gangen werden müsste (z. B. 
Schuldunfähigkeit des Haupt-
täters bei prüfenswerter mittel-
barer Täterschaft eines Hinter-
mannes). 
 
Liegen Vorsatz, Rechtswidrigkeit 
und Schuld vor, so braucht dies 
nicht jedes Mal formelhaft fest-
gestellt zu werden, sondern es 
kann sofort erwähnt werden, dass 
hinreichender Tatverdacht be-
steht. Nur bei ernsthaften Zwei-
feln an der Schuldfähigkeit soll 
auf § 20 StGB eingegangen wer-

den. § 21 StGB ist hier nicht an-
zusprechen. 
 
Die - häufig unterschätzten – 
Konkurrenzfragen sind regel-
mäßig am Ende des Gutachtens, 
ausnahmsweise auch am Ende 
einzelner Handlungsabschnitte, 
zu klären, soweit nicht Gesetzes-
konkurrenzen bereits im Rahmen 
der Subsumtion thematisiert wur-
den. Wegen der Bedeutung für 
den Anklageaufbau dürfen die Er-
gebnisse nicht nur formelhaft auf-
gelistet werden. Vielmehr ist in je-
dem Fall zu begründen, warum 
einzelne Tatbestände im Verhält-
nis der Tateinheit oder der Tat-
mehrheit zu anderen stehen. Das 
Ergebnis ist kurz im Stil eines 
Urteilstenors zusammenzufassen 
(z. B.: Es besteht also gegenüber 
A hinreichender Tatverdacht we-
gen schweren Raubes in Tatein-
heit mit gefährlicher Körperver-
letzung sowie wegen Beleidi-
gung.). 
 
II. B-Gutachten 
 
Aufgabe des prozessrechtlichen 
Gutachtens ist zu prüfen, wie die 
Resultate des A-Gutachtens in ei-
ne praktische Lösung umzuset-
zen sind. Was im Einzelnen an-
gesprochen werden muss, hängt 
vom Fall ab (z. B. wäre es ver-
fehlt, bei einer schlichten Trun-
kenheit im Verkehr die Fragen ei-
ner notwendigen Verteidigung 
oder einer Haft auch nur anzu-
reißen). Im Einzelnen können - je 
nach Fall - folgende Fragen zu 
behandeln sein, wobei sich nach-
stehende Reihenfolge der Bear-
beitung anbietet: 
 
1. Besteht Anfangsverdacht ge-

gen weitere Beschuldigte o-
der wegen weiterer Taten, 
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weil insoweit rechtliches Ge-
hör nicht gewährt worden ist? 
Ist dies der Fall, sind die frag-
lichen Tatbestände wie im A-
Gutachten zu subsumieren. 
An dieser Stelle ist nur die 
Möglichkeit der Tatbegehung 
Prüfungsmaßstab. Wird ein 
Anfangsverdacht bejaht, ist 
zu prüfen, was weiter zu ver-
anlassen ist, z. B. eine Ver-
fahrensabtrennung oder ein 
Vorgehen nach § 154 StPO. 

 
2. Besteht ein öffentliches Inte-

resse an der Verfolgung von 
Privatklagedelikten? Eine 
Antwort ist entbehrlich, wenn 
Privatklagedelikte eine pro-
zessuale Tat mit ebenfalls be-
jahten Offizialdelikten bilden. 

 
3. Empfehlen sich Teileinstellun-

gen bzw. Beschränkungen 
nach den §§ 154, 154 a 
StPO? Besonders bei sonst 
umfangreicheren Anklagen 
kann es sich anbieten, die 
Vorwürfe auf einige wenige 
Kerndelikte zu reduzieren, so-
fern dies nicht nach dem Be-
arbeitervermerk zur jewei-
ligen Klausur ausgeschlossen 
ist. Wichtig ist, dass nicht nur 
die Voraussetzungen der §§ 
154, 154 a StPO erörtert wer-
den, sondern auch Erwägun-
gen zur Ermessensausübung. 

 
4. Sind ansonsten Teileinstel-

lungen nach § 170 Abs. 2 
StPO erforderlich? Zu überle-
gen ist, ob im A- oder B-Gut-
achten geprüfte und verneinte 
Delikte Gegenstand eigener 
prozessualer Taten sind 
(dann Einstellung) oder we-
gen derselben prozessualen 
Tat ohnehin anzuklagen wä-

re, was einer Einstellung ent-
gegenstünde. 

 
5. Sofern eine Einstellung nach 

den §§ 154, 170 Abs. 2 StPO 
vorgeschlagen wurde: Muss 
ein/e Anzeigeerstatter/in ei-
nen Einstellungsbescheid er-
halten? Muss eine Rechts-
mittelbelehrung beigefügt 
werden? Ist eine Einstel-
lungsnachricht an den Be-
schuldigten notwendig? Ist 
dieser ggf. nach dem StrEG 
zu belehren? Erfolgt zugleich 
eine Anklage, so sind an sich 
mögliche Mitteilungen der 
Teileinstellungen zwar formal 
korrekt. Sie unterbleiben in 
der Praxis häufig, wenn der 
Mitteilungsempfänger ent-
weder auf die Kenntnis von 
einer Teileinstellung vermut-
lich keinen Wert legt oder 
aber ihm dieser Umstand an-
derweitig bekannt werden 
wird und dies zur Wahrung 
seiner Interessen genügt. 
Entsprechend kann in der 
Klausur verfahren werden. 

 
6. Kommen Maßregeln der Bes-

serung oder Sicherung, Ne-
benfolgen oder -strafen in Be-
tracht, auf die in der Anklage 
hinzuweisen wäre oder die für 
die Wahl der Verfahrensart 
oder für die Zuständigkeit des 
Gerichts bedeutsam sind (z.  
B. Unterbringung nach §§ 63 
ff. StGB, Entziehung der 
Fahrerlaubnis, Einziehungen, 
Fahrverbot)? 

 
7. Wie soll wegen der verblei-

benden Delikte die öffentliche 
Klage erhoben werden? Ist 
anstelle einer Anklage ein 
Strafbefehlsantrag oder eine 
Antragstellung nach den §§  
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417 StPO, 76 JGG möglich 
oder angezeigt? Diese Frage 
kann sich erübrigen, falls im 
Bearbeitervermerk zur je-
weiligen Klausur andere For-
men der Klageerhebung aus-
geschlossen worden sind. 

 
8. Welches Gericht ist für die 

gewählte Vorgehensweise 
sachlich und örtlich zustän-
dig? Falls es dabei auf die 
Straferwartung ankommt, 
werden kursorische Strafzu-
messungserwägungen erfor-
derlich sein. Nur in deren 
Kontext kann dann aus-
nahmsweise die Prüfung un-
benannter minder schwerer 
oder besonders schwerer Fäl-
le (z. B. §§ 154 Abs. 2, 226 
Abs. 3, 249 Abs. 2 StGB) o-
der des § 21 StGB geboten 
sein. 

 
9. Welche Beweismittel werden 

benötigt? Darzulegen ist, wel-
che Bedeutung die Beweis-
mittel für das Hauptverfahren 
haben oder ob sie verzichtbar 
sind, etwa bei geständigen 
Beschuldigten. 

 
10. Ist ein Haftbefehl zu beantra-

gen bzw. bei bereits beste-
hender U-Haft die Haftfort-
dauer zu beantragen? 

 
11. Sind andere vorläufige Maß-

nahmen bzw. Zwangsmaß-
nahmen zu beantragen (z. B. 
die vorläufige Entziehung der 
Fahrerlaubnis, die richterliche 
Bestätigung einer Beschlag-
nahme)? 

 
12. Was hat mit vorhandenen 

Asservaten zu geschehen, 
die weder als Beweismittel 
benötigt werden noch der 

Einziehung oder dem Verfall 
unterliegen? 

 
13. Ist eine Verteidigerbestellung 

durch das Gericht notwendig? 
 
14. Falls Nebenklagezulassung 

begehrt wurde: Ist die Neben-
klage zulässig? 

 
15. Sind Mitteilungen von der An-

klageerhebung nach der 
MiStra oder nach anderen 
Rechtsvorschriften vorzu-
nehmen? 

 
III. Praktischer Teil 
 
Für eine praxisnahe Verwendbar-
keit sollte der praktische Teil zu-
treffend, vollständig abgeschlos-
sen und verständlich sein. 
 
Bei einer Anklageerhebung wird 
regelmäßig kein wesentliches 
Ergebnisses der Ermittlungen 
verlangt. Vielfach wird im Bear-
beitervermerk zur jeweiligen Klau-
sur ohnehin nur das Erstellen des 
Anklagesatzes i. S. d. Legaldefi-
nition des § 200 Abs. 1 S. 1 StPO 
(bzw. der entsprechenden Teile 
von Strafbefehlsantragsentwurf 
oder Antragsschrift) einschließlich 
der Nennung der anzuwenden-
den Vorschriften (jedoch ohne 
nähere Angaben zu den Perso-
nalien) verlangt. 
 
Zu den formalen und inhaltlichen 
Anforderungen an Anklage, Straf-
befehlsantrag oder Antrags-
schriften bzw. Einstellungsverfü-
gung kann auf die RiStBV und die 
bekannten Anleitungsbücher für 
die praktische Tätigkeit der 
Staatsanwaltschaft verwiesen 
werden, wobei allerdings darauf 
zu achten ist, dass der praktische 
Entwurf den niedersächsischen 
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Gepflogenheiten zu entsprechen 
hat. Hinweise liefert die Bro-
schüre „Die staatsanwaltliche 
Praxis in Niedersachsen“. 
 
Wichtiger als die Formalien sind 
im Falle der Erhebung der öffent-
lichen Klage das Formulieren des 
Anklagesatzes und dabei vor al-
lem die Konkretisierung der Tat-
vorwürfe. Der Prüfling muss zei-
gen, dass er es versteht, in knap-
pen Worten alle Merkmale des 
gesetzlichen Tatbestandes in der 
Konkretisierung widerzuspiegeln 
und zugleich dem der Akte un-
kundigen Leser ein anschauliches 
Bild vom Geschehen zu vermit-
teln. Es dürfen also keine tat-
sächlichen Kenntnisse voraus-
gesetzt werden, sondern das 
Tatgeschehen ist in sich ge-
schlossen und verständlich zu 
schildern, ohne dass darunter die 
Subsumtion leidet. 
 
Bei der Anklage mehrerer Täter 
oder Taten gewinnt die Struktur 
des Anklagesatzes besonderes 
Gewicht. Es muss durch eine kla-
re Gliederung deutlich werden, 
welche Tatbestände welchen Ge-
schehensabläufen bzw. wel-chen 
Angeschuldigten zuzu-ordnen 
sind. Zugleich darf die Verständ-
lichkeit des Geschehens nicht 
darunter leiden, dass bei-
spielsweise von der Chronologie 
abgewichen oder ein einheitliches 
Geschehen zergliedert wird. 
 
Bei einer Einstellungsverfügung 
ist deren Begründung entschei-
dend, insbesondere in einem Be-
scheid an die Antragstellerin / den 
Antragsteller, sofern ein Strafan-
trag gestellt bzw. eine Strafan-
zeige erstattet wurde. In einem 
solchen Fall ist darauf zu achten, 
dass die Begründung sich nicht 

auf allgemeine, nichtssagende 
Redewendungen beschränkt und 
vielmehr die Gründe für die Ein-
stellung auch einer rechtsunkun-
digen Antragstellerin / einem 
rechtsunkundigen Antragsteller 
verständlich macht. 
 
IV. Bewertungskriterien und 
Gewichtung 
 
Wichtige Bewertungskriterien sind 
neben dem Erkennen der fragli-
chen materiell- und prozess-
rechtlichen Probleme eine gut be-
gründete Ableitung der Lösung 
und die fundierte Argumentation 
an den richtigen Problemschwer-
punkten. 
 
Es kann davon ausgegangen 
werden, dass das A-Gutachten 
der bedeutsamste Klausurteil ist. 
B-Gutachten und praktischer Teil 
werden im Verhältnis zueinander 
im Regelfall etwa gleichgewichtig 
sein. Weil jedoch jede Aufgaben-
stellung anders liegt, kann dies 
nur ein annähernder Hinweis oh-
ne Allgemeingültigkeit sein.  
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Stand: Januar 2010 

 

Die Aufsichtsarbeit aus dem Öffent-
lichen Recht mit einer verwaltungs-

fachlichen Aufgabenstellung 

 

A. Allgemeines 
  
Gemäß § 37 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 NJAVO 
liegt einer der beiden anzufertigenden 
Aufsichtsarbeiten aus dem Bereich des 
Öffentlichen Rechts eine verwaltungs-
fachliche Aufgabenstellung zugrunde. 
Dasselbe gilt für die Wahlklausur aus 
dem Öffentlichen Recht (§ 37 Abs. 2 
Nr. 4 NJAVO). 
 
In der verwaltungspraktischen Klausur 
ist die Fähigkeit unter Beweis zu stel-
len, eine recht- und zweckmäßige Ent-
scheidung der Behörde treffen zu kön-
nen. Das setzt die Vorbereitung auf 
eine Vielfalt von Entscheidungskonstel-
lationen voraus. Ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben, sollen hier 
nur die häufigsten genannt werden: 

 
I. Verwaltungsentscheidungen 
 
1. Erstbescheide, 
2. Abhilfebescheide (§ 72 VwGO), 
3. Widerspruchsbescheide (§ 73  
  VwGO), 
4. Schreiben an nachgeordnete  
  Behörden, 
5. fachaufsichtliche Weisungen, 
6. Antworten auf Dienstaufsichts- 
  beschwerden und Eingaben. 
 
II. Maßnahmen, die einer Entschei- 
  dungsvorbereitung dienen 
 
1. Aktenvermerk, Vorlagebericht im  
  Widerspruchsverfahren, 
2. sonstige Berichte, insbesondere an  
  oberste Dienstbehörden, 
3. Rats-, Verwaltungsausschuss-,  
  Kreistags-, Kreisausschuss- oder  
  Kabinettsvorlagen. 

 
III. Verfahrenshandlungen 
 
1. Schriftsätze im verwaltungsgericht- 
  lichen Verfahren, 
2. Stellungnahmen, 
3. Anträge, 
4. Gegenvorstellungen. 
 
IV. Formlose Schreiben an Bürger  
   und Behörden (Anfrage, Mittei- 
   lung, Hinweise, Anhörung, Ver- 
   gleichsvorschläge etc.) 
 
Schon wegen der Vielfalt der Ent-
scheidungsarten ist gerade in ver-
waltungspraktischen Klausuren Krea-
tivität gefordert. Es werden eine Aus-
wahl zwischen mehreren Entschei-
dungsvarianten und ggf. deren Kom-
bination erwartet. Die verwaltungs-
rechtlichen und verwaltungspolitischen 
Gründe für diese Auswahlentschei-
dung (z. B. Interessenausgleich, 
Rechtssicherheit, Rechtsfrieden, Wirt-
schaftlichkeit, Vollziehbarkeit) sind in 
jedem Fall (in der Begründung des 
Entscheidungsentwurfs oder in einem 
Aktenvermerk) darzulegen. 
 
B. Zur Methodik der Fallbearbeitung 
 
In der Klausur soll eine bestimmte Auf-
gabe innerhalb der vorgegebenen Zeit 
einer praktisch verwertbaren Lösung 
zugeführt werden. Deshalb kommt ei-
ner zeitsparenden Arbeitsweise eine 
besondere Bedeutung zu. Hierzu eini-
ge Empfehlungen: 
 

I. Zuerst sollte der konkrete Bearbei-
tungsvermerk des Landesjustizprü-
fungsamtes zu der Klausur sorgfäl-
tig gelesen werden. 

 
II. Sodann ist der Verfahrensstand zu 

ermitteln; das zeitlich letzte Schrei-
ben gibt häufig darüber Auskunft. 
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III. Bei Erarbeitung des Sachverhaltes 
empfiehlt es sich zumeist, eine 
Zeittabelle zu erstellen. 

 
IV. Nach Erfassen des Sachverhalts 

ist der Bearbeitungsvermerk des 
Landesjustizprüfungsamtes noch-
mals zu lesen, um sicherzustellen, 
dass die Aufgabenstellung richtig 
verstanden wurde. 

 
V. Erst jetzt beginnt die gutachterliche 

Erarbeitung der Lösung. Sie sollte 
(im Konzept) auch dann vorge-
nommen werden, wenn sie nicht - 
und das ist der Regelfall – Be-
standteil des Entscheidungsent-
wurfs wird. Das Gutachten zwingt 
zur Auslotung des Sachverhaltes 
und der rechtlichen wie prakti-
schen Lösungsmöglichkeiten. Der 
Zeitaufwand ist bei stichwortartiger 
Darstellung gering. Bei der Abfas-
sung des Entscheidungsvorschla-
ges kann hierauf dann zurückge-
griffen werden. 

 
VI. Der Entwurf ist stets knapp und 

präzise zu halten, was in der Regel 
nur bei gutachterlichen Vorüberle-
gungen - siehe oben - gelingt.  

 
Der Erfolg der Arbeit hängt von der 
praktischen Verwertbarkeit des ge-
fundenen Ergebnisses und einer sach-
verhaltsbezogenen überzeu-genden 
Begründung ab.  

 

C. Der Entscheidungsentwurf 

 

I. Der zu erstellende Lösungsvor-
schlag besteht aus einem durch-
zunummerierenden Entwurf. Er 
umfasst also auch die verwaltungs-
internen Anordnungen, die zur ab-
schließenden verwaltungsprakti-
schen Bearbeitung im Entschei-

dungszeitpunkt zu treffen sind. Die 
Sachentscheidung (Bescheid, Vor-
lage o. ä.) wird im allgemeinen an 
den Anfang zu stellen sein, an die 
die weiteren Verfügungen und die 
Schlussverfügung (Wvl., z. d. A., 
zum Vorg., weglegen o. ä.) an-
schließen. 

 
Beispiel: 

1. Erstbescheid / Widerspruchs-
bescheid o. ä. 

2. Kostenfestsetzungsbescheid 
fertigen 

3. Annahmeanordnung fertigen 

4. Dezernat X zur Mitzeichnung 

5. Herrn AL X vor Abgang / nach 
Abgang m. d. B. u. K. 

6. Wv. am Y (Widerspruch bzw. 
Klage erhoben?) 

   oder, ebenfalls gebräuchlich: 
„z. d. A.“ 

 
Ein Gutachten wird ausnahmswei-
se Bestandteil des Entwurfs, wenn 
der Bearbeitungsvermerk die An-
fertigung eines Gutachtens vor-
schreibt. Ferner sind Aufgaben-
stellungen denkbar, in denen ein 
Vermerk mit rechtlichen Erwägun-
gen an den Anfang des Entwurfs 
zu stellen ist (sog. vorangestellter 
Vermerk). Ein solcher Aufbau 
kommt insbesondere in Betracht, 
wenn der Aufbau des Entwurfs o-
der die Wahl der Entscheidungs-
form erst nach Darlegung der 
Rechtsproblematik verständlich 
wird. Darüber hinaus kann ein er-
gänzender Vermerk erforderlich 
oder zweckmäßig sein, z. B.: 

 
1. wenn die vollständige Aufarbei-
tung rechtlicher Fragen zu einer 
für den Bürger oder die Aus-
gangsbehörde unverständlichen 
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Ausführlichkeit einer schriftli-
chen Verwaltungsentscheidung 
führen würde, 

2. wenn der Rechtsbehelf unzu-
lässig ist (Hilfsgutachten), 

3. wenn verwaltungspraktische Er-
wägungen oder behördeninterne 
Meinungsverschiedenheiten ab-
zuhandeln sind, 

4. wenn der Sachverhalt in tat-
sächlicher Hinsicht zu Zweifeln 
Anlass gibt und klarzustellen ist, 
von welchem Sachverhalt aus-
gegangen wird. Dabei ist grund-
sätzlich anzunehmen, dass der 
Sachverhalt vollständig ist oder 
dass weitere Ermittlungen nicht 
erfolgreich sein werden (so auch 
in der Regel die Vorgabe im Be-
arbeitungsvermerk des Landes-
justizprüfungsamtes zur Klau-
sur). Sofern die Form eines Ver-
merks gewählt werden sollte, ist 
dieser im allgemeinen praxisge-
recht im Urteilsstil abzufassen. 

 
II. Es wird in allen Fällen eine in 

rechtlicher Hinsicht überzeugend 
begründete verwaltungspraktische 
Lösung erwartet. Die Auseinander-
setzung mit den rechtlichen Prob-
lemen, die der jeweilige Vorgang 
zum Inhalt hat, bildet in der Regel 
nur einen Teil der gesamten Lö-
sung. Daneben wird auch erwartet, 
dass  

1. die erforderlichen Ermessenser-
wägungen und darüber hinaus-
gehende Zweckmäßigkeitserwä-
gungen angestellt, 

2. die Auswirkungen der Entschei-
dungen auf betroffene Bürger 
und Dritte berücksichtigt, 

3. die Durchsetzbarkeit der zu tref-
fenden Maßnahmen sowie die 
Zweckmäßigkeit des Ver-

fahrensablaufs (Zeit, Kosten) in 
den Blick genommen und 

4. die innerbehördlichen und zwi-
schenbehördlichen Abstim-
mungs-, Beteiligungs-, Unter-
richtungspflichten u. ä. (vgl. Ge-
schäftsordnung der Behörde) 
beachtet 

werden, soweit der Klausurtext 
hierfür Anhaltspunkte enthält. 

Die häufig zu beobachtende Be-
schränkung auf die rechtlichen As-
pekte eines Falles kann u. U. zu 
erheblichen Abstrichen bei der Be-
urteilung führen. 

 
III. Probleme des Falles sollten nicht 

mehrfach abgehandelt werden. 
Des Weiteren haben Ausführungen 
zu unterbleiben, die im Rahmen 
der gewählten Entscheidungsform 
unüblich sind. So ist z. B. nicht im-
mer eine über eine Einführung o-
der zusammenfassende Darstel-
lung hinausgehende Sachverhalts-
darstellung erforderlich (im allge-
meinen so bei formlosen Schrei-
ben an Bürger und Behörden, Ver-
fügungen an nachgeordnete Be-
hörden, stattgebenden Wider-
spruchsbescheiden etc.). 

Bei förmlichen Bescheiden und zu-
rückweisenden Widerspruchs-
bescheiden ist eine geordnete 
Darstellung des entscheidungs-
relevanten Sachverhaltes unver-
zichtbar (vgl. § 39 VwVfG). Aber 
auch hier sind Ausführungen zu 
vermeiden, die für den Adressaten 
nicht von Interesse sein können. In 
einem Widerspruchsbescheid ha-
ben z. B. Erörterungen zur Zuläs-
sigkeit zu unterbleiben, wenn diese 
im Ergebnis zu bejahen ist und 
keiner der Beteiligten die Zulässig-
keit thematisiert hat. Für den Ad-
ressaten ist lediglich von Bedeu-
tung, dass sein Widerspruch nicht 
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als unzulässig erachtet wird. Aus 
diesem Grunde reicht es aus, le-
diglich das Ergebnis der Zulässig-
keitsprüfung mitzuteilen und die 
dabei aufgeworfenen Probleme 
außerhalb des Bescheides abzu-
handeln (z. B. in der Verfügung an 
die Ausgangsbehörde oder in ei-
nem Vermerk). 

Bei einem stattgebenden Wider-
spruchsbescheid sollte sich die 
Begründung ebenfalls auf den not-
wendigen Umfang beschränken. 
Den Widerspruchsführer interes-
siert in erster Linie, dass sein 
Rechtsbehelf erfolgreich war. Auf 
eine umfangreiche Darstellung von 
Sachverhalt und rechtlicher Wür-
digung sollte im Bescheid daher 
verzichtet werden. Darauf kann 
aber an anderer Stelle einzugehen 
sein, wo dies zweckmäßig ist (im 
Anschreiben an die Behörde, die 
den Erstbescheid erlassen hat, in 
einem Aktenvermerk etc.). 

 
IV. Nach außen wirkenden Entschei-

dungen ist ein Tenor, d. h., ein be-
stimmender (regelnder) Teil der 
Entscheidung voranzustellen. Ent-
scheidungsvorbereitenden Maß-
nahmen ist in der Regel ein Votum 
(Entscheidungsvorschlag) voran-
zustellen. Tenor und Votum müs-
sen eindeutig erkennen lassen, 
welche Entscheidung getroffen o-
der vorgeschlagen wird. Dazu ge-
hören - falls diese im Einzelfall in 
Betracht kommen - auch Maß-
nahmen nach § 80 Abs. 2 S.1 Nr. 4 
VwGO, die Anordnung von 
Zwangsmitteln und Kostenent-
scheidungen dem Grunde nach. 
Bei anderen Aufgaben müssen 
sich die maßgeblichen Aussagen 
in anderer Weise aus dem Inhalt 
der Arbeit ergeben. Alle schrift-
lichen Äußerungen der Behörde 
müssen so abgefasst werden, 

dass sie den jeweiligen Empfänger 
in zeitgemäßer, höflicher, bestimm-
ter und verständlicher Form an-
sprechen. Es ist stets darauf zu 
achten, dass das Schreiben gera-
de den konkreten Empfänger über-
zeugt. Dementsprechend sind ins-
besondere auch die rechtlichen 
Ausführungen adressatengerecht 
abzufassen. 

 
V. Die Begründung der getroffenen 

oder vorgeschlagenen Entschei-
dung oder Verfahrenshandlung 
muss den Vorgang im Hinblick auf 
die getroffene Entscheidung in 
rechtlicher Hinsicht ausschöpfen 
und darüber hinaus ggf. erkennen 
lassen, dass und in welcher Weise 
das Ermessen ausgeübt wurde. 
Ausführungen zu Aspekten der for-
mellen Rechtmäßigkeit der Aus-
gangsentscheidung sind regel-
mäßig erforderlich, jedoch mög-
lichst knapp zu halten, wenn hier 
nicht der Schwerpunkt der Aufgabe 
liegt. 

Die Rechtsgrundlage belastender 
Verwaltungsmaßnahmen oder gel-
tend gemachter Ansprüche ist im 
materiellen Teil an den Anfang zu 
stellen. Die maßgeblichen Rechts-
vorschriften sind so präzise wie 
möglich (Paragraph, Absatz, Satz, 
Halbsatz, Nummer, Buchstabe, 
Spiegelstrich etc.) zu nennen. We-
nig gebräuchliche Abkürzungen 
sind zu vermeiden. In der verwal-
tungspraktischen Klausur ist eine 
allgemein gehaltene Berufung auf 
Autoritäten („nach der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungs-
gerichts ...“, „nach herrschender 
Meinung ...“) in der Regel unange-
bracht, selbst dann, wenn man 
sich sicher ist, dass der Hinweis 
zutreffend ist. Es kommt vielmehr 
allein auf die Überzeugungskraft 
der Argumentation an. Auf die von 
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dem Beteiligten vorgebrachten Ar-
gumente muss in jedem Fall ein-
gegangen werden. Der Argu-
mentationsaufbau des Beteiligten 
darf jedoch nicht ungeprüft als 
Gliederung übernommen werden. 
Zur Entscheidungsbegründung ge-
hört auch die Begründung der 
Maßnahmen nach § 80 Abs. 2 S. 1 
Nr. 4 VwGO, der Androhung oder 
Anwendung von Zwangsmitteln 
und der Kostenentscheidung. 

 
VI. Die Rechtsbehelfsbelehrung muss 

den rechtlichen Anforderungen 
entsprechen. Ist diese gesetzlich 
nicht zwingend vorgeschrieben 
(wie z. B. § 73 Abs. 3 VwGO) ist zu 
überlegen, ob eine Rechtsbehelfs-
belehrung zweckmäßigerweise er-
folgen sollte. 
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Stand: Januar 2010 
 

Die Aufsichtsarbeit aus dem Öffent-
lichen Recht mit einer gutachterlich-
rechtsberatenden Aufgabenstellung 
 
 
Gemäß § 37 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 NJAVO 
hat eine der beiden anzufertigenden 
öffentlich-rechtlichen Aufsichtsarbeiten 
eine gutachterlich-rechtsberatende 
Aufgabenstellung. Dabei ist die Ar-
beits- und Sichtweise einer Rechts-
anwältin / eines Rechtsanwalts zu 
Grunde zu legen und darzustellen. 
 
Die Sach- und Rechtslage ist zunächst 
umfassend zu begutachten, um aufzu-
zeigen, dass alle Aspekte der Frage-
stellung erkannt wurden. Das gilt auch, 
wenn in dem/den anwaltlichen Schrift-
satz/-sätzen und/oder Brief(en) nur auf 
einen Teilaspekt der Gesamtproblema-
tik eingegangen werden muss. Aus 
dem Begehren der Mandantin / des 
Mandanten, der konkreten Fragestel-
lung und dem Vermerk des Landes-
justizprüfungsamts für die Bearbeitung 
ergibt sich, was in der einzelnen Klau-
sur jeweils erwartet wird. Der Prüfling 
muss selbst erkennen, was erforderlich 
ist. Die Bearbeitungshinweise zur je-
weiligen Klausur gehen diesen allge-
meinen Hinweisen im Zweifel vor.  
 
Der Prüfling sollte Folgendes beach-
ten: 
 
I. Gutachten 
 
Die Sach- und Rechtslage ist gutach-
terlich zu prüfen, wobei Unproblema-
tisches im Urteilsstil abzuhandeln ist. 
Das Gutachten soll sowohl die pro-
zessualen als auch die materiell-
rechtlichen Fragen des Falles umfas-
send erörtern. Ihm ist in der Regel kei-
ne Sachverhaltsdarstellung voran-
zustellen, sofern sich nicht etwas an-
deres aus dem Bearbeitungsvermerk 

des Landesjustizprüfungamtes ergibt. 
Es muss auf alle nahe liegenden recht-
lichen Erwägungen unter Berück-
sichtigung der Zielsetzung der Man-
dantin / des Mandanten eingehen. Der 
Aufbau bestimmt sich nach den Anfor-
derungen an eine effiziente und juris-
tisch logische anwaltliche Aktenbear-
beitung. Es kann deshalb unter Um-
ständen angezeigt sein, z. B. die Prü-
fung der materiellen Rechtslage nach 
kurzer Erörterung eines in Frage kom-
menden statthaften Rechtsbehelfs / 
Rechtsmittels voranzustellen, wenn 
man zur Unbegründetheit des An-
spruchs der Mandantschaft gelangt. 
Regelmäßig dürfte das Gutachten ein-
schichtig aufzubauen sein. Sollte der 
Sachverhalt zu mehreren Punkten 
streitig sein, kann es ausnahmsweise 
angebracht sein, in Stationen - ggf. mit 
Beweisprognose - zu gliedern, wobei 
zu beachten ist, dass der Grundsatz 
der Amtsermittlung gilt, so dass zu-
meist nur die Frage der Beweismittel 
und des wahrscheinlichen Ergebnisses 
einer Beweisaufnahme zu erörtern ist. 
 
II. (Prozess-)Taktische Überlegun- 
  gen 
 
In einem gesonderten Abschnitt sollen 
die erforderlichen (prozess-)taktischen 
Überlegungen dargestellt werden. Der 
Prüfling hat dabei die spezifische Fall-
gestaltung hinsichtlich der Zweckmä-
ßigkeit des weiteren Vorgehens aufzu-
arbeiten. Die Ausführungen verbinden 
das Gutachten mit dem praktischen 
Teil; das Ergebnis des Gutachtens soll 
in den praktischen Teil nach den be-
sonderen Belangen der Mandantin / 
des Mandanten widerspruchsfrei über-
geleitet werden.  
 
III. Praktischer Teil 
 
Als praktische Umsetzung kommen 
beispielhaft in Betracht: 
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der Entwurf eines Schreibens an eine 
Behörde oder eines Schriftsatzes an 
ein Gericht (z. B. Widerspruch, Klage, 
Klageerwiderung, Antragsschrift), 
  
je nach konkreter Fallgestaltung ggf. 
zusätzlich der Entwurf eines Schrei-
bens an die Mandantin / den Mandan-
ten, in welchem die Rechtslage und 
das taktische Vorgehen erläutert wer-
den, 
  
ein Brief an die Mandantin / den Man-
danten, in dem begründet wird, warum 
bestimmte Maßnahmen (Antrag, Wi-
derspruch, Klage o. ä.) keine Aussicht 
auf Erfolg haben und deshalb davon 
abzuraten ist, 
  
der Entwurf eines Briefes an die Man-
dantin / den Mandanten, in welchem 
die gewünschte Beratung erfolgt. 
 
Ist ein Schriftsatz zum Gericht zu fer-
tigen, sind die Förmlichkeiten des Ru-
brums zu beachten. So sind gemäß 
§§ 82, 117 VwGO das Gericht, ggf. mit 
Spruchkörper, und die Beteiligten zu 
bezeichnen. Der Antrag zur Hauptsa-
che muss bestimmt und vollständig 
sein. 
 
Regelmäßig empfiehlt es sich, in ei-
nem Einleitungssatz das Begehren der 
Klägerin / des Klägers voranzustellen. 
Bei einer Klagebegründung ist insbe-
sondere § 82 Abs. 1 VwGO zu beach-
ten. Die relevanten Argumente der Be-
teiligten sind aufzugreifen und zu er-
örtern, so dass der Sachverhalt ausge-
schöpft wird.  
 
Ausführungen zur Rechtslage bzw. die 
Erörterung von Rechtsfragen sind auf 
das Erforderliche zu begrenzen. Unnö-
tige Wiederholungen des gutachter-
lichen Teils sind zu vermeiden. Etwas 
anderes gilt, wenn sich der Streit der 
Beteiligten vornehmlich auf Rechts-
fragen bezieht. Generell abzuraten 

sein dürfte von einer Vermengung mit 
dem Tatsachenvortrag, weil die Über-
sichtlichkeit darunter leidet. 
 
Sofern zusätzlich ein Brief an die Man-
dantin / den Mandanten zu entwerfen 
ist, in dem das taktische Vorgehen er-
läutert wird, ist auf die Besonderheiten 
des Falles einzugehen (z. B. einstwei-
liger Rechtsschutz, Erheben des 
Rechtsmittels wegen aufschiebender 
Wirkung). Allgemeinplätze wie das Ab-
fordern einer Vollmacht oder eines Ge-
bührenvorschusses sind überflüssig. 
 
In einem (zusätzlichen) Brief an die 
Mandantin / den Mandanten ist ferner 
die Rechtslage zu erläutern, soweit 
das Begehren ganz oder teilweise 
nicht mit Aussicht auf Erfolg geltend 
gemacht werden kann. 
 
Bei einem beratenden Brief an die 
Mandantin / den Mandanten ist es 
nicht erforderlich, den Sachverhalt auf-
zugreifen; es kann sich aber an-bieten, 
das Begehren zusammen zu fassen 
und daran anknüpfend die Rechtslage 
darzustellen. Zumeist sollte das Er-
gebnis des anwaltlichen Rates nicht 
vorweggenommen, sondern in Anleh-
nung an eine gutachterliche Prü-fung 
entwickelt und vermittelt werden.  
 
Vor allem im Schriftverkehr mit der 
Mandantin / dem Mandanten ist auf die 
Verständlichkeit für die Mandantschaft 
besonders zu achten. 
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Die mündliche Prüfung  
 
Stand: Januar 2015 
 
 
1. Die Ladung 
 
Die mündlichen Prüfungen eines 
Durchgangs beginnen unmittelbar 
nach Beendigung der Wahlstation. Ei-
ne Ladungsfrist gibt es nicht; die Prüf-
linge erhalten aber im Regelfall etwa 
10 Tage vor dem Prüfungstag eine 
Ladung zum Prüfungstermin. Die vier 
Mitglieder der Prüfungskommission mit 
ihren Rechtsgebieten, das Rechtsge-
biet des Aktenvortrags, Termin und Ort 
des Vorstellungsgesprächs werden 
hierin mitgeteilt. 
 
Der Gegenstand des Aktenvortrags 
richtet sich nach dem gewählten Wahl-
bereich (§ 39 Abs. 2 Satz 1 NJAVO) 
mit den entsprechenden Teilbereichen. 
Aus welchem Teilbereich der Aktenvor-
trag entnommen werden soll, kann bis 
spätestens zwei Monate vor Ende der 
Wahlstation erklärt werden. In den 
Wahlbereichen „Staats- und Verwal-
tungsrecht“ und „Europarecht“ gibt es 
keine Teilbereiche. 
 
2. Ablauf der einstündigen Vorbe-
reitung 
 
Im Regelfall nehmen vier Prüflinge an 
einer mündlichen Prüfung teil. Der ers-
te Vortrag soll ab 9.30 Uhr gehalten 
werden. Die erste einstündige Vorbe-
reitung beginnt dementsprechend um 
8.30 Uhr. 
 
15 Minuten bzw. 30 Minuten vor Be-
ginn der Vorbereitung (Zeitplan s.u.) 
melden Sie sich zum Prüfungsantritt in 
Zimmer 20 des Landesjustizprüfungs-
amts (Prüfungstrakt: Zweite juristische 
Staatsprüfung) mit Ihrem Personal-
ausweis an. Anschließend begeben 
Sie sich in den Aufenthaltsraum, wo 

Sie Ihre persönlichen Sachen ablegen 
können. Die Vorbereitung des Akten-
vortrags findet in dem Vorbereitungs-
raum statt, der direkt neben dem Auf-
enthaltsraum liegt. Sofern das Vorstel-
lungsgespräch (s. Ziffer 1) vorher im 
Landesjustizprüfungsamt stattfindet, 
können Sie sich an diesem Tag bereits 
mit den Örtlichkeiten vertraut machen. 
 
5 Minuten vor Beginn der Vorberei-
tung werden Sie von der Aufsichtsper-
son in den Vorbereitungsraum geholt. 
Dort wird Ihnen der Aktenvortrag aus-
gehändigt. Zur Vortragsvorbereitung 
sind die zugelassenen Hilfsmittel mit-
zubringen, die sich aus dem mit der 
Ladung übersandten Merkblatt erge-
ben. Sämtliche Gesetzesbücher und 
Kommentare sind mit in den Vorberei-
tungsraum zu nehmen. Schreibmittel 
sind mitzubringen. Papier wird gestellt 
und liegt auf den Tischen aus. 
 
 
Nach Ablauf der einstündigen Vorbe-
reitung holt ein Mitglied der Prüfungs-
kommission Sie aus dem Vorberei-
tungsraum ab und begleitet Sie in den 
Prüfungssaal. Dazu nehmen Sie nur 
den Aktenvortrag, seine Lösung und 
die entsprechenden Gesetzestexte mit. 
Die restlichen Gesetzesbücher pp. 
können dann nach Ende der Vorberei-
tung des letzten Prüflings - das ist in 
der Regel ab 11.00 Uhr - vor Beginn 
des ersten Prüfungsgesprächs aus 
dem Vorbereitungsraum abgeholt wer-
den. 
 
Für die einzelnen Vorträge ergibt sich 
bei vier Prüflingen in etwa folgender 
Zeitplan: 
 
. 
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Der für Sie geltende Zeitpunkt für den 
Beginn der Vorbereitung ergibt sich 
aus der Ladung. Nach dem Aktenvor-
trag steht Ihnen die Zeit bis zum Be-
ginn des ersten Prüfungsgesprächs, 
der von dem vorsitzenden Mitglied der 
Prüfungskommission bekannt gegeben 
wird, zur freien Verfügung.  
 
Zur inhaltlichen Ausgestaltung des 
Kurzvortrags finden Sie Hinweise im 
Internetauftritt des Landesjustizprü-
fungsamts 
(http://www.mj.niedersachsen.de). Mit 
dem Ladungsschreiben zur mündli-
chen Prüfung erhalten Sie auch das für 
Ihren Kurzvortrag relevante Merkblatt. 
 
3. Prüfungsgespräche 
 
Nach Ablauf der Kurzvorträge schlie-
ßen sich die vier Prüfungsgespräche 
von je etwa 45 Minuten (also insge-
samt etwa drei Stunden) an, die durch 
angemessene Pausen unterbrochen 
werden. Die Reihenfolge der Gesprä-
che wird von der Prüfungskommission 
festgelegt und zu Beginn dieses Prü-
fungsteils bekannt gegeben.

Prüf-
ling 

Anmel-
dung bis 
spätes-
tens 

Beginn 
der 
Vorbe-
reitung: 

Beginn  
des Vor-
trags:  

Ende d.Vor-
trags u. d. 
Vertiefungs-
gesprächs 
ca. 

1 08.15 Uhr  08.30 Uhr 09.30 Uhr  09.50 Uhr 
2 08.45 Uhr  09.00 Uhr 10.00 Uhr 10.20 Uhr 
3 09.15 Uhr  09.30 Uhr 10.30 Uhr 10.50 Uhr 
4 09.30 Uhr 10.00 Uhr 11.00 Uhr 11.20 Uhr 
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Stand: Juli 2016 
 

Der anwaltliche Vortrag in der 
mündlichen Prüfung 
• Zivilrecht 
• Wirtschaftsrecht 
• Arbeitsrecht 

 
Die mündliche Prüfung in der zweiten 
juristischen Staatsprüfung beginnt 
gem. § 39 Abs. 1 S. 1 NJAVO mit dem 
freien Aktenvortrag zu einer anwaltli-
chen Aufgabenstellung. Daran schließt 
sich ein kurzes Vertiefungsgespräch 
an (§ 39 Abs. 1 S. 2 NJAVO). 
 
1.  Jedem Vortrag ist ein Bearbeitungs-
vermerk des Landesjustizprüfungs-
amtes beigefügt. Er geht den allge-
meinen Hinweisen dieses Merkblat-
tes vor. 

 
2. Der Prüfling soll durch den Akten-
vortrag zeigen, dass er nach ein-
stündiger Vorbereitung in der Lage 
ist, in freier Rede 

 
-  den wesentlichen Inhalt einer 
anwaltlichen Akte vorzutragen 
sowie  

 
- rechtlich und praktisch über-
zeugend das anwaltliche Vor-
gehen darzulegen und mit ei-
ner abschließenden Em-
pfehlung zusammenzufassen. 

 
Situation des Aktenvortrages kann 
insbesondere ein Vortrag der Refe-
rendarin / des Referendars gegen-
über der Rechtsanwältin / des 
Rechtsanwalts sein, eine Darstel-
lung des Falles gegenüber einer 
Anwaltskollegin / einem Anwaltskol-
legen oder die rechtliche Beratung 
der Mandantin / des Mandanten. 

 
3.  Die Dauer des Vortrags soll 10 Mi-
nuten nicht überschreiten. Das vor-
sitzende Mitglied der Prüfungskom-

mission wird etwa eine Minute vor 
Ablauf dieser Zeit ein entsprechen-
des Zeichen geben, sofern nicht be-
reits eine Beendigung des Akten-
vortrages absehbar ist. Danach hat 
der Prüfling den Vortrag zu Ende zu 
führen. Bei deutlicher Überschrei-
tung der Zeit kann der Vortrag abge-
brochen werden. 

 
Während des Vortrags darf der Prüf-
ling das Aktenstück (in Bezug auf 
Zeit- oder Zahlenangaben, Urkun-
den, Anträge - wenn es auf deren 
Wortlaut ankommt - usw.) sowie 
seine stichwortartigen Notizen ver-
wenden. Nicht gestattet ist, eine 
schriftliche Ausarbeitung abzulesen. 

 
4.  Die Kommissionsmitglieder sind in 
die Lage zu versetzen, den Vortrag 
ohne Schriftstücke aufzunehmen 
und sich alles Wesentliche merken 
zu können. Weil die Möglichkeit zur 
Nachfrage besteht, kann der Prüf-
ling seinen Vortrag auf das be-
schränken, was zur Begutachtung 
und Empfehlung erforderlich ist.  

 
5.  Der Vortrag ist im Einzelnen wie 
folgt zu gliedern: 

 
-  Zur Einleitung empfiehlt es sich, 
den Namen der Mandantin / des 
Mandanten und der beauftragten 
Rechtsanwältin / des beauftrag-
ten Rechtsanwalts zu nennen; 
ferner den Wohnort der Mandan-
tin / des Mandanten und das 
Jahr, in welchem sich der Sach-
verhalt ereignet hat. Das Begeh-
ren der Mandantin / des Mandan-
ten ist kurz aufzuzeigen. 

 
- Die anschließende Sachverhalts-
schilderung soll die Prüfungskom-
mission darüber informieren, wel-
che Tatsachen der Prüfling seiner 
späteren Empfehlung zugrunde 
legt. Der Prüfling hat sich auf das 
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Wesentliche und Erforderliche zu 
beschränken. Einzelheiten, wie 
z. B. Passagen aus Schrift-
stücken, Berechnungen und Ähn-
liches sind nur zu erwähnen, 
wenn sie für die Begründung der 
anwaltlichen Empfehlung wichtig 
sind. Daten sind an dieser Stelle 
nur zu nennen, soweit es für das 
Verständnis notwendig ist. Über 
Rechtsauffassungen der Parteien 
ist nur zu berichten, soweit dies 
zum Verstehen des Streits zwi-
schen den Parteien erforderlich 
ist.  

 
Die Sachverhaltsschilderung 
muss klar und anschaulich sein. 
Die Kommissionsmitglieder soll-
ten schon aus diesem Vortrags-
teil seine rechtliche Relevanz er-
kennen können. 

 
- Anschließend sollen die Kom-
missionsmitglieder kurz darüber 
unterrichtet werden, zu welchem 
Ergebnis der Prüfling gekommen 
ist. 

 
- Danach hat der Prüfling gutach-
terlich die Fallproblematik darzu-
stellen, wobei Unproblematisches 
im Urteilsstil abgehandelt werden 
sollte. Diese Prüfung erfolgt ein-
schichtig. Der Prüfling soll die 
prozessualen und materiell-
rechtlichen Fragen, welche die 
anschließende Empfehlung be-
stimmen, unter kurzer Würdigung 
etwa entgegenstehender Argu-
mente überzeugend aufarbeiten. 
Zudem sind die erforderlichen 
(prozess-)taktischen Überlegun-
gen zur Zweckmäßigkeit des wei-
teren anwaltlichen Vorgehens 
darzustellen. 
Erhebliche Einzelheiten des 
Sachverhaltes, z. B. Daten eines 
Vertrages, einer Kündigung, ei-
nes Postzugangs, der Klage-

erhebung oder Urteilszustellung 
sind nunmehr bei dieser gutach-
terlichen Prüfung in dem jeweils 
maßgebenden Zusammenhang 
konkret mitzuteilen.  
Sollte eine Tatsache beweiser-
heblich sein, ist die Beweislage 
zu prognostizieren. Dabei sind 
die Beweislast, die Beweismittel 
und eine Beweisprognose im en-
geren Sinn zu erörtern. Befin-det 
sich das Ergebnis einer Be-
weisaufnahme bereits in der Ak-
te, ist es auszuwerten. Hält der 
Prüfling diese Beweisaufnahme 
für unerheblich, ist das zu erläu-
tern. 

 
6.  Der gutachtlichen Prüfung ist die 
Rechtslage zu Grunde zu legen, die 
sich - unabhängig vom Zeitpunkt der 
Entscheidung - aus der Fassung der 
Vorschriften ergibt, die in den als 
Hilfsmitteln zugelassenen Gesetzes-
sammlungen abgedruckt sind. Das 
schließt die Anwendung – abge-
druckter - älterer Fassungen von 
Vorschriften nicht aus, falls sie auf 
den Fall anwendbar sind. 
Soweit Unterlagen in dem zu bear-
beitenden Sachverhalt nicht abge-
druckt sind, ist zu unterstellen, dass 
diese den angegebenen Inhalt ha-
ben. Wurden einzelne Passagen 
weggelassen, ist davon auszuge-
hen, dass diese für die Bearbeitung 
ohne Relevanz sind. 
Wird weiterer Tatsachenvortrag oder 
eine weitere Aufklärung des Sach-
verhalts für erforderlich gehalten, ist 
davon auszugehen, dass weitere In-
formationen von der Mandantin / 
dem Mandanten nicht erlangt wer-
den konnten. 

 
7.  Der Vortrag endet mit einer Empfeh-
lung, z. B. gegenüber der Mandantin 
/ dem Mandantin oder der Rechts-
anwältin / dem Rechtsanwalt oder 
mit einem konkreten Antrag an das 
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Gericht. Beispielhaft kommen fol-
gende Formulierungen in Betracht: 

 
- Bei einer Klageerhebung: 
„Ich rate an, Klage vor dem Amts-
gericht ... zu erheben."  

 
- Bei einer Klageerwiderung: 
„Ich empfehle zu beantragen, die 
Klage abzuweisen.“, 
Oder: 
„Ich rate an, sich nicht (nur zum 
Teil) gegen die Klage zu vertei-
digen und den Klageanspruch 
(teilweise) anzuerkennen (und 
zwar soweit 3).“ 
Oder: 
„Ich schlage vor, der Mandantin / 
dem Mandanten zu empfehlen, 
sich nicht gegen die Klage zu ver-
teidigen und Versäumnisurteil er-
gehen zu lassen.“ 
Oder: 
„Ich empfehle, Einspruch gegen 
das Versäumnisurteil des 3 vom 
3 einzulegen.“ 
Oder: 
„Ich empfehle, den Einspruch ge-
gen das Versäumnisurteil des 3 
vom 3 zurückzunehmen.“ 

 
- Bei der Prüfung eines Vergleich-
vorschlags: 
„Ich schlage vor, der Mandantin / 
dem Mandanten zu raten, den 
Vergleichsvorschlag (nicht) anzu-
nehmen.“ 

 
- Bei der Prüfung eines vom Man-
danten oder der Mandantin ein-
gereichten Vertragstextes: 
„Ich empfehle, den Vertragstext 
(nur mit Änderungen) zu über-
nehmen.“ 

 
8.  Im Anschluss an den Vortrag ist das 
Aktenstück dem vorsitzenden Mit-
glied der Prüfungskommission zu 
übergeben. Der Inhalt des Akten-

stücks unterliegt der Verschwie-
genheitspflicht. 

 
9. Nach dem Vortrag findet ein kurzes 
- in der Regel 5minütiges höchstes 
jedoch 10minütiges - Vertiefungsge-
spräch statt. Es soll sich auf den 
Vortrag beziehen und kann zum 
Beispiel klarstellende oder ergän-
zende Ausführungen zum Vortrag 
oder alternative Lösungsmöglichkei-
ten zum Gegenstand haben. 
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Stand: Juli 2016 

 
Der anwaltliche Vortrag in der 

mündlichen Prüfung  

• Strafrecht und Ordnungs-  
widrigkeitenrecht 
 

Die mündliche Prüfung in der zweiten 
juristischen Staatsprüfung beginnt 
gem. § 39 Abs. 1 S. 1 NJAVO mit dem 
freien Aktenvortrag zu einer anwaltli-
chen Aufgabenstellung. Daran schließt 
sich ein kurzes Vertiefungsgespräch 
an (§ 39 Abs. 1 S. 2 NJAVO). 
 
1.  Jedem Vortrag ist ein Bearbeitungs-
vermerk des Landesjustizprüfungs-
amtes beigefügt. Er geht den allge-
meinen Hinweisen dieses Merkblatts 
vor. 

 
2.  Der Prüfling soll durch den Akten-
vortrag aus anwaltlicher Sicht zei-
gen, dass er nach einstündiger Vor-
bereitung in der Lage ist, in freier 
Rede 

 
-  den wesentlichen Inhalt einer 
anwaltlichen Akte im Straf- bzw. 
Ordnungswidrigkeitenrecht vor-
zutragen sowie  

 
- rechtlich und praktisch überzeu-
gend das anwaltliche Vorgehen 
darzulegen und mit einer ab-
schließenden Empfehlung bzw. 
einem Schlussantrag zusammen-
zufassen. 

 
Beispielhaft kommen sowohl Straf-
verteidigungsmandate (einer/s Be-
schuldigten, Angeschuldigten, Ange-
klagten) und die Vertretung eines 
Betroffenen im Bußgeldverfahren 
als auch die Vertretung eines Anzei-
geerstatters oder Nebenklägers in 
Betracht. Situation des Aktenvor-
trages kann unter anderem die 
rechtliche Beratung der Mandantin / 

des Mandanten, ein Vortrag der Re-
ferendarin / des Referendars gegen-
über der Rechtsanwältin / dem 
Rechtsanwalt oder auch ein Plädo-
yer (Schlussvortrag) sein. 

 
3.  Die Dauer des Vortrags soll 10 Mi-
nuten nicht überschreiten. Das vor-
sitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses wird etwa eine Minute vor 
Ablauf dieser Zeit ein entsprechen-
des Zeichen geben, sofern nicht be-
reits eine Beendigung des Vortra-
ges abzusehen ist. Danach hat der 
Prüfling den Vortrag zu Ende zu füh-
ren. Bei deutlicher Überschrei-tung 
der Zeit kann der Vortrag ab-
gebrochen werden.  

 
 Während des Vortrags darf der Prüf-
ling das Aktenstück (in Bezug auf 
Zeitangaben, bestimmte Erklärungs-
inhalte - wenn es auf deren Wortlaut 
ankommt - usw.) sowie seine stich-
wortartigen Notizen verwenden. 
Nicht gestattet ist, eine schriftliche 
Ausarbeitung abzulesen. 

 
4.  Die Prüfungskommission ist in die 
Lage zu versetzen, den Vortrag oh-
ne Schriftstücke aufzunehmen und 
sich alles Wesentliche merken zu 
können. Weil die Möglichkeit zur 
Nachfrage besteht, soll der Prüfling 
seinen Vortrag auf das beschrän-
ken, was zur Begutachtung und Em-
pfehlung bzw. Antragstellung erfor-
derlich ist. 

 
5.  Der Vortrag ist im Einzelnen wie 
folgt zu gliedern: 

 
- Zur Einleitung empfiehlt es sich, 
den Namen der Mandantin / des 
Mandanten und der beauftragten 
Rechtsanwältin / des beauftrag-
ten Rechtsanwalts zu nennen; 
ferner den Ort und das Jahr, in 
welchem sich der Sachverhalt er-
eignet hat. Der gegen die be-
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schuldigte bzw. angeklagte Man-
dantin / den beschuldigten bzw. 
angeklagten Mandanten erhobe-
ne Vorwurf ist kurz aufzuzeigen. 
Ist die Mandantin / der Mandant 
Anzeigeerstatter/in oder Neben-
kläger/in, ist ihr/sein Anliegen zu 
formulieren. 

 
- Die anschließende Sachverhalts-
schilderung soll die Prüfungskom-
mission darüber informieren, wel-
che Tatsachen der Prüfling seiner 
späteren Empfehlung oder An-
tragstellung zugrunde legt. Liegt 
bereits eine gerichtliche Entschei-
dung vor, ist diese ebenso zu 
schildern, wie deren Tatbestand. 
Kurz zu erwähnen ist, wenn die 
beschuldigte Mandantin / der be-
schuldigte Mandant geständig ist. 
Andernfalls empfiehlt sich darzu-
legen, von welchem Sachverhalt 
ausgegangen wird, insbesondere, 
welche Punkte nicht eingeräumt 
werden; im Übrigen sollte auf das 
Gutachten oder die späteren Aus-
führungen im Plädoyer verwiesen 
werden. Der Prüfling hat sich auf 
das Wesentliche und Erforderli-
che zu beschränken. Einzelhei-
ten, wie z. B. Passagen aus 
Strafanzeigen, Zeugenaussagen, 
Durchsuchungsprotokollen oder 
Details aus einer Beweisaufnah-
me usw. sind nur zu erwähnen, 
wenn sie für die Begründung der 
anwaltlichen Empfehlung bzw. für 
das Verständnis der Ausführun-
gen im Plädoyer wichtig sind. Da-
ten sind an dieser Stelle nur zu 
nennen, soweit es für das Ver-
ständnis notwendig ist. 
 
Die Sachverhaltsschilderung 
muss klar und anschaulich sein. 
Die Kommissionsmitglieder soll-
ten schon aus diesem Vortrags-
teil seine rechtliche Relevanz er-
kennen können. 

 
- Anschließend sollen die Kom-
missionsmitglieder kurz darüber 
unterrichtet werden, zu welchem 
Ergebnis der Prüfling gekommen 
ist. Es genügt z. B. der Hinweis, 
dass Erfolgsaussichten für eine 
Revision gegen ein Urteil beste-
hen bzw., dass Freispruch oder 
eine Geld-/Freiheitsstrafe wegen 
des/der erfüllten Delikts/Delikte 
beantragt, die Einstellung des 
Verfahrens angeregt werden soll 
usw. 

 
- Im Mittelpunkt des Gutachtens / 
Plädoyers stehen die in Betracht 
kommenden Straftatbestände 
(ggf. auch Ordnungswidrigkeiten, 
sofern diese nicht ausdrücklich 
von der Prüfung in dem Bearbei-
tungsvermerk des Landesjustiz-
prüfungsamtes ausgenommen 
werden). Hauptaufgabe des Vor-
trages ist, Problematisches über-
zeugend abzuhandeln. Tatbe-
stände, die eindeutig unanwen-
dbar sind, sind nicht aufzugreifen. 
Liegt gegen die Mandantin / den 
Mandanten bereits eine Anklage 
oder eine gerichtliche Entschei-
dung vor, ist nur auf die darin vor-
geworfenen Delikte einzugehen, 
wenn der Bearbeitungsvermerk 
des Landesjustizprüfungsamtes 
nichts Anderes vorsieht. Offen-
sichtlich erfüllte bzw. nicht erfüllte 
Delikte oder Tatbestandsmerk-
male sind im Urteilsstil abzuhan-
deln. Kommt es wesentlich auf 
die subjektive Seite an, sind Ein-
zelheiten des inneren Tatbestan-
des nunmehr zu erörtern. Eben-
falls können maßgebende Einzel-
heiten des Sachverhalts, z. B. 
Daten einer Straftat, die Höhe ei-
nes Vermögensschadens usw. 
jetzt dargestellt werden. Vertreten 
die Verfahrensbeteiligten unter-
schiedliche Rechtsauffassungen, 
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dürfte es sich anbieten, diese bei 
dem jeweiligen Tatbestandsmerk-
mal zu prüfen. Ist der Sachverhalt 
streitig, sollte darauf ebenfalls bei 
dem betreffenden Tatbestands-
merkmal eingegangen werden. 
Beweise sind nicht abschließend, 
sondern nach dem jeweiligen 
Verfahrensstand zu würdigen, ob 
das Beweismaterial für den Man-
danten nachteilige Maßnahmen 
befürchten lässt. 

 
- Des Weiteren sind auf (pro- 
zess-)taktische Überlegungen zur 
Zweckmäßigkeit des weiteren 
anwaltlichen Vorgehens - z. B. 
auf die etwaigen Maßnahmen der 
Rechtsanwältin / des Rechtsan-
walts gegenüber der Polizei, der 
Staatsanwaltschaft, der Verwal-
tungsbehörde, dem Gericht oder 
auch gegenüber Geschädigten 
(Täter – Opfer – Ausgleich) – ein-
zugehen. Handelt es sich um ei-
ne Berufung, Revision oder um 
eine Rechtsbeschwerde, ist auch 
auf Verfahrensfragen, z. B. Ein-
haltung von Fristen einzugehen. 

 
6.  Der gutachterlichen Prüfung ist die 
Rechtslage zu Grunde zu legen, die 
sich - unabhängig vom Zeitpunkt der 
Entscheidung - aus der Fassung der 
Vorschriften ergibt, die in den als 
Hilfsmitteln zugelassenen Gesetzes-
sammlungen abgedruckt sind. Das 
schließt die Anwendung – abge-
druckter - älterer Fassungen von 
Vorschriften nicht aus, falls sie auf 
den Fall anwendbar sind. 
Soweit Unterlagen in dem zu bear-
beitenden Sachverhalt nicht abge-
druckt sind, ist zu unterstellen, dass 
diese den angegebenen Inhalt ha-
ben. Wurden einzelne Passagen 
weggelassen, ist davon auszu-
gehen, dass diese für die Bearbei-
tung ohne Relevanz sind. 

Wird weiterer Tatsachenvortrag oder 
eine weitere Aufklärung des Sach-
verhalts für erforderlich gehalten, ist 
davon auszugehen, dass weitere In-
formationen von der Mandantin / 
dem Mandanten nicht erlangt wer-
den konnten. 

 
7. Der Vortrag endet mit einer Empfeh-
lung, gegenüber der Mandantin /  
dem Mandanten bzw. der Rechtsan-
wältin / dem Rechtsanwalt, welcher / 
welchem gegenüber vorzutragen ist, 
mit einem konkreten Antrag an das 
Gericht / oder die Staatsanwalt-
schaft oder mit dem Schlussantrag 
im Plädoyer. Beispielhaft kommen 
folgende Formulierungen in Be-
tracht: 

 
- Bei einer Verteidigung gegen ei-
nen Strafbefehl: 
„Ich rate, Einspruch gegen den 
Strafbefehl einzulegen.“ 

 
- Bei fehlenden Berufungsaussich-
ten: 
„Ich empfehle, gegen das Urteil 
des Amtsgerichts3 vom 3 keine 
Berufung einzulegen.“ 

 
- Bei der Prüfung einer Strafanzei-
ge: 
„Ich schlage vor, dem Mandaten 
zu raten, Strafanzeige gegen 3 
zu erstatten.“ 

 
- Bei einem Plädoyer: 
„Ich beantrage, meine Mandantin 
/ meinen Mandanten freizuspre-
chen.“  

 
Oder - wenn ein Antrag zur kon-
kreten Höhe der Strafe erwartet 
wird -: 
„Ich beantrage, meine Mandantin 
/ meinen Mandanten wegen 3 zu 
einer Geldstrafe von höchstens 
3 Tagessätzen zu verurteilen, 
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wobei die Tagessatzhöhe maxi-
mal 3,- € betragen sollte.“ 

 
8.  Im Anschluss an den Vortrag ist das 
Aktenstück dem vorsitzenden Mit-
glied der Prüfungskommission zu 
übergeben. Der Inhalt des Akten-
stücks unterliegt der Verschwiegen-
heitspflicht. 

 
9.  Nach dem Vortrag findet ein kurzes 
- in der Regel 5minütiges höchstes 
jedoch 10minütiges - Vertiefungsge-
spräch statt. Es soll sich auf den 
Vortrag beziehen und kann zum 
Beispiel klarstellende oder ergän-
zende Ausführungen zum Vortrag 
oder alternative Lösungsmöglichkei-
ten zum Gegenstand haben. 
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Stand: Juli 2016 
 

Der anwaltliche Vortrag in der 
mündlichen Prüfung 

• Staats- und Verwaltungs-
recht 

• Finanzrecht 
• Sozialrecht 

 
Die mündliche Prüfung in der zweiten 
juristischen Staatsprüfung beginnt 
gem. § 39 Abs. 1 S. 1 NJAVO mit dem 
freien Aktenvortrag zu einer anwaltli-
chen Aufgabenstellung. Daran schließt 
sich ein kurzes Vertiefungsgespräch 
an (§ 39 Abs. 1 S. 2 NJAVO). 
 
1. Jedem Vortrag ist ein Bearbeitungs-
vermerk des Landesjustizprüfungs-
amtes beigefügt. Er geht den allge-
meinen Hinweisen dieses Merkblat-
tes vor. 

 
2. Der Prüfling soll durch den Akten-
vortrag zeigen, dass er nach ein-
stündiger Vorbereitung in der Lage 
ist, in freier Rede 

 
- den wesentlichen Inhalt einer an-
waltlichen Akte vorzutragen so-
wie 

 
- rechtlich und praktisch überzeu-
gend das anwaltliche Vorgehen 
darzulegen und mit einer ab-
schließenden Empfehlung zu-
sammenzufassen. 

 
Situation des Aktenvortrages kann 
insbesondere ein Vortrag der Refe-
rendarin / des Referendars gegen-
über der Rechtsanwältin / dem 
Rechtsanwalt, eine Darstellung des 
Falles gegenüber einer Anwaltskol-
legin / eines Anwaltskollegen, die 
rechtliche Beratung der Mandantin / 
des Mandanten oder der Vortrag vor 
Gericht sein. 

 

3. Die Dauer des Vortrags soll 10 Mi-
nuten nicht überschreiten. Das vor-
sitzende Mitglied des Prüfungsaus-
schusses wird etwa eine Minute vor 
Ablauf dieser Zeit ein entsprechen-
des Zeichen geben, sofern nicht be-
reits eine Beendigung des Vortrages 
abzusehen ist. Danach hat der Prüf-
ling den Vortrag zu Ende zu führen. 
Bei deutlicher Überschreitung der 
Zeit kann der Vortrag abgebrochen 
werden.  

 
Während des Vortrags darf der Prüf-
ling das Aktenstück (in Bezug auf 
Zeit- oder Zahlenangaben, Urkun-
den, Anträge - wenn es auf deren 
Wortlaut ankommt - usw.) sowie sei-
ne stichwortartigen Notizen verwen-
den. Nicht gestattet ist, eine schrift-
liche Ausarbeitung abzulesen. 
 

4. Die Kommissionsmitglieder sind in 
die Lage zu versetzen, den Vortrag 
ohne Schriftstücke aufzunehmen 
und sich alles Wesentliche merken 
zu können. Weil die Möglichkeit zur 
Nachfrage besteht, soll der Prüfling 
seinen Vortrag auf das beschrän-
ken, was zur Begutachtung und Em-
pfehlung erforderlich ist.  

 
5. Der Vortrag ist im Einzelnen wie 
folgt zu gliedern: 

 
- Zur Einleitung empfiehlt sich, den 
Namen der Mandantin / des Man-
danten und der beauftragten 
Rechtsanwältin / des beauftrag-
ten Rechtsanwalts, die Namen 
der Beteiligten und den Ort und 
das Jahr des Geschehens zu 
nennen. Das Begehren der Man-
dantin / des Mandanten ist kurz 
aufzuzeigen. 

 
- Die anschließende Sachverhalts-
schilderung soll die Prüfungkom-
mission darüber informieren, wel-
che Tatsachen der Prüfling seiner 
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späteren Empfehlung zugrunde 
legt. Der Prüfling hat sich auf das 
Wesentliche und Erforderliche zu 
beschränken. Einzelheiten, wie 
z. B. Passagen aus Anträgen, 
Bescheiden und Ähnlichem sind 
nur zu erwähnen, wenn sie für die 
anwaltliche Empfehlung wichtig 
sind. Daten sind an dieser Stelle 
nur zu nennen, soweit es für das 
Verständnis notwendig ist. 
 

Über Rechtsauffassungen der 
Mandantin / des Mandanten bzw. 
der Beteiligten ist nur zu berich-
ten, soweit dies zum Verstehen 
des Falles erforderlich ist. 

 
 Die Sachverhaltsschilderung 
muss klar und anschaulich sein. 
Die Kommissionsmitglieder soll-
ten schon aus diesem Vortrags-
teil erkennen können, worauf es 
rechtlich ankommt. 

 
- Anschließend sollen die Kommis-
sionsmitglieder kurz darüber un-
terrichtet werden, zu welchem 
Ergebnis der Prüfling gekommen 
ist. 

 
- Danach ist die Sach- und Rechts-
lage gutachterlich zu prüfen, wo-
bei Unproblematisches im Urteils-
stil abgehandelt werden sollte. 
Der Prüfling soll die prozessualen 
und materiell-rechtlichen Fragen, 
welche die anschließende Em-
pfehlung bestimmen, unter kurzer 
Würdigung etwa entgegenste-
hender Argumente überzeugend 
aufarbeiten. 

 
 Zudem sind etwaige (prozess-) 
taktische Überlegungen zur 
Zweckmäßigkeit des weiteren an-
waltlichen Vorgehens, z. B. Kos-
tenfragen, Zeitpunkt einer Antrag-
stellung, Antragsumstellung usw. 
darzustellen. 

 
 Erhebliche Einzelheiten des 
Sachverhalts, z. B. Daten der Be-
scheide, der Bekanntgabe oder 
Zustellung, der Klageerhebung 
oder der Urteilszustellung, sind 
bei dieser Prüfung in dem jeweils 
maßgebenden Zusammenhang 
konkret mitzuteilen. 
 

 Sollte eine Tatsache beweiser-
heblich sein, ist die Beweislage 
zu prognostizieren. Dabei sind 
die Beweismittel und eine Be-
weisprognose im engeren Sinn 
zu erörtern. Befindet sich das Er-
gebnis einer Beweisaufnahme 
bereits in der Akte, ist es auszu-
werten. Hält der Prüfling diese 
Beweisaufnahme für unerheblich, 
ist das zu erläutern. 

 
6. Der gutachterlichen Prüfung ist die 
Rechtslage zu Grunde zu legen, die 
sich - unabhängig vom Zeitpunkt der 
Entscheidung - aus der Fassung der 
Vorschriften ergibt, die in den als 
Hilfsmitteln zugelassenen Gesetzes-
sammlungen abgedruckt ist. Das 
schließt die Anwendung – abge-
druckter - älterer Fassungen von 
Vorschriften nicht aus, falls sie auf 
den Fall anwendbar sind. 

 Soweit Unterlagen in dem zu bear-
beitenden Sachverhalt nicht abge-
druckt sind, ist zu unterstellen, dass 
diese den angegebenen Inhalt ha-
ben. Wurden einzelne Passagen 
weggelassen, ist davon auszuge-
hen, dass diese für die Bearbeitung 
ohne Relevanz sind. 

 Wird weiterer Tatsachenvortrag oder 
eine weitere Aufklärung des Sach-
verhalts für erforderlich gehalten, ist 
davon auszugehen, dass weitere In-
formationen von der Mandantin / 
dem Mandanten nicht erlangt wer-
den konnten. 
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7. Der Vortrag endet mit einer Em-
pfehlung, z. B. gegenüber der Man-
dantin / dem Mandanten oder der 
Rechtsanwältin / dem Rechtsanwalt 
oder einem konkreten Antrag an ei-
ne Behörde / ein Gericht. 

 Beispielhaft kommen folgende For-
mulierungen in Betracht: 
 
- Bei einer Antragstellung:  
 „Ich empfehle, bei ... zu bean-
tragen, 3“ 

 
- Bei einem Widerspruch: 
 „Ich empfehle, Widerspruch ge-
gen den Bescheid der/des 3 
vom 3 bei 3 einzulegen.“  

 
- Bei einer Klage: 
 „Ich empfehle, Klage vor dem 
3Gericht 3 gegen den Bescheid 
des/der 3 (in Form des Wider-
spruchbescheides des/des 3 
vom 3) zu erheben.“ 

 
- Bei fehlenden Erfolgsaussichten: 
 „Ich empfehle, gegen den Be-
scheid der/des ... vom ... kein 
Rechtsbehelf / Rechtsmittel zu 
erheben.“ Oder: 

 „Ich empfehle, den Widerspruch 
vom 3 gegen 3 zurückzuneh-
men.“ 

 
8. Im Anschluss an den Vortrag ist das 
Aktenstück dem vorsitzenden Mit-
glied der Prüfungskommission zu 
übergeben. Der Inhalt des Akten-
stückes unterliegt der Verschwie-
genheitspflicht. 

 
9.  Nach dem Vortrag findet ein kurzes 
- in der Regel 5minütiges höchstes 
jedoch 10minütiges - Vertiefungsge-
spräch statt. Es soll sich auf den 
Vortrag beziehen und kann zum 
Beispiel klarstellende oder ergän-
zende Ausführungen zum Vortrag 
oder alternative Lösungsmöglichkei-
ten zum Gegenstand haben. 
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Stand: Juli 2016 
 

Der anwaltliche Vortrag in der 
mündlichen Prüfung 

• Europarecht 
 
Die mündliche Prüfung in der zweiten 
juristischen Staatsprüfung beginnt 
gem. § 39 Abs. 1 S. 1 NJAVO mit dem 
freien Aktenvortrag zu einer anwaltli-
chen Aufgabenstellung. Daran schließt 
sich ein kurzes Vertiefungsgespräch 
an (§ 39 Abs. 1 S. 2 NJAVO). 
 
1.  Jedem Vortrag ist ein Bearbeitungs-
vermerk des Landesjustizprüfungs-
amtes beigefügt. Er geht den allge-
meinen Hinweisen dieses Merkblat-
tes vor. 

 
2. Der Prüfling soll durch den Akten-
vortrag zeigen, dass er nach ein-
stündiger Vorbereitung in der Lage 
ist, in freier Rede 

 
- den wesentlichen Inhalt einer an-
waltlichen Akte vorzutragen so-
wie 

 
- rechtlich und praktisch überzeu-
gend das anwaltliche Vorgehen 
darzulegen und mit einer ab-
schließenden Empfehlung zu-
sammenzufassen. 

 
 Situation des Aktenvortrages kann 
insbesondere ein Vortrag der Refe-
rendarin oder des Referendars ge-
genüber der Rechtsanwältin oder 
dem Rechtsanwalt, eine Darstellung 
des Falles gegenüber einer Anwalts-
kollegin / einem Anwaltskollegen, 
die rechtliche Beratung der Mandan-
tin / des Mandanten oder der Vor-
trag vor Gericht oder einer euro-
päischen Kommission sein. 

 
 Materiell-rechtlich ist die Aufgaben-
stellung grundsätzlich nicht auf öf-
fentlich-rechtliche Fragestellungen 

oder Falleinkleidungen begrenzt. So 
kommen z. B. auch zivil-, familien-, 
straf- und arbeitsrechtliche Konstel-
lationen in Betracht. 
 

3.  Die Dauer des Vortrags soll 10 Mi-
nuten nicht überschreiten. Das vor-
sitzende Mitglied der Prüfungskom-
mission wird etwa eine Minute vor 
Ablauf dieser Zeit ein entsprechen-
des Zeichen geben, sofern nicht be-
reits eine Beendigung des Vortrages 
abzusehen ist. Danach hat der Prüf-
ling den Vortrag zu Ende zu führen. 
Bei deutlicher Überschreitung der 
Zeit kann der Vortrag abgebrochen 
werden.  

 
 Während des Vortrags darf der Prüf-
ling das Aktenstück (in Bezug auf 
Zeit- oder Zahlenangaben, Urkun-
den, Anträge - wenn es auf deren 
Wortlaut ankommt - usw.) sowie sei-
ne stichwortartigen Notizen verwen-
den. Nicht gestattet ist, eine schrift-
liche Ausarbeitung abzulesen. 
 

4.  Die Kommissionsmitglieder sind in 
die Lage zu versetzen, den Vortrag 
ohne Schriftstücke aufzunehmen 
und sich alles Wesentliche merken 
zu können. Weil die Möglichkeit zur 
Nachfrage besteht, soll der Prüfling 
seinen Vortrag auf das beschrän-
ken, was zur Begutachtung und Em-
pfehlung erforderlich ist.  

 
5.  Der Vortrag ist im Einzelnen wie 
folgt zu gliedern: 

 
- Zur Einleitung empfiehlt es sich, 
den Namen der Mandantin / des 
Mandanten und der beauftragten 
Rechtsanwältin / des beauftrag-
ten Rechtsanwalts, die Namen 
der Beteiligten und den Ort und 
das Jahr des Geschehens zu 
nennen. Das das Begehren der 
Mandantin / des Mandanten ist 
kurz aufzuzeigen.  
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- Die anschließende Sachverhalts-
schilderung soll die Prüfungskom-
mission darüber informieren, wel-
che Tatsachen der Prüfling seiner 
späteren Empfehlung zugrunde 
legt. Der Prüfling hat sich auf das 
Wesentliche und Erforderliche zu 
beschränken. Einzelheiten, wie 
z. B. Passagen aus Anträgen, 
Bescheiden und Ähnlichem sind 
nur zu erwähnen, wenn sie für die 
anwaltliche Empfehlung wichtig 
sind. Daten sind an dieser Stelle 
nur zu nennen, soweit es für das 
Verständnis notwendig ist. 
 

 Über Rechtsauffassungen der 
Mandantin / des Mandanten bzw. 
der Beteiligten ist nur zu berich-
ten, soweit dies zum Verstehen 
des Falles erforderlich ist. 

 
 Die Sachverhaltsschilderung 
muss klar und anschaulich sein. 
Die Kommissionsmitglieder soll-
ten schon aus diesem Vortrags-
teil erkennen können, worauf es 
rechtlich ankommt. 

 
- Anschließend sollen die Kommis-
sionsmitglieder kurz darüber un-
terrichtet werden, zu welchem Er-
gebnis der Prüfling gekommen 
ist. 

 
- Danach ist die Sach- und Rechts-
lage gutachterlich zu prüfen, wo-
bei Unproblematisches im Urteils-
stil abgehandelt werden sollte. 
Der Prüfling soll die materiell-
rechtlichen und prozessualen 
Fragen, welche die anschließen-
de Empfehlung bestimmen, unter 
kurzer Würdigung etwa entge-
genstehender Argumente über-
zeugend aufarbeiten. Zudem sind 
etwaige (prozess-)taktische Über-
legungen zur Zweckmäßigkeit 
des weiteren anwaltlichen Vor-

gehens, z. B. Kostenfragen, Zeit-
punkt einer Antragstellung, An-
tragsumstellung usw. darzustel-
len. 

 
 Erhebliche Einzelheiten des 
Sachverhalts, z. B. Daten der Be-
scheide, der Bekanntgabe oder 
Zustellung, der Klageerhebung 
oder der Urteilszustellung, sind 
bei dieser Prüfung in dem jeweils 
maßgebenden Zusammenhang 
mitzuteilen. 

 
 Sollte eine Tatsache beweiser-
heblich sein, ist die Beweislage 
zu prognostizieren. Dabei sind 
die Beweismittel und eine Be-
weisprognose im engeren Sinn 
zu erörtern. Befindet sich das Er-
gebnis einer Beweisaufnahme 
bereits in der Akte, ist es auszu-
werten. Hält der Prüfling diese 
Beweisaufnahme für unerheblich, 
ist das zu erläutern. 

 
6.  Der gutachterlichen Prüfung ist die 
Rechtslage zu Grunde zu legen, die 
sich - unabhängig vom Zeitpunkt der 
Entscheidung - aus der Fassung der 
Vorschriften ergibt, die in den als 
Hilfsmitteln zugelassenen Gesetzes-
sammlungen abgedruckt ist. Das 
schliesst die Anwendung – abge-
druckter - älterer Fassungen von 
Vorschriften nicht aus, falls sie auf 
den Fall anwendbar sind. 

 Soweit Unterlagen in dem zu bear-
beitenden Sachverhalt nicht abge-
druckt sind, ist zu unterstellen, dass 
diese den angegebenen Inhalt ha-
ben. Wurden einzelne Passagen 
weggelassen, ist davon auszuge-
hen, dass diese für die Bearbeitung 
ohne Relevanz sind. 

 Wird weiterer Tatsachenvortrag oder 
eine weitere Aufklärung des Sach-
verhalts für erforderlich gehalten, ist 
davon auszugehen, dass weitere In-
formationen von der Mandantin / 
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dem Mandanten nicht erlangt wer-
den konnten. 

 
7. Der Vortrag endet mit einer Empfeh-
lung, z. B. gegenüber der Mandan-
tin / des Mandanten oder der 
Rechtsanwältin / dem Rechtsanwalt 
oder einem konkreten Antrag an ein 
Gericht / eine Behörde. Beispielhaft 
kommen folgende Formulierungen 
in Betracht: 
 
- Bei einer Antragstellung:  
 „Ich empfehle, bei ... zu beantra-
gen, 3“ 

 
- Bei einem Widerspruch: 
 „Ich empfehle, Widerspruch ge-
gen den Bescheid der/des 3 
vom 3 bei 3 einzulegen.“  

 
- Bei einer Klage: 
 „Ich empfehle, Klage vor dem 
3Gericht 3 gegen 3 zu erhe-
ben.“  

 Oder: 
 „Ich empfehle zu beantragen, die 
Klage abzuweisen.“ 

 
- Bei fehlenden Erfolgsaussichten: 
 „Ich empfehle, gegen den Be-
scheid der/des ... vom ... kein 
Rechtsbehelf / Rechtsmittel zu 
erheben.“ 

 
- Bei einer Vertragsverletzung: 
 „Ich empfehle, das Problem der 
Kommission vorzutragen.“ 

 
8.  Im Anschluss an den Vortrag ist 
das Aktenstück dem vorsitzenden 
Mitglied der Prüfungskommission 
zu übergeben. Der Inhalt des Ak-
tenstückes unterliegt der Ver-
schwiegenheitspflicht. 

 
9.  Nach dem Vortrag findet ein kurzes 
- in der Regel 5minütiges höchstes 
jedoch 10minütiges - Vertiefungsge-
spräch statt. Es soll sich auf den 

Vortrag beziehen und kann zum 
Beispiel klarstellende oder ergän-
zende Ausführungen zum Vortrag 
oder alternative Lösungsmöglichkei-
ten zum Gegenstand haben. 
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Stand: Januar 2015  
 
Wiederholung der zweiten Staats-
prüfung zur Notenverbesserung 

 
Für die Wiederholung der zweiten juris-
tischen Staatsprüfung zur Notenver-
besserung gilt Folgendes: 
 
 
1. Wenn Sie die zweite Staatsprü-

fung im Rahmen des ersten Ver-
suchs bestanden haben, können 
Sie diese zur Notenverbesserung 
einmal außerhalb des öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhält- 
nisses vollständig wiederholen. 

 
Erzielen Sie in der Wiederho-
lungsprüfung eine bessere Prü-
fungsgesamtnote, erhalten Sie 
ein neues Zeugnis.  

 
2. Der Antrag auf Zulassung zur 

Wiederholung der zweiten 
Staatsprüfung ist innerhalb von 
drei Monaten nach Bekanntgabe 
der Entscheidung über das Be-
stehen bei dem Landesjustizprü-
fungsamt in Celle zu stellen. 

 
 Das entsprechende Antragsfor-

mular findet sich in dem Internet-
auftritt des Landesjustizprüfungs-
amtes; es kann dort herunter ge-
laden werden. 
 

3. Die Prüfungsgebühr beträgt 400 
EUR. Die Zulassung erfolgt nur, 
wenn die Gebühr innerhalb der 
gesetzten Frist gezahlt wird. Bei 
Fristversäumung ist die Zulas-
sung zu versagen. Eine Raten-
zahlung ist nicht möglich. 

 
Sie können den Notenverbesse-
rungsversuch vorzeitig abbre-
chen. Die Prüfungsgebühr ermä-
ßigt sich auf 30 EUR bei Abbruch 
vor der ersten Aufsichtsarbeit 

bzw. auf 250 EUR bei Abbruch 
nach der ersten Aufsichtsarbeit, 
aber vor der mündlichen Prüfung. 

  
 Der Abbruch ist schriftlich 

(Briefform, Fax oder E-Mail) ge-
genüber dem Landesjustizprü-
fungsamt zu erklären und zwar: 

 
- für einen Abbruch vor der ersten 
Aufsichtsarbeit spätestens am 
ersten Klausurtag, ohne den 
Aufgabentext in Empfang ge-
nommen zu haben, und 
- für einen Abbruch nach der ers-
ten Aufsichtsarbeit, aber vor der 
mündlichen Prüfung spätestens 
vor Beginn der mündlichen Prü-
fung. 
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Anschriften: 
 
Nieders. Justizministerium, 
30002 Hannover, Am Waterlooplatz 1, 
Telefon: (05 11) 1 20-1 
Poststelle@mj.niedersachsen.de 
 
Landesjustizprüfungsamt im 
Nieders. Justizministerium, 
29221 Celle, Fuhsestr. 30, 
Telefon: (05141) 5939-0 
Landesjustizpruefungs-
amt@mj.niedersachsen.de 
 
Oberlandesgericht Braunschweig, 
38026 Braunschweig, Bankplatz 6, 
Telefon: (05 31) 4 88-0 
olgbs-
Poststelle@justiz.niedersachsen.de 
 
Oberlandesgericht Celle, 
29201 Celle, Schloßplatz 2 
Telefon: (0 51 41) 2 06-0 
olgce-
poststelle@justiz.niedersachsen.de 
 
Oberlandesgericht Oldenburg, 
26014 Oldenburg, Richard-Wagner-
Platz 1, Telefon: (04 41) 2 20-0 
olgol-
poststelle@justiz.niedersachsen.de 
 
Nieders. Ministerium für 
Inneres, Sport und Integration 
30002 Hannover, Lavesallee 6, 
Telefon: (05 11) 1 20-1 
Poststelle@mi.niedersachsen.de 
 
 
 
Rechtsanwaltskammer Braunschweig, 
38100 Braunschweig, Bruchtorwall 12, 
Telefon: (05 31) 4 52 31 
info@rak-braunschweig.de 
 
Rechtsanwaltskammer Celle, 
29221 Celle, Bahnhofstr. 5, 
Telefon: (0 51 41) 92 82-0 
info@rakcelle.de 
 

Rechtsanwaltskammer Oldenburg, 
26122 Oldenburg, Staugraben 5, 
Telefon: (04 41) 2 75 65-66 
info@rak-oldenburg.de 
 
 
 
 
 
 
 


